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1Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Behandlung und Bewertung der 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (A)

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
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2Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zum beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB: 
Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.7.2023 ist das Ver-
fahren nach § 13b BauGB aus europarechtlichen Gründen nicht mehr an-
wendbar. Zur Plan-Erhaltung wurde mit § 215a BauGB (am 1.1.2024 in Kraft 
getreten) eine „Auffangregelung“ eingeführt, mit welcher das Bebauungsplan-
verfahren beendet werden kann. Das Bebauungsplanverfahren muss bis zum 
31.12.2024 (Satzungsbeschluss) abgeschlossen werden.
Unter Berücksichtigung des § 215a (3) BauGB ist die Gemeinde Hochdorf zur 
Einschätzung gelangt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen hat, sodass eine Umweltprüfung durchgeführt wurde. 
Die Ergebnisse sind im Umweltbericht dargelegt, der Anlage zur Begründung 
ist.

Zu Oberirdische Gewässer:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ergebnisse der Starkregenuntersuchung werden im Bebauungsplan 
berücksichtigt (Anhebung EFH). Die Begründung wird um Aussagen 
dazu ergänzt.

Zu Abwasserableitung:
Die Flächen des Bebauungsplans sind noch nicht in der Schmutzfrachtbe-
rechnung enthalten. Sie werden in die kommende Überrechnung eingestellt.

Die Maßnahmen der dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung sind als 
Festsetzungen im Bebauungsplan enthalten. Diese Festsetzungen werden 
weiter ergänzt (z.B. Rückhaltevolumen und Abflussbeiwert der Gründä-
cher).

Es wird ein Wasserrechtsverfahren parallel zum Bebauungsplan durchge-
führt.

Die Hinweise zur Erstellung des Entwässerungskonzepts werden durch die 
Fachplanung berücksichtigt.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Hinweise zur Erstellung des Entwässerungskonzepts werden durch die 
Fachplanung berücksichtigt.

Die Ausführung der Dachbegrünung ist im Bebauungsplan verbindlich fest-
gesetzt und muss ausgeführt werden. Der Hinweis wird in die Festsetzung 
aufgenommen, um ein Mindest-Rückhaltevolumen für einen Teilbereich 
der Gebäude am Obeswiesenweg zu sichern.

Die Festsetzung zu den wasserdurchlässigen Oberflächen wird um den 
Hinweis ergänzt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und durch die Fachplanun-
gen berücksichtigt. Das Entwässerungskonzept wird frühzeitig mit dem WBA 
abgestimmt.

Zu Grundwasserschutz:
Der Hinweis zur Geotechnik wird angepasst.

Zu Vorsorgender Bodenschutz:
Das Bodenverwertungskonzept ist noch in Bearbeitung. Es wird mit dem LRA 
ES abgestimmt.

Zu Naturschutz:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Bebauungsplan-Entwurf eine Umwelt-
prüfung durchgeführt wurde. Der Umweltbericht wird Teil der Begründung.

Die Empfehlung wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Lärmgutachten entsprechend dem 
Bebauungsplan-Entwurf und der geänderten städtebaulichen Situation fort-
geschrieben bzw. angepasst wurde.

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die erforderliche Erstellung 
von Lärmgutachten aufgenommen. 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Für das Plangebiet wird der bedarfsgerechneten Entwicklung von Wohnbau-
flächen zur Deckung des dringenden Wohnraumbedarfs Vorrang gegenüber
der landwirtschaftlichen Nutzung eingeräumt. Flächen im Innenbereich ste-
hen nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Die besonders hoch-
wertigen Böden im Plangebiet sollen im Sinne eines Bodenauftrags wieder-
verwendet werden (Bodenverwertungskonzept). Die Begründung wird um 
Aussagen dazu ergänzt. 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden wird im Umweltbericht behandelt und 
wird naturschutzrechtlich ausgeglichen.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zu Lärm:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das Gutachten geht von einer Maximalbetrachtung der Lärmsituation aus, die 
im Bestand so nicht vorliegt. Aus diesem Grunde ist davon auszugehen, dass 
die jeweiligen Grenzwerte bzw. Orientierungswerte im späteren Wohngebiet 
nicht erreicht werden bzw. nicht nur geringfügig unterschritten werden.

Die Maßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt und sind somit verbind-
lich umzusetzen.

Zu Luftschadstoffe:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Für das Plangebiet liegen keine Anhaltspunkte für eine Überschreitung von 
gesetzlichen Grenzwerten für Luftschadstoffe vor. 
LUBW prognostiziert für das Jahr 2025 folgende mittlere Werte:
Stickstoffdioxid NO2: 12 µg/m³, Wert 2016: 19 µg/m³. Grenzwert von 40 µg/
m³ wird deutlich unterschritten.
Feinstaub PM10: 13 µg/m³, Wert 2016: 15 µg/m³. Grenzwert von 40 µg/m³ 
wird deutlich unterschritten.
Feinstaub PM 2,5: 9 µg/m³, Wert 2016: 10,54 µg/m³. Grenzwert von 25 µg/m³ 
wird deutlich unterschritten.
Ammoniak NH3: 2,85 µg/m³, Wert 2016: 3,47 µg/m³. Grenzwert gem. Emp-
fehlung Umweltbundesamt für Außenluft: <700 µg/m³

Zu Altlasten:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es liegen keine Hinweise 
auf bestehende Altlasten vor.

Zu Abwasserbeseitigung:
Das Plangebiet wird im modifiziertem Trennsystem entwässert. Das  
Schmutzwasser wird über den Schmutzwasserkanal dem MW-Kanal zuge-
leitet. Das Niederschlagswasser von Dachflächen wird auf Gründächern zu-
rückgehalten und über Regenrückhaltebecken verzögert abgeleitet. 
Für die Grundstücke im Geltungsbereich wird der Einsatz von Zisternen mit 
Nutzvolumen für anfallendes Brauchwasser empfohlen.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das angrenzende landwirtschaftliche Grundstück Flst. 1213 wird nach Aussa-
ge des Hof-Besitzers als (Pferde-) Ausgleichsweide/Koppel genutzt. 

Zu Geoinformation:
Die Planzeichnung wird entsprechend ergänzt.

Zu Straßenbauamt:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Über die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen halten die Ge-
bäude den Mindestabstand von 15 m gem. § 22 StrG ein. Im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 4 beträgt der Abstand zwischen Fahrbahn und Baugrenzen 
mind. 20 m.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Der Fuß- und Radweg wird in einer Breite von 3,0 m angelegt. Dies entspricht 
der empfohlenen Breite bei einem einseitigen kombinierten Fuß- und Rad-
weg.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die RPS ist lediglich eine Empfehlung bei Kreisstraßen. Die Höchstgeschwin-
digkeit wird 50 km/h betragen. Es ist davon auszugehen, dass sowohl der 
Mindestabstand als auch das Lichtraumprofil von je 4,5 m (s.u.) eingehalten 
werden können. 

Die Hinweise werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. 

Ergänzung der Stellungnahme mit Schreiben vom 02.02.2021:

1

planung@schreiberplan.de

Von: Humpf Ariane <Humpf.Ariane@lra-es.de>
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 10:32
An: Balz Heike; 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: BBP "Mittleres Feld", K 1207, Hochdorf, Korrektur Lichtraumprofil

Kategorien: Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Balz, Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
in der bereits versandten Stellungnahme zu o. g. BBP vom Amt 51 – Straßenbaumamt hat sich 
der Fehlerteufel in Absatz 12 eingeschlichen.   
 
„Wir weisen darauf hin, dass mit der geplanten Baumbepflanzung entlang der K 1207 die 
Richtlinien über passive Schutzeinrichtungen (RPS) einzuhalten sind. Bei einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit bis 70 km/h ist ein Abstand von 4,50 m zum äußeren Fahrbahnrand 
einzuhalten. Weiterhin ist das Lichtraumprofil von 4,50 m über der Fahrbahn einzuhalten.“  
 
Bitte beachten Sie diese Anmerkung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ariane Humpf 
 
Landratsamt Esslingen 
Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen 
SG 511 – Straßenverwaltung  
Osianderstraße 6, 73230 Kirchheim unter Teck 
Tel:  + 49 711 3902- 41151 
Fax: + 49 711 3902-58510 
humpf.ariane@lra-es.de 
strassenbauamt@lra-es.de 
www.landkreis-esslingen.de  
 
Arbeitszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils vormittags 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Werden Sichtverhältnisse wurden im Zuge der Erschließungsplanung geprüft. 
Die Sichtfelder (rot markierte Fläche) werden freigehalten (s. Abbildung).

Der Hinweise zur Ableitung des Oberflächenwassers und zur Verkehrssicher-
heit auf der K 1207 werden berücksichtigt.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zu Straßenverkehrsamt:

Die Ost-West-Achse soll als Tempo 20 oder als Spielstraße ausgestaltet wer-
den. Auf dieser Achse ist ausschließlich mit Gebietsverkehr zu rechnen, der 
von geringen Verkehrsströmen bestimmt sein wird.

Zugunsten weniger Barrieren und um den Charakter einer Wohnstraße aus-
zugestalten, soll auf die Anlage eines Fußweges verzichtet werden. Stattdes-
sen soll eine Gliederung des Straßenraums durch eine gestaltende Wasser-
rinne (mittig oder seitlich gelegen) erreicht werden.

Der Weg am westlichen Ende des Plangebiets ist ausschließlich für den Fuß-
verkehr vorgesehen. Dies wird durch die entsprechende Festsetzung im Be-
bauungsplan gesichert. 

Die Sichtfelder werden in der Erschließungsplanung dargestellt. Die Freihal-
tung dieser ist durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesi-
chert (s.o.).

Durch die festgesetzten Baumstandorte werden Sichtfelder nicht beeinträch-
tigt. Der Bebauungsplan ermöglicht jedoch ein Verschieben des Standorts 
um bis 3,0 m, sodass im Laufe der Planung noch Anpassungen möglich sind.

Eine Wendeanlage wird für den westlichen Abschnitt nicht vorgesehen. 
Es ist nur in Ausnahmefällen mit Lkw-Verkehr im westlichen Straßenstich zu 
rechnen, wie z.B. Umzüge etc. Ein Rückwärtsfahren auch ca. 40 m ist unter 
Berücksichtigung der Sicherheitsaspekten bei diesen Einzelfällen vertretbar. 
Das Müllfahrzeug soll hier nicht einfahren. 

Zu Nahverkehr:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Linienführung des Bus-
ses wurde in der Zwischenzeit angepasst. Es wurde eine neue Bushaltestelle 
westlich des Plangebiets auf der Nordseite der K 1207 eingerichtet. Der Be-
bauungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzungen zum barriere-
freien Ausbau dieser. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich 
die Haltestelle am Kreisverkehr weiter östlich.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zu Löschwasserversorgung:
Die Löschwasserversorgung ist im Plangebiet sichergestellt. Auf die Rohr-
netzanalyse und –berechnung des Trinkwasserrohrnetzes aus dem Jahr 
2019 wird verwiesen. Das Gebiet „Obeswiesen“ ist darin als NBG W III be-
rücksichtigt.

Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, welche die Einhaltung der 75 
m Lauflinie nicht ermöglichen.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Ausweisung von Flächen für die Feuerwehr sind nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans. Diese werden im Rahmen der jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren durch die zuständige Behörde geprüft. 

Zu Abfallwirtschaftsbetrieb:

Die Wendeanlage ist für ein dreiachsiges Müllfahrzeug bemessen und ist 
ausreichend dimensioniert.

Der Abstand vom westlichsten Gebäude zum Abstellplatz für Abfälle an der 
Kreuzung beträgt ca. 50 m. Diese Entfernung wird als zumutbar beurteilt 
(s.o.).

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Siehe Folgeseiten.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zu 1.:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Der FNP wird im Zuge der Berichtigung angepasst.

Zu 2.:
Die Ausweisung von Wohngebieten erfolgt bedarfsgerecht. Es wird auf die 
Bedarfsbegründung zum Bebauungsplan verwiesen.

Der Hinweis wird berücksichtigt.
Die Vorgriffsfläche für „Hofäcker 1“ beträgt jedoch nur 0,3 ha (abzüglich der 
Flächen für das Rückhaltebecken und den Entwässerungsgraben).

Zu 3.:
Die Begründung wird um Aussagen zur Klimaanpassung und Klima-
schutz ergänzt.

Zu 4.:
Die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen wird gemäß der Stellung-
nahme angepasst.

Zu 5.:
Die Festsetzung zur Überschreitung der Baugrenzen wird angepasst. 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ gem. § 13b BauGB, Vorentwurf, Fassung vom 20.11.2020
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.12.2020, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 05.02.2021

16Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt Esslingen

01.02.2021 und 
18.02.2021

Eingang am 03.02.2021
und am 18.02.2021 per 
E-Mail

Dem LRA wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Zu 6.:
Es wird zusätzlich eine Örtliche Bauvorschrift ergänzt.

Zu 7.:
Die Festsetzung des Bebauungsplans wird angepasst.

Zu 8.:
Die Festsetzung des Bebauungsplans wird angepasst.

Zu 9.:
Mit Änderung des Baugesetzbuchs findet die Beteiligung der Behörden aus-
schließlich auf dem digitalen Wege statt. Zur besseren internen Bearbeitung 
kann dem LRA der Bebauungsplan im entsprechenden Maßstab bereitge-
stellt werden. Der Textteil wird separat im DIN-A4 Format und mit größerer 
Schrift zur Verfügung gestellt.
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Verband der Region 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 
 Körperschaft 
Verband Region Stuttgart • Kronenstraße 25 • 70174 Stuttgart des öffentlichen Rechts 
 

 

Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 

 
Hauptbahnhof (8 Min.) 
 
Telefon +49 (0)711 22759-0 
Telefax +49 (0)711 22759-70 
 
E-Mail/Internet: 
info@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 
 
Verbandsvorsitzender: 
Thomas S. Bopp 
 
Regionaldirektorin: 
Dr. Nicola Schelling 
 
IBAN: 
DE28 6005 0101 0002 1997 06 
BIC/S.W.I.F.T-Code: 
SOLA DE ST 600 
 
Bankverbindung: 
Baden-Württembergische Bank 
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Schreiberplan 
Ostendstraße 106 
70188 Stuttgart 

 
 

 

 

 
 

Stuttgart, den 18.02.2021 
Ansprechpartner/in: Frau Jahnz 
Telefon: +49 (0)711 22759- 41 
E-Mail: planung @region-stuttgart.org 
Aktenzeichen: 45.1/jz 

 
 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Obeswiesen“ sowie „Mittleres Feld“ in 
Hochdorf, 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB     
 
 
Sehr geehrte Frau Strumberger 
 
vielen Dank für die Beteiligung an den oben genannten Bebauungsplanverfahren. 
 
Zum derzeitigen Planungsstand kann folgende vorläufige Stellungnahme abgegeben 
werden: 
 
Die künftige Siedlungsentwicklung der Gemeinde Hochdorf konzentriert sich im Osten 
der Gemeinde. Hier soll ein Wohngebiet, ein Mischgebiet mit gewerblicher Nutzung und 
einem Altenheim sowie ein Gewerbegebiet und ein Sonstiges Sondergebiet „Großflächi-
ger Einzelhandel“ entstehen. Zur Entwicklung des gesamten Bereichs wurde ein städte-
baulicher Entwurf erstellt. Auf dieser Grundlage werden zwei Bebauungspläne aufge-
stellt. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obeswiesen“ umfasst die Wohnbauentwick-
lung. Dieses Verfahren wird nach § 13 b BauGB durchgeführt. Der Bebauungsplan „Mitt-
leres Feld“ trifft Festsetzungen zum Mischgebiet, zum Gewerbe- bzw. Sonstigen Son-
dergebiet „Großflächiger Einzelhandel“. Die Aufstellung dieses Bebauungsplans erfolgt 
im „Regelverfahren“.  
Der Verband Region Stuttgart wird im frühzeitigen Beteiligungsverfahren um Stellung-
nahme zu beiden Entwürfen gebeten. Da diese inhaltlich eng miteinander verknüpft sind, 
erfolgt eine gemeinsame Betrachtung und regionalplanerische Bewertung. 
Der seit 1998 rechtskräftige FNP stellt für den gesamten Bereich landwirtschaftliche Flä-
che dar. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obeswiesen“ soll der FNP berichtigt 
werden (künftige Darstellung „Wohnbaufläche“), für den Bereich „Mittleres Feld“ wird der 
FNP geändert. 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Verband der Region 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Entwicklung des Gebiets „Mittleres Feld“ wird zunächst zeitlich zurück-
gestellt. Aktuell besteht die Absicht, statt eines Mischgebiets ein Sonstiges 
Sondergebiet für ein Pflegeheim festzusetzen. Mit Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Obeswiesen“ (Geltungsbereich = 2,3 ha) werden insgesamt ca. 
1,7 ha als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Die Bebauungsplanverfahren „Kirchheimer Str. 69“, „Hinter der Schmiede“  
und „Hofäcker II“ wurden zurückgestellt bzw. werden nicht weiterverfolgt.

- 2 - 
 

 

Umfang der Wohnbauflächenausweisung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obeswiesen“ umfasst ca. 2,3 ha. Hiervon 
sind ca. 1,9 ha als Wohngebiet sowie 0,4 ha Retentionsraum und ein Rad- bzw. Gehweg 
mit Straßenbegleitgrün entlang der angrenzenden Kreisstraße vorgesehen. 
Zu den Wohnbauflächen des Bebauungsplans „Obeswiesen“ kommen ca. 0,35 ha hinzu, 
die sich aus der anteiligen Betrachtung des ca. 0,7 ha großen Mischgebietes im „Mittle-
ren Feld“ ergeben. Vorgesehen sind hier eine Sonderform des Wohnens (Altenheim) 
bzw. Wohn- und Gewerbenutzungen oder Dienstleistungsbetriebe. 
Insgesamt weist die Gemeinde Hochdorf damit ein ca. 2,2 ha großes Wohn- bzw. Misch-
gebiet aus, die beide nicht aus dem rechtskräftigen FNP entwickelt sind. 
 
Der Gemeinde liegen in einer Bewerberliste 80 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
zu Wohnbaugrundstücken vor. Dies entspricht bei einer regionalplanerischen Brutto-
wohndichte von 55 Einwohnern/ha einem Flächenbedarf von ca. 3,1 ha. Hiervon sind die 
Baulücken sowie die Reserveflächen abzuziehen. 
In der Gemeinde sind Baulücken im Umfang von 1,7 ha vorhanden, von denen bis 2035 
ca. 50 % aktiviert werden können (ca. 0,9 ha)  
Damit begründet die Gemeinde Hochdorf einen Bedarf von ca. 2,2 ha. Dies entspricht 
der Ausweisung im Geltungsbereich der Bebauungspläne „Obeswiesen“ und „Mittleres 
Feld“. 
 
Derzeit befinden sich zwei weitere Flächen mit einem Gesamtumfang von 1,6 ha in ei-
nem Bebauungsplanverfahren („Kirchheimer Straße“ sowie „Hinter der Schmiede“).  
Zusätzlich ist im rechtskräftigen FNP eine ca. 0,8 ha große Reservefläche dargestellt 
(„Hofäcker II“), die aufgrund des fehlenden Zugriffs auf die Grundstücke nicht entwickelt 
werden kann. 
Diese beiden Flächen sowie die Reservefläche im Bereich „Hofäcker II“ sollen zu Guns-
ten der Entwicklung des Bereichs „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ zurückgestellt wer-
den. 
 
Für eine ca. 2 ha große Wohnbaufläche “Hofäcker I“ wurde zudem ein Bebauungsplan 
aufgestellt (Aufstellungsbeschluss 2018). Diese Fläche ist aus dem FNP entwickelt. Von 
den 35 Grundstücken des Bebauungsplans wurden 24 mit einer Bauverpflichtung von 2 
Jahren verkauft. Die Gemeinde bringt den Bereich „Hofäcker I“ nicht als Potenzialfläche 
in Abzug.  
 
Regionalplanerische Wertung: 
Die Gemeinde Hochdorf ist im Regionalplan als „Gemeinde beschränkt auf Eigenent-
wicklung“ festgelegt. In Eigenentwicklergemeinden sind Wohnbauflächendarstellungen 
nur im „Rahmen der natürlichen Bevölkerungsentwicklung“ zulässig. 
Nach den Orientierungswerten des Regionalplans hat die Gemeinde Hochdorf bis zum 
Jahr 2035 einen Wohnbauflächenbedarf von 3 ha. Hiervon sind die anrechenbaren Bau-
lücken und Reserveflächen in Abzug zu bringen. 
Die Gemeinde Hochdorf begründet einen Wohnbauflächenbedarf im Umfang von 3,1 ha 
anhand einer (verbindlichen) Interessentenliste Hochdorfer Einwohner.  
Die Darlegung der Baulücken ist schlüssig. Neben diesen sind jedoch noch weitere Flä-
chen zu berücksichtigen bzw. in Abzug zu bringen. 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Verband der Region 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Hinweise werden in der Bedarfsbegründung berücksichtigt.

Das Baugebiet „Hofäcker I“ ist inzwischen erschlossen und wird seit mehre-
ren Jahren bebaut. Die 24 kommunalen Grundstücke wurden veräußert und 
sind inzwischen bebaut. 8 der 11 Grundstücke, die an Privatpersonen zuge-
teilt wurden, sind noch nicht bebaut (ca. 0,35 ha)
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Umfang der Wohnbauflächenausweisung 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obeswiesen“ umfasst ca. 2,3 ha. Hiervon 
sind ca. 1,9 ha als Wohngebiet sowie 0,4 ha Retentionsraum und ein Rad- bzw. Gehweg 
mit Straßenbegleitgrün entlang der angrenzenden Kreisstraße vorgesehen. 
Zu den Wohnbauflächen des Bebauungsplans „Obeswiesen“ kommen ca. 0,35 ha hinzu, 
die sich aus der anteiligen Betrachtung des ca. 0,7 ha großen Mischgebietes im „Mittle-
ren Feld“ ergeben. Vorgesehen sind hier eine Sonderform des Wohnens (Altenheim) 
bzw. Wohn- und Gewerbenutzungen oder Dienstleistungsbetriebe. 
Insgesamt weist die Gemeinde Hochdorf damit ein ca. 2,2 ha großes Wohn- bzw. Misch-
gebiet aus, die beide nicht aus dem rechtskräftigen FNP entwickelt sind. 
 
Der Gemeinde liegen in einer Bewerberliste 80 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern 
zu Wohnbaugrundstücken vor. Dies entspricht bei einer regionalplanerischen Brutto-
wohndichte von 55 Einwohnern/ha einem Flächenbedarf von ca. 3,1 ha. Hiervon sind die 
Baulücken sowie die Reserveflächen abzuziehen. 
In der Gemeinde sind Baulücken im Umfang von 1,7 ha vorhanden, von denen bis 2035 
ca. 50 % aktiviert werden können (ca. 0,9 ha)  
Damit begründet die Gemeinde Hochdorf einen Bedarf von ca. 2,2 ha. Dies entspricht 
der Ausweisung im Geltungsbereich der Bebauungspläne „Obeswiesen“ und „Mittleres 
Feld“. 
 
Derzeit befinden sich zwei weitere Flächen mit einem Gesamtumfang von 1,6 ha in ei-
nem Bebauungsplanverfahren („Kirchheimer Straße“ sowie „Hinter der Schmiede“).  
Zusätzlich ist im rechtskräftigen FNP eine ca. 0,8 ha große Reservefläche dargestellt 
(„Hofäcker II“), die aufgrund des fehlenden Zugriffs auf die Grundstücke nicht entwickelt 
werden kann. 
Diese beiden Flächen sowie die Reservefläche im Bereich „Hofäcker II“ sollen zu Guns-
ten der Entwicklung des Bereichs „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ zurückgestellt wer-
den. 
 
Für eine ca. 2 ha große Wohnbaufläche “Hofäcker I“ wurde zudem ein Bebauungsplan 
aufgestellt (Aufstellungsbeschluss 2018). Diese Fläche ist aus dem FNP entwickelt. Von 
den 35 Grundstücken des Bebauungsplans wurden 24 mit einer Bauverpflichtung von 2 
Jahren verkauft. Die Gemeinde bringt den Bereich „Hofäcker I“ nicht als Potenzialfläche 
in Abzug.  
 
Regionalplanerische Wertung: 
Die Gemeinde Hochdorf ist im Regionalplan als „Gemeinde beschränkt auf Eigenent-
wicklung“ festgelegt. In Eigenentwicklergemeinden sind Wohnbauflächendarstellungen 
nur im „Rahmen der natürlichen Bevölkerungsentwicklung“ zulässig. 
Nach den Orientierungswerten des Regionalplans hat die Gemeinde Hochdorf bis zum 
Jahr 2035 einen Wohnbauflächenbedarf von 3 ha. Hiervon sind die anrechenbaren Bau-
lücken und Reserveflächen in Abzug zu bringen. 
Die Gemeinde Hochdorf begründet einen Wohnbauflächenbedarf im Umfang von 3,1 ha 
anhand einer (verbindlichen) Interessentenliste Hochdorfer Einwohner.  
Die Darlegung der Baulücken ist schlüssig. Neben diesen sind jedoch noch weitere Flä-
chen zu berücksichtigen bzw. in Abzug zu bringen. - 3 - 

 

 

• Der Bereich „Hofäcker I“ wird seitens der Gemeinde Hochdorf nicht in Abzug ge-
bracht. Dies kann für die 24 mit zweijähriger Bauverpflichtung veräußerten 
Grundstücke aufgrund des weit fortgeschrittenen Verfahrens mit bereits erfolgter 
Veräußerung mit Bauverpflichtung mitgetragen werden. Die übrigen 11 Grund-
stücke sind jedoch bei der Bilanzierung mit zu berücksichtigen (ca. 0,6 ha). 

• Des Weiteren ist im rechtskräftigen FNP eine ca. 0,8 ha große Reservefläche 
dargestellt. Nach Auskunft der Gemeinde kann diese Fläche kurz- bis mittelfris-
tig nicht entwickelt werden. Daher nimmt diese Fläche aus Sicht der Gemeinde 
an der Bedarfsbetrachtung nicht teil. Aus regionalplanerischer Sicht setzt dies 
allerdings voraus, dass die Reservefläche tatsächlich und zeitnah aus dem FNP 
herausgenommen bzw. eine verbindliche Regelung mit entsprechendem Inhalt 
getroffen wird.  

• Die derzeit in einem Bebauungsplanverfahren befindlichen Flächen „Kirchhei-
mer Straße“ sowie „Hinter der Schmiede“ sollen aus gemeindlicher Sicht nicht 
weiterverfolgt werden.  

 
Unter der Voraussetzung, dass sowohl die Reservefläche im Bereich „Hofäcker II als 
auch die im Bebauungsplanverfahren befindlichen Flächen nicht weiter verfolgt werden, 
können diese bei der Bilanzierung unberücksichtigt bleiben. 
Damit würde sich für die Gemeinde Hochdorf ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 1,5 ha 
ergeben (Wohnbauflächenbedarf (3 ha) abzüglich der anrechenbaren Baulücken (0,9 
ha) abzüglich der Grundstücke ohne Bauverpflichtung im Bereich „Hofäcker I“ (0,6 ha) 
ergibt einen Wohnbauflächenbedarf von 1,5 ha) . Geplant ist eine Flächendarstellung 
von 2,2 ha.  
 
In der geplanten Wohnbauflächendarstellung (2,2 ha) ist eine ca. 0,3 ha große Misch-
baufläche eingerechnet, die für ein Altenheim o.ä. vorgesehen ist. Diese Sonderformen 
des Wohnungsbaus nehmen üblicher Weise nicht an der Bedarfsbetrachtung teil. Unter 
dieser Voraussetzung könnte diese Fläche unberücksichtigt bleiben. Der Umfang der 
Wohnbauflächenausweisung im Bereich „Obeswiesen“/“Mittleres Feld“ ist damit 1,9 
groß. Damit würde der Umfang der Wohnbauflächenausweisung ca. 0,4 ha über den er-
mittelten Bedarf hinausgehen (unter Berücksichtigung des vorgenannten Umgangs mit 
der Reservefläche und den übrigen laufenden Bebauungsplanverfahren). Aus regional-
planerischer Sicht kann diese geringfügige Überschreitung mitgetragen werden. 
 
Bedenken gegen den Umfang der Flächenausweisung können daher unter der Maß-
gabe zurückgestellt werden, dass die Reservefläche „Hofäcker II“ sowie die in Bebau-
ungsplanverfahren befindlichen Flächen „Kirchheimer Straße“ und „Hinter der 
Schmiede“ nicht weiterverfolgt werden und hierfür eine verbindliche Regelung getroffen 
wird.  
 
Das im Wohnbaugebiet neu entstehende Wohnbauflächenpotenzial ist bei künftigen 
Wohnbauflächenentwicklungen zu berücksichtigen und mit zu bilanzieren. 
 
 
Bruttowohndichte 
Im Wohngebiet „Obeswiesen“ sind Einzel- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilien-
häuser mit 6 bis 8 Wohneinheiten vorgesehen.  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Verband der Region 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Hinweis: Der Bebauungsplan setzt konkret ca. 1,7 ha Allgemeines Wohnge-
biet fest. 

Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Es wird auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. Es wird eine 
Bruttowohndichte von ca. 106 Einwohnenden pro Hektar erreicht.
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• Der Bereich „Hofäcker I“ wird seitens der Gemeinde Hochdorf nicht in Abzug ge-
bracht. Dies kann für die 24 mit zweijähriger Bauverpflichtung veräußerten 
Grundstücke aufgrund des weit fortgeschrittenen Verfahrens mit bereits erfolgter 
Veräußerung mit Bauverpflichtung mitgetragen werden. Die übrigen 11 Grund-
stücke sind jedoch bei der Bilanzierung mit zu berücksichtigen (ca. 0,6 ha). 

• Des Weiteren ist im rechtskräftigen FNP eine ca. 0,8 ha große Reservefläche 
dargestellt. Nach Auskunft der Gemeinde kann diese Fläche kurz- bis mittelfris-
tig nicht entwickelt werden. Daher nimmt diese Fläche aus Sicht der Gemeinde 
an der Bedarfsbetrachtung nicht teil. Aus regionalplanerischer Sicht setzt dies 
allerdings voraus, dass die Reservefläche tatsächlich und zeitnah aus dem FNP 
herausgenommen bzw. eine verbindliche Regelung mit entsprechendem Inhalt 
getroffen wird.  

• Die derzeit in einem Bebauungsplanverfahren befindlichen Flächen „Kirchhei-
mer Straße“ sowie „Hinter der Schmiede“ sollen aus gemeindlicher Sicht nicht 
weiterverfolgt werden.  

 
Unter der Voraussetzung, dass sowohl die Reservefläche im Bereich „Hofäcker II als 
auch die im Bebauungsplanverfahren befindlichen Flächen nicht weiter verfolgt werden, 
können diese bei der Bilanzierung unberücksichtigt bleiben. 
Damit würde sich für die Gemeinde Hochdorf ein Wohnbauflächenbedarf von ca. 1,5 ha 
ergeben (Wohnbauflächenbedarf (3 ha) abzüglich der anrechenbaren Baulücken (0,9 
ha) abzüglich der Grundstücke ohne Bauverpflichtung im Bereich „Hofäcker I“ (0,6 ha) 
ergibt einen Wohnbauflächenbedarf von 1,5 ha) . Geplant ist eine Flächendarstellung 
von 2,2 ha.  
 
In der geplanten Wohnbauflächendarstellung (2,2 ha) ist eine ca. 0,3 ha große Misch-
baufläche eingerechnet, die für ein Altenheim o.ä. vorgesehen ist. Diese Sonderformen 
des Wohnungsbaus nehmen üblicher Weise nicht an der Bedarfsbetrachtung teil. Unter 
dieser Voraussetzung könnte diese Fläche unberücksichtigt bleiben. Der Umfang der 
Wohnbauflächenausweisung im Bereich „Obeswiesen“/“Mittleres Feld“ ist damit 1,9 
groß. Damit würde der Umfang der Wohnbauflächenausweisung ca. 0,4 ha über den er-
mittelten Bedarf hinausgehen (unter Berücksichtigung des vorgenannten Umgangs mit 
der Reservefläche und den übrigen laufenden Bebauungsplanverfahren). Aus regional-
planerischer Sicht kann diese geringfügige Überschreitung mitgetragen werden. 
 
Bedenken gegen den Umfang der Flächenausweisung können daher unter der Maß-
gabe zurückgestellt werden, dass die Reservefläche „Hofäcker II“ sowie die in Bebau-
ungsplanverfahren befindlichen Flächen „Kirchheimer Straße“ und „Hinter der 
Schmiede“ nicht weiterverfolgt werden und hierfür eine verbindliche Regelung getroffen 
wird.  
 
Das im Wohnbaugebiet neu entstehende Wohnbauflächenpotenzial ist bei künftigen 
Wohnbauflächenentwicklungen zu berücksichtigen und mit zu bilanzieren. 
 
 
Bruttowohndichte 
Im Wohngebiet „Obeswiesen“ sind Einzel- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilien-
häuser mit 6 bis 8 Wohneinheiten vorgesehen.  
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Die Berechnung der Bruttowohndichte für den Bebauungsplanentwurf „Obeswiesen“ ba-
siert auf einer anrechenbaren Bruttowohnbaufläche von 1,9 ha. Mit der Planung können 
104 Wohneinheiten entstehen. Die vorgenannten Größen ergeben unter Berücksichti-
gung der statistischen Belegungsdichte von 2,15 Einwohnern pro Wohneinheit eine Brut-
towohndichte von ca. 118 Einwohnern pro Hektar. Die für Hochdorf festgelegte regional-
planerische Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohnern pro Hektar wird somit 
deutlich übertroffen. 
 
 
Umfang der Gewerbeflächenausweisung 
Die Gemeinde Hochdorf legt dar, dass im rechtskräftige FNP keine Reserveflächen für 
die gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Die drei vorhandenen Baulücken mit 
einem Gesamtumfang von 0,7 ha befinden sich in Privatbesitz. Sie sind für künftige Be-
triebserweiterungen vorgesehen und werden daher nicht veräußert.  
Der Bedarf an Gewerbeflächen wurde durch die Gemeinde durch Umfragen bei den 
ortsansässigen Gewerbetreibenden ermittelt. Diese Umfrage wurde zuletzt im Jahr 2019 
aktualisiert und validiert. Auf dieser Basis ergibt sich ein Bedarf von ca. 6 ha gewerbli-
cher Baufläche. Mit dem Bebauungsplan „Mittleres Feld“ sollen ca. 4 ha Gewerbegebiet, 
ein ca. 0,7 ha großes Mischgebiet (50 % anteilig gewerbliche Nutzung: ca. 0,35 ha) so-
wie ein Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ ausgewiesen werden. 
Zum Bereich „Mittleres Feld“ kann die Begründung des Gewerbeflächenbedarfs in die-
sem Fall nachvollzogen werden. 
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Umfang der gewerb-
lich nutzbaren Flächen die langfristige Entwicklungsperspektive der Gemeinde Hochdorf 
widerspiegelt und damit der mittel- bis langfristige Bedarf gedeckt ist. 
 
 
Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ sowie Festsetzungen zur 
Einzelhandelsnutzung  
Im geplanten Sondergebiet ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufs-
fläche von 1.500 m² zulässig, der der Grund- und Nahversorgung dient. Diesbezüglich 
nähere sortimentsbezogene Festsetzungen sind bislang nicht formuliert. 
 
Großflächiger Einzelhandel ist in der Gemeinde Hochdorf raumordnerisch zulässig, 
wenn er ausschließlich der Grundversorgung dient (i.W. Nahrungs- und Genussmittel 
sowie Drogeriewaren), die Größe auf die Kaufkraft der Einwohner abgestimmt ist (Kon-
gruenzgebot) und keine schädlichen Auswirkungen insbesondere auf die wohnortnahe 
Versorgung auch in benachbarten Gemeinden zu erwarten sind (Beeinträchtigungsver-
bot) (Plansatz 2.4.3.2.2 (Z) Abs. 4) des Regionalplans). 
 
Die vorliegende Auswirkungsanalyse kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass 
sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchtigungsverbot eingehalten werden 
können.  
 
Im Hinblick auf die Abstimmung der Größe des erweiterten Lebensmittelmarktes auf die 
Versorgung der Einwohner kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass rd. 78 % 
des voraussichtlichen Umsatzes aus Kaufkraft aus der Gemeinde Hochdorf erzielt wer-
den kann. Der Schwellenwert des Kongruenzgebots kann damit eingehalten werden. 
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Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Verband der Region 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die  folgenden Abschnitte der Stellungnahme betreffen nicht den Bebauungs-
plan „Obeswiesen“. Diese werden jedoch vollständigkeitshalber hier abge-
bildet.
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Die Berechnung der Bruttowohndichte für den Bebauungsplanentwurf „Obeswiesen“ ba-
siert auf einer anrechenbaren Bruttowohnbaufläche von 1,9 ha. Mit der Planung können 
104 Wohneinheiten entstehen. Die vorgenannten Größen ergeben unter Berücksichti-
gung der statistischen Belegungsdichte von 2,15 Einwohnern pro Wohneinheit eine Brut-
towohndichte von ca. 118 Einwohnern pro Hektar. Die für Hochdorf festgelegte regional-
planerische Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohnern pro Hektar wird somit 
deutlich übertroffen. 
 
 
Umfang der Gewerbeflächenausweisung 
Die Gemeinde Hochdorf legt dar, dass im rechtskräftige FNP keine Reserveflächen für 
die gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Die drei vorhandenen Baulücken mit 
einem Gesamtumfang von 0,7 ha befinden sich in Privatbesitz. Sie sind für künftige Be-
triebserweiterungen vorgesehen und werden daher nicht veräußert.  
Der Bedarf an Gewerbeflächen wurde durch die Gemeinde durch Umfragen bei den 
ortsansässigen Gewerbetreibenden ermittelt. Diese Umfrage wurde zuletzt im Jahr 2019 
aktualisiert und validiert. Auf dieser Basis ergibt sich ein Bedarf von ca. 6 ha gewerbli-
cher Baufläche. Mit dem Bebauungsplan „Mittleres Feld“ sollen ca. 4 ha Gewerbegebiet, 
ein ca. 0,7 ha großes Mischgebiet (50 % anteilig gewerbliche Nutzung: ca. 0,35 ha) so-
wie ein Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ ausgewiesen werden. 
Zum Bereich „Mittleres Feld“ kann die Begründung des Gewerbeflächenbedarfs in die-
sem Fall nachvollzogen werden. 
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Umfang der gewerb-
lich nutzbaren Flächen die langfristige Entwicklungsperspektive der Gemeinde Hochdorf 
widerspiegelt und damit der mittel- bis langfristige Bedarf gedeckt ist. 
 
 
Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ sowie Festsetzungen zur 
Einzelhandelsnutzung  
Im geplanten Sondergebiet ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufs-
fläche von 1.500 m² zulässig, der der Grund- und Nahversorgung dient. Diesbezüglich 
nähere sortimentsbezogene Festsetzungen sind bislang nicht formuliert. 
 
Großflächiger Einzelhandel ist in der Gemeinde Hochdorf raumordnerisch zulässig, 
wenn er ausschließlich der Grundversorgung dient (i.W. Nahrungs- und Genussmittel 
sowie Drogeriewaren), die Größe auf die Kaufkraft der Einwohner abgestimmt ist (Kon-
gruenzgebot) und keine schädlichen Auswirkungen insbesondere auf die wohnortnahe 
Versorgung auch in benachbarten Gemeinden zu erwarten sind (Beeinträchtigungsver-
bot) (Plansatz 2.4.3.2.2 (Z) Abs. 4) des Regionalplans). 
 
Die vorliegende Auswirkungsanalyse kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass 
sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchtigungsverbot eingehalten werden 
können.  
 
Im Hinblick auf die Abstimmung der Größe des erweiterten Lebensmittelmarktes auf die 
Versorgung der Einwohner kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass rd. 78 % 
des voraussichtlichen Umsatzes aus Kaufkraft aus der Gemeinde Hochdorf erzielt wer-
den kann. Der Schwellenwert des Kongruenzgebots kann damit eingehalten werden. 
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Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung
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Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.
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Die Berechnung der Bruttowohndichte für den Bebauungsplanentwurf „Obeswiesen“ ba-
siert auf einer anrechenbaren Bruttowohnbaufläche von 1,9 ha. Mit der Planung können 
104 Wohneinheiten entstehen. Die vorgenannten Größen ergeben unter Berücksichti-
gung der statistischen Belegungsdichte von 2,15 Einwohnern pro Wohneinheit eine Brut-
towohndichte von ca. 118 Einwohnern pro Hektar. Die für Hochdorf festgelegte regional-
planerische Bruttowohndichte von mindestens 55 Einwohnern pro Hektar wird somit 
deutlich übertroffen. 
 
 
Umfang der Gewerbeflächenausweisung 
Die Gemeinde Hochdorf legt dar, dass im rechtskräftige FNP keine Reserveflächen für 
die gewerbliche Entwicklung zur Verfügung stehen. Die drei vorhandenen Baulücken mit 
einem Gesamtumfang von 0,7 ha befinden sich in Privatbesitz. Sie sind für künftige Be-
triebserweiterungen vorgesehen und werden daher nicht veräußert.  
Der Bedarf an Gewerbeflächen wurde durch die Gemeinde durch Umfragen bei den 
ortsansässigen Gewerbetreibenden ermittelt. Diese Umfrage wurde zuletzt im Jahr 2019 
aktualisiert und validiert. Auf dieser Basis ergibt sich ein Bedarf von ca. 6 ha gewerbli-
cher Baufläche. Mit dem Bebauungsplan „Mittleres Feld“ sollen ca. 4 ha Gewerbegebiet, 
ein ca. 0,7 ha großes Mischgebiet (50 % anteilig gewerbliche Nutzung: ca. 0,35 ha) so-
wie ein Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ ausgewiesen werden. 
Zum Bereich „Mittleres Feld“ kann die Begründung des Gewerbeflächenbedarfs in die-
sem Fall nachvollzogen werden. 
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Umfang der gewerb-
lich nutzbaren Flächen die langfristige Entwicklungsperspektive der Gemeinde Hochdorf 
widerspiegelt und damit der mittel- bis langfristige Bedarf gedeckt ist. 
 
 
Sonstiges Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ sowie Festsetzungen zur 
Einzelhandelsnutzung  
Im geplanten Sondergebiet ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufs-
fläche von 1.500 m² zulässig, der der Grund- und Nahversorgung dient. Diesbezüglich 
nähere sortimentsbezogene Festsetzungen sind bislang nicht formuliert. 
 
Großflächiger Einzelhandel ist in der Gemeinde Hochdorf raumordnerisch zulässig, 
wenn er ausschließlich der Grundversorgung dient (i.W. Nahrungs- und Genussmittel 
sowie Drogeriewaren), die Größe auf die Kaufkraft der Einwohner abgestimmt ist (Kon-
gruenzgebot) und keine schädlichen Auswirkungen insbesondere auf die wohnortnahe 
Versorgung auch in benachbarten Gemeinden zu erwarten sind (Beeinträchtigungsver-
bot) (Plansatz 2.4.3.2.2 (Z) Abs. 4) des Regionalplans). 
 
Die vorliegende Auswirkungsanalyse kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass 
sowohl das Kongruenzgebot als auch das Beeinträchtigungsverbot eingehalten werden 
können.  
 
Im Hinblick auf die Abstimmung der Größe des erweiterten Lebensmittelmarktes auf die 
Versorgung der Einwohner kommt die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass rd. 78 % 
des voraussichtlichen Umsatzes aus Kaufkraft aus der Gemeinde Hochdorf erzielt wer-
den kann. Der Schwellenwert des Kongruenzgebots kann damit eingehalten werden. 
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Durch den geplanten großflächigen Lebensmittelmarkt wird in Hochdorf selbst eine Um-
verteilungsquote von insgesamt rd. 30-35 % prognostiziert. Diese deutliche Überschrei-
tung des Schwellenwerts von 10 % ergibt sich in Bezug auf den räumlich benachbarten 
gegenwärtigen Standort des Lebensmittelmarktes. Dies ist jedoch, unabhängig von dar-
aus resultierenden Auswirkungen, aus raumordnerischer Sicht als standortneutral und 
damit unkritisch zu bewerten. Aufgrund der Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
wird sich die Versorgungssituation zudem insgesamt verbessern. In Bezug auf benach-
barte Gemeinden werden Umverteilungsquoten zwischen 1 und maximal 8 % prognosti-
ziert. Das Beeinträchtigungsverbots kann damit eingehalten werden.  
 
Die für die Abstimmung auf die örtliche Grundversorgung bzw. die Begrenzung überörtli-
che Auswirkungen relevanten Anforderungen des Regionalplans können insofern einge-
halten werden. 
 
Nach den textlichen Festsetzungen des vorliegende Planentwurfs ist im Geltungsbereich 
des Sondergebiets ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb der Grund- und Nahversor-
gung zulässig. Es fehlt jedoch eine diesbezüglich sortimentsbezogene Konkretisierung 
entsprechend den regionalplanerischen Vorgaben. Die Grundversorgung im Sinne des 
Regionalplans umfasst i.W. Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Andere 
Sortimente sind auf maximal 10 % der Verkaufsfläche zu begrenzen. In die textlichen 
Festsetzungen ist daher eine entsprechende sortimentsbezogene Definition bzw. Kon-
kretisierung der Grundversorgung aufzunehmen. 
 
Der Standort befindet sich in räumlicher Nähe zum gegenwärtig bestehenden Lebens-
mittelmarkt. Es ergeben sich insofern keine wesentlichen standortbezogen veränderten 
Gegebenheiten und Wirkungen. Das Sonstige Sondergebiet „Großflächiger Einzelhan-
del“ wird zudem gemeinsam mit einem unmittelbar angrenzenden neuen Wohngebiet 
entwickelt. Der neue Standort grenzt damit zukünftig direkt an Wohngebiete an und stellt 
damit eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation dar. Nachdem es sich im Übrigen 
um eine etablierte Versorgungslage handelt ergibt sich insgesamt jedenfalls keine Ver-
schlechterung der wohnortnahen Versorgung. Der Standort kann daher im Hinblick auf 
das Integrationsgebot des Landesentwicklungsplan aus regionalplanerischer Sicht als 
vertretbar bewertet werden.  
 
 
Freiraum: 
Der Planung stehen keine freiraumbezogenen Ziele der Regionalplanung entgegen. 
 
Im Klimaatlas der Region Stuttgart ist der Bereich des Plangebiets als Kaltluftprodukti-
onsgebiet, Kaltluftsammelfläche und Freiland-Klimatop kartiert, in dem auch Bodeninver-
sionen auftreten können. Daten des Klimaatlasses können vom Verband Region Stutt-
gart zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Sobald die Planunterlagen weiter ausgearbeitet sind, wird eine verbindliche regionalpla-
nerische Stellungnahme durch den Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart 
beschlossen.  
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A 02 Verband der Region 
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18.02.2021

Eingang am 19.02.2021
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Dem VRS wurde eine 
Fristverlängerung zur Ab-
gabe einer Stellungnah-
me bis zum 18.02.2021 
gegeben.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Diese Themen werden im Umweltbericht sowie in der Begründung zum 
Bebauungsplan (Auswirkungen der Planung) behandelt.

Der Verband der Region Stuttgart wird am Verfahren weiter beteiligt.
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Durch den geplanten großflächigen Lebensmittelmarkt wird in Hochdorf selbst eine Um-
verteilungsquote von insgesamt rd. 30-35 % prognostiziert. Diese deutliche Überschrei-
tung des Schwellenwerts von 10 % ergibt sich in Bezug auf den räumlich benachbarten 
gegenwärtigen Standort des Lebensmittelmarktes. Dies ist jedoch, unabhängig von dar-
aus resultierenden Auswirkungen, aus raumordnerischer Sicht als standortneutral und 
damit unkritisch zu bewerten. Aufgrund der Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
wird sich die Versorgungssituation zudem insgesamt verbessern. In Bezug auf benach-
barte Gemeinden werden Umverteilungsquoten zwischen 1 und maximal 8 % prognosti-
ziert. Das Beeinträchtigungsverbots kann damit eingehalten werden.  
 
Die für die Abstimmung auf die örtliche Grundversorgung bzw. die Begrenzung überörtli-
che Auswirkungen relevanten Anforderungen des Regionalplans können insofern einge-
halten werden. 
 
Nach den textlichen Festsetzungen des vorliegende Planentwurfs ist im Geltungsbereich 
des Sondergebiets ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb der Grund- und Nahversor-
gung zulässig. Es fehlt jedoch eine diesbezüglich sortimentsbezogene Konkretisierung 
entsprechend den regionalplanerischen Vorgaben. Die Grundversorgung im Sinne des 
Regionalplans umfasst i.W. Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren. Andere 
Sortimente sind auf maximal 10 % der Verkaufsfläche zu begrenzen. In die textlichen 
Festsetzungen ist daher eine entsprechende sortimentsbezogene Definition bzw. Kon-
kretisierung der Grundversorgung aufzunehmen. 
 
Der Standort befindet sich in räumlicher Nähe zum gegenwärtig bestehenden Lebens-
mittelmarkt. Es ergeben sich insofern keine wesentlichen standortbezogen veränderten 
Gegebenheiten und Wirkungen. Das Sonstige Sondergebiet „Großflächiger Einzelhan-
del“ wird zudem gemeinsam mit einem unmittelbar angrenzenden neuen Wohngebiet 
entwickelt. Der neue Standort grenzt damit zukünftig direkt an Wohngebiete an und stellt 
damit eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation dar. Nachdem es sich im Übrigen 
um eine etablierte Versorgungslage handelt ergibt sich insgesamt jedenfalls keine Ver-
schlechterung der wohnortnahen Versorgung. Der Standort kann daher im Hinblick auf 
das Integrationsgebot des Landesentwicklungsplan aus regionalplanerischer Sicht als 
vertretbar bewertet werden.  
 
 
Freiraum: 
Der Planung stehen keine freiraumbezogenen Ziele der Regionalplanung entgegen. 
 
Im Klimaatlas der Region Stuttgart ist der Bereich des Plangebiets als Kaltluftprodukti-
onsgebiet, Kaltluftsammelfläche und Freiland-Klimatop kartiert, in dem auch Bodeninver-
sionen auftreten können. Daten des Klimaatlasses können vom Verband Region Stutt-
gart zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
Sobald die Planunterlagen weiter ausgearbeitet sind, wird eine verbindliche regionalpla-
nerische Stellungnahme durch den Planungsausschuss des Verbandes Region Stuttgart 
beschlossen.  
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Um weitere Beteiligung am Verfahren wird gebeten. 
 
 
Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Barbara Jahnz  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 03 Regierungspräsidium 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 18.02.2021
per E-Mail

Dem RP wurde eine Frist-
verlängerung zur Abgabe 
einer Stellungnahme bis 
zum 18.02.2021 gegeben.

Die Begründung wird entsprechend angepasst. Die Belegungsdichte 
am 31.12.2022 beträgt weiterhin 2,0 EW/WE.

Siehe Stellungnahme Nr. A 02.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Fortschreibung des 
FNPs berücksichtigt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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 Bebauungsplan "Obeswiesen", Gemeinde Hochdorf 
Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, Verfahren nach § 13b BauGB 
Ihr Schreiben vom 10.12.2020 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Strumberger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der 
oben genannten Planung folgendermaßen Stellung: 

Raumordnung 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Bedarfsbegründung die Beschrän-
kung der Gemeinde Hochdorf auf Eigenentwicklung nach PS 2.4.2 (Z) Regionalplan 
Stuttgart zu beachten ist.  

In der Begründung zum Plansatz wird dazu ausgeführt:  

Zur Eigenentwicklung einer Gemeinde gehört die Schaffung von Wohnraum und 
Arbeitsplätzen für den Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und 
für den inneren Bedarf sowie für die Aufnahme von Spätaussiedlern. Ein dar-
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über hinausgehender Bedarf für Wanderungsgewinne und größere Gewer-
beansiedlungen kann im Rahmen der Eigenentwicklung nicht in Ansatz ge-
bracht werden.  

Unter Berücksichtigung dieses Plansatzes ist die Bedarfsbegründung im weiteren Ver-
fahren zu überarbeiten und lediglich auf den Eigenbedarf zu beschränken. Dabei sollte 
eine Belegungsdichte von 2,0 EW/WE (StaLa Stand 31.12.2019) zugrunde gelegt wer-
den. 

Auch kann die Planung dem Umfang nach nur unter der Maßgabe mitgetragen werden, 
dass die Entwicklungen der Bebauungsplän „Kirchheimer Straße 69“ und „Hinter der 
Schmiede“ sowie der Potenzialfläche im Flächennutzungsplan „Hofäcker II“ nicht wei-
terverfolgt und tatsächlich zurückgestellt werden. Dies ist durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen. Ein über den Umfang dieser Planung hinausgehender Bedarf ist nicht 
dargelegt.  

Darüber hinaus lässt die vorliegende Planung mit dem Angebot unterschiedlicher 
Wohntypologien erkennen, dass grundsätzlich sensibel mit dem Erfordernis des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden umgegangen und eine angemessene Brutto-
wohndichte erreicht wird. 

Zuletzt merken wir an, dass die im § 13b BauGB-Verfahren geschaffenen Wohnbau-
flächen in künftigen Fortschreibungen von Flächennutzungsplänen in der Flächenbi-
lanz als Potentiale zu berücksichtigen, soweit diese bis dahin noch nicht bebaut sind. 

Anmerkung: 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr Bilitsch, Tel. 0711/904-45170, E-Mail: 
lucas.bilitsch@rps.bwl.de. 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 03 Regierungspräsidium 
Stuttgart

18.02.2021

Eingang am 18.02.2021
per E-Mail

Dem RP wurde eine Frist-
verlängerung zur Abgabe 
einer Stellungnahme bis 
zum 18.02.2021 gegeben.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bei den weiteren Beteiligungen 
wird jeweils das aktuelle Formblatt genutzt.

- 2 - 

über hinausgehender Bedarf für Wanderungsgewinne und größere Gewer-
beansiedlungen kann im Rahmen der Eigenentwicklung nicht in Ansatz ge-
bracht werden.  

Unter Berücksichtigung dieses Plansatzes ist die Bedarfsbegründung im weiteren Ver-
fahren zu überarbeiten und lediglich auf den Eigenbedarf zu beschränken. Dabei sollte 
eine Belegungsdichte von 2,0 EW/WE (StaLa Stand 31.12.2019) zugrunde gelegt wer-
den. 

Auch kann die Planung dem Umfang nach nur unter der Maßgabe mitgetragen werden, 
dass die Entwicklungen der Bebauungsplän „Kirchheimer Straße 69“ und „Hinter der 
Schmiede“ sowie der Potenzialfläche im Flächennutzungsplan „Hofäcker II“ nicht wei-
terverfolgt und tatsächlich zurückgestellt werden. Dies ist durch geeignete Maßnahmen 
sicherzustellen. Ein über den Umfang dieser Planung hinausgehender Bedarf ist nicht 
dargelegt.  

Darüber hinaus lässt die vorliegende Planung mit dem Angebot unterschiedlicher 
Wohntypologien erkennen, dass grundsätzlich sensibel mit dem Erfordernis des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden umgegangen und eine angemessene Brutto-
wohndichte erreicht wird. 

Zuletzt merken wir an, dass die im § 13b BauGB-Verfahren geschaffenen Wohnbau-
flächen in künftigen Fortschreibungen von Flächennutzungsplänen in der Flächenbi-
lanz als Potentiale zu berücksichtigen, soweit diese bis dahin noch nicht bebaut sind. 

Anmerkung: 

Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – meldet Fehlanzeige. 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herr Bilitsch, Tel. 0711/904-45170, E-Mail: 
lucas.bilitsch@rps.bwl.de. 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Regierungspräsidium
Freiburg
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau

03.02.2021

Eingang am 04.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T   F Ü R   G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E   U N D   B E R G B A U  

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 
 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de 
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029  

 
 
 

  
schreiberplan  
Sperl-Schreiber   
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Ostendstraße 106  
70188 Stuttgart 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

03.02.2021 
208-3047 
Mirsada Gehring-Krso 
2511 // 20-13750 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB 
"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020), Gemeinde Hochdorf, Lkr. Esslingen 
(TK 25: 7322 Kirchheim unter Teck)  
  
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 10.12.2020  
 
Anhörungsfrist 05.02.2021 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ gem. § 13b BauGB, Vorentwurf, Fassung vom 20.11.2020
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.12.2020, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 05.02.2021

27Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Regierungspräsidium
Freiburg
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau

03.02.2021

Eingang am 04.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zum Bebauungsplan wurde ein geotechnischer Bericht erstellt. Aussagen 
zum Baugrund sind als Hinweise im Bebauungsplan enthalten.

Ölschiefer wurde im Rahmen der Baugrunduntersuchung nicht angetroffen. 
Ölschiefer in den Arietenschichten tritt nur lokal auf den Fildern auf, jedoch 
nicht in Hochdorf. Auf einen Hinweis im Bebauungsplan wird verzichtet.

Der Hinweis ist im Bebauungsplan enthalten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Verwendung der Lehme/ 
Verwitterungstone wird im Rahmen der Gebietsentwicklung „Mittleres Feld“ 
geprüft.

LGRB    Az. 2511 // 20-13750 vom 03.02.2021   Seite 2 
 
3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen der Obtususton-Formation, welche teilweise von 
Holozänen Abschwemmmassen überlagert werden. Im Untergrund stehen zudem die 
Gesteine der Arietenkalk-Formation an. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der 
Obtususton-Formation und der Holozänen Abschwemmmassen ist zu rechnen. 
 
Mit Ölschiefergesteinen im Bereich der Arietenkalk-Formation ist zu rechnen. Auf die 
bekannte Gefahr möglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von 
Ölschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer 
können betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine ingeni-
eurgeologische Beratung durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingeni-
eurbüro wird empfohlen. 
 
Darüber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkenn-
werten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Es wird empfohlen, die bis mehrere Meter mächtigen quartärzeitlichen Lehme und Verwit-
terungstone auf ihre Eignung als Ziegeleirohstoff zu prüfen und diese ggf. einer entspre-
chenden Verwendung zuzuführen. 
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Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Regierungspräsidium
Freiburg
Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau

03.02.2021

Eingang am 04.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Ein Hinweis auf die hohen Grundwasserstände ist im Bebauungsplan ent-
halten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

LGRB    Az. 2511 // 20-13750 vom 03.02.2021   Seite 3 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebiets. 
 
Auf die temporär hoch anstehenden Grundwassersstände in den gering durchlässigen 
Verwitterungstonen wird hingewiesen. Während der Bautätigkeit können Maßnahmen wie 
Grundwasserhaltungen oder Abdichtungen der betroffenen Gebäudeteile erforderlich 
werden. 
 
Zur Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine sonstigen Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzutragen. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.  
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ gem. § 13b BauGB, Vorentwurf, Fassung vom 20.11.2020
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.12.2020, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 05.02.2021

29Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 05 Landratsamt Göppingen 
Amt für Vermessung und 
Flurneuordnung

14.01.2021

Eingang am 14.01.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Cohausz, Peter <P.Cohausz@lkgp.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2021 15:20
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b 

BauGB, Gemeinde Hochdorf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
von Seiten der unteren Flurbereinigungsbehörde für den Landkreis Esslingen bestehen keine Einwendungen gegen 
den o.a. Bebauungsplan, da keine laufenden oder geplanten Flurneuordnungsverfahren betroffen sind. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Peter Cohausz  
******************************************* 
Leitender Fachbeamter Flurneuordnung 
für die Landkreise Göppingen und Esslingen 
  
Landratsamt Göppingen 
Amt für Vermessung und Flurneuordnung 
Gartenstraße 13 
73312 Geislingen 
Telefon:  (07331) 304-270 
Telefax:  (07331) 304-281 
E-Mail:    p.cohausz@lkgp.de 
Amtspostfach: flurneuordnung@lkgp.de  
Homepage: www.landkreis-goeppingen.de 
Wichtige dienstliche Mitteilungen bitte an das Amtspostfach senden. 
 
 
 
Von: planung@schreiberplan.de [mailto:planung@schreiberplan.de]  
Gesendet: Donnerstag, 10. Dezember 2020 11:19 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b BauGB, Gemeinde 
Hochdorf 
  
Gemeinde Hochdorf 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB 
"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020)  
hier: Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf hat am 20.03.2018 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ (ehem. „Mittleres Feld I“) im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 06 Zweckverband Landes-
wasserversorgung

17.12.2020

Eingang am 17.12.2020 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Kutschera, Elisabeth <Kutschera.E@lw-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 17. Dezember 2020 09:10
An: planung@schreiberplan.de
Cc: Anschütz, Marian
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b 

BauGB, Gemeinde Hochdorf

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
  
wir danken für die Beteiligung an Ihrem Planverfahren und teilen mit, dass sich in dem angefragten Bereich keine 
Anlagen der LW befinden, entsprechend sind die Belange der Landeswasserversorgung nicht betroffen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Elisabeth Kutschera 
Zweckverband Landeswasserversorgung 
Recht, Verwaltung, Liegenschaften 
Schützenstraße 4 
70182 Stuttgart 
  
Tel.:        +49 (711) 2175-1429 
Mobil:     +49 (160) 92351999 
E-Mail:    Kutschera.E@lw-online.de 
Internet:  www.lw-online.de 
  
 
Verbandsvorsitzender:  Bürgermeister Matthias Wittlinger, Uhingen 
Techn. Geschäftsführer:  Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh 
Kaufm. Geschäftsführer:  Oliver Simonek 
Registergericht:  Amtsgericht Stuttgart, HRA 12906 
USt-IdNr.: DE 147 794 282 
 
  
Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Adressat sind, 
sind Sie nicht zur Verwendung der in dieser E-Mail enthaltenen Informationen befugt. Bitte 
benachrichtigen Sie uns umgehend über den irrtümlichen Empfang. 
  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.lw-online.de/toolbar/datenschutz 
  
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Donnerstag, 10. Dezember 2020 11:19 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b BauGB, Gemeinde 
Hochdorf 
  
Gemeinde Hochdorf  
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB  
"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020)  
hier: Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB  
   
   
Sehr geehrte Damen und Herren,  

der Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf hat am 20.03.2018 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ (ehem. „Mittleres Feld I“) im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte
Verfahren) BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.04.2018 ortsüblich bekannt gemacht
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 07 ZV Gruppenklärwerk 
Wendlingen am Neckar

28.12.2020

Eingang am 28.12.2020 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Flächen des Bebauungsplans werden in die kommende Überrechnung 
eingestellt. Siehe auch Stellungnahme A 01.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Sekretariat <sekretariat@gkw-wendlingen.de>
Gesendet: Montag, 28. Dezember 2020 11:50
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: Beteiligung an "Obeswiesen" und "Mittleres Feld"

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an dem Bebauungsplanverfahren „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“. In der 
aktuellen Schmutzfrachtberechnung sind diese Flächen jedoch nicht enthalten. 
 
Für die oben genannten Bebauungsplanverfahren, bitten wir in Zukunft um weitere Beteiligung, da diese Flächen für 
die nächste Schmutzfrachtberechnung relevant sein kann.  
 
Vielen Dank im Voraus.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. Annabelle Brugger 
 
ZV Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar 
Vorstadtstraße 101 
73240 Wendlingen am Neckar 
Tel.: 07024 40 55 - 63 
FAX: 07024 40 55 - 55 
E-Mail: annabelle.brugger@gkw-wendlingen.de 
Internet: http://www.gkw-wendlingen.de 
 
 
Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Steffen Weigel, Wendlingen am Neckar 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 08 Vodafone BW GmbH

07.01.2021

Eingang am 07.01.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bei der entsprechen-
den Fachplanung berücksichtigt.

 

Vodafone BW GmbH  
Aachener Str. 746-750, 50933 Köln, Postanschrift: Zentrale Planung, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 
vodafone.de  
Geschäftsführung: Dr. Johannes Ametsreiter (Vorsitzender), Anna Dimitrova, Bettina Karsch, Andreas Laukenmann, Gerhard Mack, Alexander Saul  
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 83533, Sitz der Gesellschaft: Köln, USt-ID DE 251 338 951   
 
 

Seite 1/1 

C2 General 

Vodafone BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

 

  

 

 

Bearbeiter:  Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-149 
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-19459 

 

 
Schreiberplan 
Frau Galina Strumberger 
Ostendstraße 106   
70188 Stuttgart 
 
 
 

Datum   
07.01.2021 

Gemeinde Hochdorf 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB 
"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020)  
- 
 

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, 
unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der 
Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 
Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit  
in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Zentrale Planung Vodafone  
 
 

Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 
hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 09 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

02.02.2021

Eingang am 02.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bei der entsprechen-
den Fachplanung berücksichtigt.

 

 

RefeRenzen 

AnspRechpARtneR 

telefonnummeR 

DAtum 

BetRifft 

Deutsche telekom technik GmBh 
Postfach 50 20 20, 70369 Stuttgart

  

Deutsche telekom technik GmBh 
Hausanschrift: Technik Niederlassung Südwest, Deckerstr. 41, 70372 Stuttgart 
Postanschrift: Postfach 50 20 20, 70369 Stuttgart 
Telefon: +49 711 270-0 | Telefax: +49 711 999-2069 | Internet: www.telekom.de/service 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8668 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Niek Jan van Damme (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits  (Vorsitzender), Maria, Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Strumberger,

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom.
Ein Lageplanauszug ist beigefügt.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom 

Schreiberplan Stadtentwicklung

Ostendstr. 106

70188 Stuttgart  

Frau Strumberger/ Ihr Schreiben (Mail) vom 10.12.2020
PTI 22 Bernd Beck
+49 711 999-2138/Mail/B.Beck@telekom.de
02.02.2021
Gemeinde Hochdorf 

Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB 

"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020)  

hier: Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

02.02.2021

Eingang am 02.02.2021
per E-Mail

Anlage zur Stellungnahme.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 10 Netze BW

18.12.2020

Eingang am 18.12.2020 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Standort für die Trafostation wurde mit Netze BW abgestimmt. Die-
ser wird im Bebauungsplan als Fläche für Versorgungsanlagen am vor-
geschlagenen Standort festgesetzt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und bei der entsprechen-
den Fachplanung berücksichtigt.

 

Unsere Qualität ist ausgezeichnet: 

   
 

 Ein Unternehmen 
der EnBW 

 

Netze BW GmbH   
Hahnweidstraße 44 · 73230 Kirchheim unter Teck · Telefon +49 7021 8009-0 · Telefax +49 7021 8009-59100 · www.netze-bw.de 
Bankverbindung: BW Bank · BIC SOLADEST600 · IBAN DE84 6005 0101 0001 3667 29 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB Nr. 747734 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer 
Geschäftsführer: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald 
 

 

schreiberplan 
Ostendstr. 106 
70188 Stuttgart 

 Name Franziska Ehmer 
Bereich Netzplanung 
Telefon +49 7021 8009-59132 
Telefax +49 7021 8009-59200 
E-Mail 

Ihr Zeichen 
Ihr Schreiben 

 
Datum 

Seite 

f.ehmer@netze-bw.de 
Galina Strumberger 
10.12.2020 
 
18.12.2020 
1/2 

Bebauungsplan „Obeswiesen“, Gemeinde Hochdorf 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für Ihre E-Mail sowie die Bereitstellung der Verfahrensunterlagen bedanken wir 
uns. 
 
Stellungnahme Strom: 
Um die Versorgung des neuen Baugebietes mit elektrischer Energie sicherzustel-
len, ist eine neue Trafostation erforderlich. Die Trafostation muss von einer öffent-
lichen Straße her zugänglich sein und hat einen Platzbedarf von ca. 5,5m x 4,5m. 
Ein geeigneter Standort ist im beiliegenden Entwurfsplan (MSP-Netzkonzept) ein-
gezeichnet. Wir bitten die entsprechende Versorgungsfläche in dem Bebauungs-
plan auszuweisen. 
Da für die Netze BW GmbH eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit ausrei-
chend ist, ist ein Erwerb des Platzes nicht vorgesehen.  
 
Stellungnahme Gas: 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind von der Netze BW 
GmbH keine Gasversorgungsanlagen vorhanden oder derzeit geplant.  
Für die Erschließung des Baugebietes mit Gas ist die Erweiterung unseres Erd-
gasnetzes erforderlich. Die Netze BW GmbH wird jedoch erst anhand der tatsäch-
lichen Nachfrage und unter Beachtung der wirtschaftlichen Kriterien über die Er-
weiterung des Gasnetzes entscheiden.  
Daher möchten wir um eine weitere Beteiligung am Verfahren und um möglichst 
frühzeitige Mitteilung des geplanten Baubeginns bitten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnahmen für den 
Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungspflicht besteht und dieser 

Netze BW GmbH · Hahnweidstraße 44 · 73230 Kirchheim unter Teck  

 Ein Unternehmen 
der EnBW 

 

 Seite 2/2 
 

verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten, aktuelle Planun-
terlagen bei der zuständigen Auskunftstelle für die Region Alb-Neckar und 
Schwarzwald-Neckar der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslingen, Tel.: 
0711 289-53650, Fax: 0721 9142-1369, E-Mail: Leitungsauskunft-Mitte@netze-
bw.de oder online www.netze-bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft 
anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen.  
 
Weitere Anregungen oder Bedenken liegen von unserer Seite aus nicht vor. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 
 
Netze BW GmbH 
 
 
 
i. A. Franziska Ehmer 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 10 Netze BW

18.12.2020

Eingang am 18.12.2020 
per E-Mail

Auszug aus der Anlage zur Stellungnahme.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ gem. § 13b BauGB, Vorentwurf, Fassung vom 20.11.2020
Beteiligung gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 10.12.2020, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 05.02.2021

37Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 11 Handwerkskammer 
Region Stuttgart

26.01.2021

Eingang am 26.01.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Ausschluss dieser Nutzungen erfolgt unter Berücksichtigung des ehem. 
§ 13b BauGB, um ein Gebiet ausschließlich zugunsten der Wohnnutzung zu 
entwickeln. Zudem sollen diese Nutzungen im direkt angrenzenden Misch- 
und Gewerbegebiet angesiedelt und damit dort konzentriert werden.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>
Gesendet: Dienstag, 26. Januar 2021 10:27
An: planung@schreiberplan.de
Cc: info@kh-esslingen-nuertingen.de
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b 

BauGB, Gemeinde Hochdorf

Guten Tag Frau Strumberger,  
 
vielen Dank für die frühzeitige Beteiligung.  
 
Im Textteil zum Bebauungsplan werden unter I. 1. „Art der baulichen Nutzung“ nicht störende Handwerksbetriebe 
als nicht zulässig aufgeführt.  
 
Gegen diesen Ausschluss von nicht störenden Handwerksbetrieben haben wir Bedenken. Wir halten die 
vorgesehenen Regelungen der BauNVO für ausreichend und sehen keine Begründung für eine verschärfte 
Festsetzung im Hinblick auf nicht störende Handwerksbetriebe, die aus unserer Sicht mit dem Wohnen verträglich 
sind. Wir regen daher an, die textlichen Festsetzungen anzupassen und nicht störende Handwerksbetriebe 
zumindest ausnahmsweise für zulässig zu erklären.  
 
Ansonsten sind alle Laden‐Handwerksbetriebe, wie beispielsweise Kosmetiker, Friseure, Augenoptiker, 
Hörgeräteakustiker, Bäcker etc. generell unzulässig und können nicht einmal ausnahmsweise für zulässig erklärt 
werden. Durch die ausnahmsweise Zulassung wird unseres Erachtens in ausreichendem Maße sichergestellt, dass 
die gewünschte Gebietscharakteristik beibehalten werden kann.  
 
Bitte beteiligen Sie uns am weiteren Verfahren.  
 
Freundliche Grüße 
  
Claudia Kern  
Geschäftsbereich Unternehmensservice 
  
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart  
  
Telefon:     0711 1657‐220 
Fax:          0711 1657‐873 
E‐Mail:       Claudia.Kern@hwk‐stuttgart.de 
Internet:    www.hwk‐stuttgart 
 
Web‐Seminare ─ live, kostenfrei und wo Sie wollen: Alle Infos und neue Termine zu aktuellen Web‐Seminaren finden 
Sie unter www.hwk‐stuttgart.de/web‐seminare 
 
Entstaubt, geschliffen und frisch poliert. 
Das neue Image des Handwerks: www.handwerk.de 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 12 Polizeipräsidium 
Reutlingen

14.12.2020

Eingang am 14.12.2020 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

• Die Fahrstraßen sind mit einer Breite von 6,0 m ausreichend für einen 
Begegnungsverkehr Pkw/Lkw dimensioniert. Bei der Festsetzung der 
Verkehrsflächen für öffentliche Stellplätze wurde eine Breite von 2,8 m 
zu Grunde gelegt. Die Wendeanlage ist für ein 3-achsiges Müllfahrzeug 
ausgelegt.

• Die Ost-West-Achse soll ohne separaten Fußweg angelegt und als 
Wohnstraße bzw. gemischte Verkehrsfläche gestaltet/ ausgewiesen 
werden. Ein separater und ausreichend breiter Gehweg (1,5m breit) wird 
entlang der Nord-Süd-Straße vorgesehen,

• Sichtbeziehungen werden überprüft und entsprechend berücksichtigt. 
• Die weiteren Hinweise sind außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu 

berücksichtigen.
• Feuerwehraufstellflächen sind Gegenstand des Baugenehmigungsver-

fahrens. Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die dies verhin-
dern könnten.

10 / 2006

POLIZEIPRÄSIDIUM REUTLINGEN
FÜHRUNGS - UND EINSATZSTAB

Polizeipräsidium Reutlingen . Bismarckstraße 60 . 72764 Reutlingen

Schreiberplan Datum 14.12.2020

Name Fietz, PHK

Ostendstraße 106

70188 Stuttgart

Durchwahl 0711/3990-671
CNP

Aktenzeichen 025 BBP Obeswiesen, Hochdorf
(Bitte bei Antwort angeben)

BBP " Obeswiesen ", 73269 Hochdorf

Freitext

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verweisen bezüglich Bau – und Straßenrecht ganz grundsätzlich auf 

einschlägiges Regelwerk. 

Wir erkennen darüber hinaus in der Planung Punkte 

mit Verkehrssicherheitsrelevanz die wir bitten dahingehend zu prüfen. Sie führen 

erfahrungsgemäß nicht selten zu späteren Verkehrsschauen oder gar Unfallkommissionen:

 Ausreichende Dimension der Fahrstraßen, möglicher Stellplätze und Wendeanlagen

 Separierte Gehwegflächen im maßgeblichen Plangebiet, im Bereich der mittleren Ost-

West Verbindung scheint dies nicht vorgesehen

 Hinreichende Sichtbeziehungen an Knoten und Zufahrten, gerade im Hinblick auf geplante 

Neuanpflanzungen

 Klare Gestaltung an Knoten und Zuwegungen zur zügigen Einordnung geltender 

Verkehrsregelungen, bei geplanten Rechts vor Links Situationen beispielsweise eine 

niveaugleiche Asphaltierung

 Maßnahmen zur jederzeit konkreten Freihaltung von rechtlich vorgesehenen 

Feuerwehraufstellflächen

Beblinger Straße 2 · 73728 Esslingen a.N. · Telefon 0711/3990-671 · Telefax - -- · reutlingen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de
ÖPNV-Anschluss: Esslingen (ZOB)

- 2 -

ALGEXT__003 10 / 2006

 Widmungskonforme Beschilderungen empfehlen wir rechtzeitig abzustimmen

 Wir empfehlen zudem die geplanten Maßnahmen vorzustellen um rechtzeitige 

Abstimmungen vorzunehmen. Zur alternativen Besprechung im gesicherten 

Landesverwaltungsnetz sind wir auch über Skype for Business erreichbar.   

Fietz, PHK
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 13 Gemeinde Notzingen

10.12.2020

Eingang am 10.12.2020 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Haumacher, Sven <S.Haumacher@notzingen.de>
Gesendet: Donnerstag, 10. Dezember 2020 13:28
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b 

BauGB, Gemeinde Hochdorf

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
  
von Notzinger Seite aus keine Einwände. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Sven Haumacher 
Bürgermeister 
Gemeinde Notzingen 
Bachstraße 50 
73274 Notzingen 
Telefon: 07021‐97075‐0 
Telefax: 07021‐97075‐55 
  

 
  
  
  
  
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Donnerstag, 10. Dezember 2020 11:19 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: TöB‐Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B‐Plan‐Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b BauGB, Gemeinde 
Hochdorf 
  
Gemeinde Hochdorf 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gem. § 13b BauGB 
"Obeswiesen" (Vorentwurf, Stand: 20.11.2020)  
hier: Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde Hochdorf hat am 20.03.2018 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung des
Bebauungsplans mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ (ehem. „Mittleres Feld I“) im
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte
Verfahren) BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.04.2018 ortsüblich bekannt gemacht
(s. Anlage). Zusammen mit dem Wohngebiet „Obeswiesen“ wird direkt östlich anschließend das Misch- und 
Gewerbegebiet „Mittleres Feld“, welches auch ein Sondergebiet für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb
umfasst, entwickelt. Der dazugehörige Bebauungsplan „Mittleres Feld“ wird zeitgleich erstellt.  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 14 Stadtverwaltung 
Plochingen

19.01.2021

Eingang am 25.01.2021
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 15 Verkehrs- und Tarifver-
bund Stuttgart GmbH 
(VVS)

14.01.2021

Eingang am 14.01.2021 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Siehe Stellungnahme A 01/ Landratsamt.

Ein Aneinanderketten mehrerer § 13b-Plangebiete liegt nicht vor. 
Das östlich Plangebiet „Mittleres Feld“ dient der Ausweisung eines neuen Ge-
werbegebiets mit einen Standort für Einzelhandel und ein Pflegeheim. Der § 
13b BauGB erlaubte jedoch ausschließlich Wohnnutzungen. 
Der Bebauungsplan „Mittleres Feld“ wird im Regelverfahren gem. § 2 ff. 
BauGB aufgestellt. Parallel hierzu findet ein Verfahren zur Flächennutzungs-
plan-Änderung statt. 1

planung@schreiberplan.de

Von: Grau, Thomas <thomas.grau@vvs.de>
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2021 07:49
An: planung@schreiberplan.de
Cc: Biesinger, Jochen; :Broecker.Bastian@lra-es.de
Betreff: TöB-Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB: B-Plan-Vorentwurf "Obeswiesen" gem. § 13b 

BauGB, Gemeinde Hochdorf

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
 
Für die Gemeinde Hochdorf ist als empfohlener Maximalwert laut NVP ein Haltestelleneinzugsbereich von 
500 Metern maßgeblich. Die zum Plangebiet nächstgelegene Bestandshaltestelle Hochdorf, Roßwälder 
Straße der Buslinie 144 kann somit die Erschließung der geplanten Wohnbaufläche nur bedingt, die der 
geplanten Gewerbefläche gemäß der NVP-Vorgaben nicht sicherstellen. 
 
Allerdings scheidet eine Anpassung des Fahrwegs der Linie 144 durch Aufnahme einer Stichfahrt zum 
Kreisverkehr Roßwälder Straße / Ostring aus betrieblichen Gründen aus. Der Fahrzeitmehrbedarf würde 
zum einen zu einem Attraktivitätsverlust für durchfahrende Fahrgäste aus Notzingen führen, zum anderen 
die an beiden Linienenden in Plochingen und Kirchheim (Teck) bestehenden Anschlüsse an den 
Zugverkehr gefährden. Aufgrund der Fixierung der Fahrplanlage der Buslinie 144 durch die Taktlagen im 
Zugverkehr ist die zwischen Plochingen und Kirchheim (Teck) für den Busverkehr verplanbare Fahrzeit 
limitiert. Folglich müsste der Fahrzeitmehrbedarf für eine solche Stichfahrt Fahrzeitverkürzungen an einer 
anderer Stelle im Linienverlauf nach sich ziehen. 
 
Für die Sicherstellung der ÖPNV-Erschließung des Plangebiets bedarf es demnach anderer Lösungen, 
zumal der NVP bereits für dort vorhandene Gewerbegebiet Bühl ebenfalls schon einen Handlungsbedarf 
identifiziert hat (vgl. Tabelle 5.1): Der dort unterbreitete Lösungsansatz einer Stichfahrt ist – wie bereits 
oben skizziert – angesichts der zwischenzeitlich erlassenen Tempo 30-Regelungen v.a. in den 
Ortsdurchfahrten Hochdorf und Notzingen obsolet. Somit käme als Lösungsansatz neben einem möglichen 
ÖPNV-Lückenschluss Hochdorf – Roßwälden eine Auftrennung der Linienäste der Linie 144 in zwei 
separate Linienäste nach Reichenbach (Fils) und Plochingen oder gar eine Kombination beider 
Maßnahmen in Frage. 
 
Abhängig von der Frage der zukünftigen ÖPNV-Konzeption stellt sich auch die Frage, ob die Einrichtung 
einer Bushaltestelle entlang der Roßwälder Straße beidseits oder nur einseitig erforderlich wird. Sofern an 
dem Plangebiet betrieblich eine Endhaltestelle entstehen sollte, wäre eine einseitige Haltestelle 
ausreichend, jedoch müsste diese einen längeren Aufenthalt des Busses ermöglichen. Demnach wäre 
entweder im Zuge der Roßwälder Straße die Herstellung einer Busbucht erforderlich, oder aber der Bus 
wendet und hält im Plangebiet. Unter diesem Aspekt sollte ggf. die Zufahrt von der Roßwälder Straße in 
den Obeswiesenweg zukünftig nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Busse möglich sein. 
 
Sobald die Realisierung des Plangebiets absehbar ist, ist demnach das ÖPNV-Angebot in diesem Korridor 
zwingend zu überplanen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Überplanung ist daraufhin eine finale Festlegung 
zum Streckenverlauf sowie zu der Anzahl und Lage der Haltestellen im oder am Plangebiet zu treffen. 
Angesichts der Komplexität des Sachverhalts sind zum jetzigen Zeitpunkt demnach noch keine 
Entscheidungen in der Erschließungsplanung vorzunehmen, welche die oben genannten Lösungsoptionen 
verhindern oder unmöglich machen. 
 
Nachdem sich unmittelbar an das Plangebiet ein weiteres Plangebiet anschließen soll, haben wir auch 
Zweifel, ob hier der zum 31.12.2021 auslaufende Ausnahmeparagraf § 13b BauGB korrekt angewendet 
wird. Aufgrund der darin enthaltenen Flächenbegrenzung erscheint uns die Aneinanderkettung mehrerer § 
13b-Plangebiete als missbräuchlich, zumal die Aufteilung des Plangebiets in zwei Plangebiete sogar 
ausdrücklich thematisiert wird. 
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 01 Anwohner/in 
Silcherstraße, Hochdorf

03.02.2021

Eingang am 03.02.2021 
per E-Mail 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das Verkehrsgutachten wurde um die Betrachtung des genannten Kreu-
zungspunkts  Kirchheimer Straße (L 1201)/Plochinger Straße (L 1201)/
Kirchstraße (K 1207) als Knotenpunkt 04 ergänzt. 
Im Gutachten kommt man zum Ergebnis, dass der Knotenpunkt KP 04 am 
Rathaus bereits im Bestand nicht mehr leistungsfähig betrieben werden 
kann. Mit dem zusätzlichen allgemeinen (Prognose-Nullfall 2035) und dem 
projektinduzierten Verkehrsaufkommen durch die beiden Plangebiete (Pro-
gnose-Planungsfall 2035) steigen die rechnerischen Wartezeiten und Stau-
raumbedarfe weiter an. Die unzureichende Verkehrsqualität am Knotenpunkt 
04 ergibt sich damit bereits aus der heutigen allgemeinen Verkehrsbelastung 
und ist nicht ursächlich auf die Bauvorhaben „Obeswiesen“ und „Mittleres 
Feld“ zurückzuführen. Um zukünftig einen leistungsfähigen und sicheren Ver-
kehrsablauf am Knotenpunkt 04 gewährleisten zu können, wird der Ausbau 
des Knotenpunkts empfohlen. Das Verkehrsgutachten wurde daher um das 
Szenario der Errichtung eines Kreisverkehrs oder einer Lichtsignalanlage 
(Ampel) am Rathaus ergänzt. Die Leistungsfähigkeitsberechnungen am Kno-
tenpunkt 04 zeigt jedoch auf, dass in beiden Ausbauformen der Stauraumbe-
darf bereits heute das bestehende Stauraumangebot zum nördlich gelegenen 
Knotenpunkt (Kirchheimer Straße/Plochinger Straße (L 1201)/Friedhofstra-
ße) deutlich übersteigt. Beide Ausbauvarianten führen damit nicht zu einer 
wesentlichen Verbesserung des Verkehrsablaufs am Knotenpunkt. Von den 
Gutachtern wird daher empfohlen, eine verkehrliche Gesamtkonzeption für 
den maßgebenden Untersuchungsbereich um den Knotenpunkt Kirchheimer 
Straße (L 1201)/ Plochinger Straße (L 1201)/Kirchstraße (K 1207) zu erar-
beiten, die künftig einen leistungsfähigen Verkehrsablauf sicherstellen kann. 

In der Zwischenzeit wurde der ÖPNV in der Gemeinde mit einer neuen Bus-
haltestellenkonzeption am Knotenpunkt umstrukturiert. Diese erfordert eine 
andere und sicherere Führung der Fußgänger, welche durch einen neuen 
Kreisverkehr hergestellt werden soll. Der neue Kreisverkehr wird zu einer 
Verbesserung der bestehenden Situation beitragen. Für die weitere Zukunft 
ist es jedoch erforderlich, die Verkehrssituation insgesamt zu betrachten und 
die bereits vorliegenden Planungsvorschläge zur Entlastung der Ortsdurch-
fahrt weiter zu verfolgen. Dazu gehören insbesondere die Tangente West L 
1201 als Ortsumfahrung, welche bereits im Landesverkehrswegeplan enthal-
ten ist. Des Weiteren wurde im Zuge der Fortschreibung des Landesverkehrs-
wegeplans auch eine Tangente Süd K 1207 im Gemeinderat beraten.
Zudem wird die Gemeinde weiterhin Maßnahmen ergreifen, um die Nutzung 
des ÖPNV weiter zu stärken und die Anbindungen für Fußgänger/innen und 
Radfahrende zu verbessern.

 

 

 
 
 
 
   

 

 
 
  3. Februar 2021 
 
 
Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Mittleres Feld“   
Stellungnahmen zum Vorentwurf des Bebauungsplanes „Obeswiesen“  
 
per email an info@hochdorf.de  
 
 
Sehr geehrte Gemeindeverwaltung, 
sehr geehrter Gemeinderat, 
 
die frühzeitige öffentliche Auslegung der Vorentwürfe der Bebauungspläne „Mittleres Feld“ 
und „Obeswiesen“ begrüße ich sehr. Gerne möchte die mich einbringen und nehme wie folgt 
Stellung. 
 
Verkehrsplanung 
Das Verkehrsgutachten geht von einer zusätzlichen werktägigen Verkehrslast von ca. 4340 
Fahrzeugen pro Tag durch die beiden Bauvorhaben aus. Diese konzentrieren sich vorwiegend 
auf die Stoßzeiten morgens und nachmittags. Das Gutachten bescheinigt die Leistungsfähigkei t 
der unmittelbar an die Baugebiete angrenzenden Verkehrsknoten und leitet daraus ab, dass die  
zusätzliche Verkehrsbelastung über das vorhandene Straßennetz abgeleitet werden kann. Das 
verkehrstechnische Nadelöhr ist aber nicht die Roßwälder Straße. am Ortsausgang in Richtung 
Roßwälden. Der weitaus problematischere Bereich – auch heute schon – ist die Ortsdurchfahrt 
Kirchstraße – Bachstraße – Roßwälder Str. zwischen Rathaus und Einmündung Stellestraße. Ob 
dieser Bereich der enormen zusätzlichen Verkehrsbelastung gewachsen ist, möchte ich 
bezweifeln.  
 
Die verkehrsgünstige Lage von Hochdorf für Pendler und Gewerbetreibende ergibt sich 
überwiegend aus der Anbindung in Richtung B313 und B10 über die Plochinger Straße und 
bereits mit Abstrichen in Richtung Autobahn / Kirchheim über die Kirchheimer Straße. Die 
Anbindung in Richtung Roßwälden dürfte für Hochdorfer Pendler und Gewerbetreibende von 
untergeordneter Bedeutung sein. Gewerbegebiete an der verkehrstechnisch ungünstigsten 
Stelle zu konzentrieren und sich ohne Not enorme zusätzliche Verkehrsbelastungen (Stau, 

Dr. Jens Neubeck 
Dr.-Ing. Dipl.-Math. 
 
Silcherstr. 36 
73269 Hochdorf 
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Lärm, Feinstaub, …) für den Ortskern zu erkaufen und den Verkehr direkt an Schule, Altenheim 
und Geschäften entlang zu zwängen, erinnert mich leider an die Schildbürger. Ein 
durchdachtes, nachhaltiges Konzept zur Ortsentwicklung kann ich leider nicht erkennen.  
Das Verkehrsgutachten mag den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, es bescheinigt aber sicher nicht die verkehrstechnische Sinnhaftigkeit der 
Baugebiete an dieser Stelle, noch geht es auf die Auswirkungen der Baugebiete auf die 
Verkehrssituation in Hochdorf als Ganzes ein. 
 
Sonstige Infrastruktur 
Für mich ist aus den Vorplanungen nicht ersichtlich, in wie weit die sonstigen infrastrukturellen 
Voraussetzungen (Wasser, Abwasser, schnelles Internet, Strom- und Gasversorgung, …) berei ts 
beleuchtet wurden und gegeben sind. Beim letzten Hochwasser war die Kanalisation in dem 
Bereich Obeswiesenweg und Roßwälder Straße jedenfalls nicht in der Lage, den Wassermassen 
gerecht zu werden. Ist bereits klar, welche aufwändigen großflächigen Modernisierungen an 
der Bestandsinfrastruktur (bis in den Ortskern hinein?) die beiden Neubaugebiete nach sich 
ziehen?  
 
Lärmbelästigung 
Die vorliegenden Lärmschutzgutachten berücksichtigen leider ausschließlich die Bewertung der 
Schallimmissionen für die beiden geplanten Baugebiete. Der durch die bestehenden 
Gewerbegebiete südlicher der Roßwälder Straße und durch den Verkehrslärm verursachte Lärm 
bedingt laut Gutachten hohe Anforderungen an die schalltechnischen Schutzmaßnahmen an 
die neuen Baugebiete und deren Bebauung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind mehr als 
nachvollziehbar, sind doch bereits heute in der Bestandsbebauung im Osten von Hochdorf 
nördlich der geplanten Baugebiete (Albert-Schweitzer-Straße, Sicherstraße, Stellestraße, ...) 
trotz großem Abstand die störenden Lärmquellen deutlich zu hören. Insbesondere im Sommer 
sind die lästigen Geräusche der metallverarbeitenden Betriebe im Gewerbegebiet südlich der 
Roßwälder Straße leider bereits heute regelmäßig zu hören, mutmaßlich weil dort im Sommer 
mit geöffneten Toren produziert wird. Weitere großflächige Gewerbeflächen, insbesondere für 
metallverarbeitende Betriebe, die deutlich näher an die oben genannten Wohngebiete 
heranrücken, machen mir Angst. Leider bin ich hiervon auch direkt betroffen. 
 
Die Lärmschutzgutachten mögen den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, sie berücksichtigen aber in keinster Weise die Lärmbelästigung, die durch 
die Baugebiete selber auf die umliegende Bebauung verursacht werden. Es ist bezeichnend, 
dass für das Lärmschutzgutachten zum Bebauungsplan „Obeswiesen“ nicht einmal der zu 
erwartende Schalleintrag durch das geplante Bebauungsgebiet „Mittleres Feld“ berücksichtigt 
wird. Ebenso wenig ist berücksichtig, welchen Auswirkungen der durch die Baugebiete 
verursachte zusätzliche Verkehr im ganzen Ort zu erwarten sind. Insbesondere der 
Schwerlastverkehr für metallverarbeitende Betriebe wird in absehbarer Zukunft nicht 
geräuschlos rein elektrisch durch unseren Ort schweben.  
 
In den Entwürfen zum Flächennutzungsplan und zum Bauungsplan ist als nördliche Abgrenzung 
zur Verlängerung Obeswiesenweg lediglich ein minimaler Streifen mit Büschen vorgesehen. Das 
dürfte in keinster Weise einen ausreichenden Beitrag zur Reduzierung der Lärmemission in 
angrenzende Wohngebiete bieten. Bitte gegeben Sie sich an die geplante Nordostecke des 
geplanten Baugebietes auf der Verlängerung Obeswiesenweg und schauen Sie von dort auf den 
Ort. Sie werden erstaunt sein, wie ungünstig die Topologie ist und wie viele Wohngebäude 
direkt von den geplanten zukünftigen Lärmessisionen betroffen sein werden. 
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 01 Anwohner/in 
Silcherstraße, Hochdorf

03.02.2021

Eingang am 03.02.2021 
per E-Mail 

Bezogen auf die Verkehrsführung weisen die geplanten Baugebiete die ge-
nannten Nachteile auf. Eine Ortsentwicklung am östlichen Gebietsrand ist 
jedoch bezogen auf die Verknüpfungen mit dem Umfeld und den Siedlungs-
abschluss sowie die Nähe zum bestehenden Gewerbegebiet und auch zur 
Ortsmitte optimal. Auch die Lage an der Hauptstraße ist gut, da dadurch wei-
tere Wohnlagen im Gebiet nicht belastet werden. 
Innerhalb des Gemeindegebiets gibt es keine alternative Flächen (auf Ebene 
des Flächennutzungsplans) zur Entwicklung eines Gewerbegebiets, welches 
die bestehenden Flächenbedarfe decken kann. Zwar bot § 13b BauGB alter-
native Möglichkeiten, Wohnflächen im Gemeindegebiet zu schaffen. Diese 
wurden zugunsten des Baugebiets „Obeswiesen“ zurückgestellt. Mit Entwick-
lung des Wohngebiets können deutlich mehr Wohneinheiten und insbesonde-
re im verdichteten Wohnungsbau geschaffen werden.

Somit sollen die Baugebiete „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ entwickelt 
werden, da die Gemeinde einen dringenden Bedarf an Wohn- und Gewer-
beflächen hat. Alternative Standorte scheiden im Gemeindegebiet aufgrund 
verschiedenster Gründe, (vorhandene Schutzgebiete, ungünstige Topografie, 
Arrondierung des Gemeindegebietes, Konzentrierung des Gewerbes) aus.

Zu Infrastruktur:
Parallel zum Bebauungsplan wird eine Erschließungs- und Entwässe-
rungsplanung erstellt. Es ist beabsichtigt, das Gebiet „Obeswiesen“ im 
„modifiziertem Mischsystem“ zu entwässern. Diese Erschließungs- und 
Entwässerungskonzeption wird in der Begründung zum Bebauungs-
plan dargelegt.
Eine Modernisierung der bestehenden Infrastruktur ist im Bereich der Mozart-
straße vorgesehen.

 

 

Lärm, Feinstaub, …) für den Ortskern zu erkaufen und den Verkehr direkt an Schule, Altenheim 
und Geschäften entlang zu zwängen, erinnert mich leider an die Schildbürger. Ein 
durchdachtes, nachhaltiges Konzept zur Ortsentwicklung kann ich leider nicht erkennen.  
Das Verkehrsgutachten mag den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, es bescheinigt aber sicher nicht die verkehrstechnische Sinnhaftigkeit der 
Baugebiete an dieser Stelle, noch geht es auf die Auswirkungen der Baugebiete auf die 
Verkehrssituation in Hochdorf als Ganzes ein. 
 
Sonstige Infrastruktur 
Für mich ist aus den Vorplanungen nicht ersichtlich, in wie weit die sonstigen infrastrukturellen 
Voraussetzungen (Wasser, Abwasser, schnelles Internet, Strom- und Gasversorgung, …) berei ts 
beleuchtet wurden und gegeben sind. Beim letzten Hochwasser war die Kanalisation in dem 
Bereich Obeswiesenweg und Roßwälder Straße jedenfalls nicht in der Lage, den Wassermassen 
gerecht zu werden. Ist bereits klar, welche aufwändigen großflächigen Modernisierungen an 
der Bestandsinfrastruktur (bis in den Ortskern hinein?) die beiden Neubaugebiete nach sich 
ziehen?  
 
Lärmbelästigung 
Die vorliegenden Lärmschutzgutachten berücksichtigen leider ausschließlich die Bewertung der 
Schallimmissionen für die beiden geplanten Baugebiete. Der durch die bestehenden 
Gewerbegebiete südlicher der Roßwälder Straße und durch den Verkehrslärm verursachte Lärm 
bedingt laut Gutachten hohe Anforderungen an die schalltechnischen Schutzmaßnahmen an 
die neuen Baugebiete und deren Bebauung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind mehr als 
nachvollziehbar, sind doch bereits heute in der Bestandsbebauung im Osten von Hochdorf 
nördlich der geplanten Baugebiete (Albert-Schweitzer-Straße, Sicherstraße, Stellestraße, ...) 
trotz großem Abstand die störenden Lärmquellen deutlich zu hören. Insbesondere im Sommer 
sind die lästigen Geräusche der metallverarbeitenden Betriebe im Gewerbegebiet südlich der 
Roßwälder Straße leider bereits heute regelmäßig zu hören, mutmaßlich weil dort im Sommer 
mit geöffneten Toren produziert wird. Weitere großflächige Gewerbeflächen, insbesondere für 
metallverarbeitende Betriebe, die deutlich näher an die oben genannten Wohngebiete 
heranrücken, machen mir Angst. Leider bin ich hiervon auch direkt betroffen. 
 
Die Lärmschutzgutachten mögen den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, sie berücksichtigen aber in keinster Weise die Lärmbelästigung, die durch 
die Baugebiete selber auf die umliegende Bebauung verursacht werden. Es ist bezeichnend, 
dass für das Lärmschutzgutachten zum Bebauungsplan „Obeswiesen“ nicht einmal der zu 
erwartende Schalleintrag durch das geplante Bebauungsgebiet „Mittleres Feld“ berücksichtigt 
wird. Ebenso wenig ist berücksichtig, welchen Auswirkungen der durch die Baugebiete 
verursachte zusätzliche Verkehr im ganzen Ort zu erwarten sind. Insbesondere der 
Schwerlastverkehr für metallverarbeitende Betriebe wird in absehbarer Zukunft nicht 
geräuschlos rein elektrisch durch unseren Ort schweben.  
 
In den Entwürfen zum Flächennutzungsplan und zum Bauungsplan ist als nördliche Abgrenzung 
zur Verlängerung Obeswiesenweg lediglich ein minimaler Streifen mit Büschen vorgesehen. Das 
dürfte in keinster Weise einen ausreichenden Beitrag zur Reduzierung der Lärmemission in 
angrenzende Wohngebiete bieten. Bitte gegeben Sie sich an die geplante Nordostecke des 
geplanten Baugebietes auf der Verlängerung Obeswiesenweg und schauen Sie von dort auf den 
Ort. Sie werden erstaunt sein, wie ungünstig die Topologie ist und wie viele Wohngebäude 
direkt von den geplanten zukünftigen Lärmessisionen betroffen sein werden. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die vorgebrachten Punkte beziehen sich auf die Entwicklung des geplanten 
Gewerbegebiets „Mittleres Feld“ und sind hier vollständigkeitshalber darge-
stellt. Eine Behandlung der Punkte erfolgt im Rahmen des entsprechenden 
Bebauungsplan-Verfahrens. 

Es sei darauf hingewiesen, dass Lärmauswirkungen von (bestehenden) 
Gewerbetreibenden stets im Rahmen der Baugenehmigung überprüft und 
entsprechend reguliert werden. Geschlossene Türen und Fenster sind u.a. 
einzuhaltende Vorschriften im Zusammenhang mit lärmintensiven Gewerbe-
betrieben.  

Das Lärmgutachen zum Gebiet „Obeswiesen“ wurde überarbeitet. Zwar ist 
der Schalleintrag aus dem Mischgebiet „Mittleres Feld“ nicht berücksichtigt, 
jedoch wurde der zukünftige Zusatzverkehr aus dem Gebiet „Mittleres Feld“ 
bereits eingestellt. Die Auswirkungen des geplanten Mischgebiets (dies wird 
jedoch voraussichtlich entfallen) auf das Wohngebiet sind im späteren Be-
bauungsplanverfahren „Mittleres Feld“ zu untersuchen. Hier ist die Verein-
barkeit der gewerblichen Nutzungen mit dem angrenzenden Wohngebiet 
nachzuweisen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass im B-Plan „Obeswiesen“ 
bereits Lärmschutzmaßnahmen gegen Gewerbelärm von Osten/ Südosten 
festgesetzt sind.

„Zum Streifen mit Büschen“: Die vorgesehene Hecke dient nicht dem Lärm-
schutz. 
Die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets auf die Wohnbebauung 
(Bestand und Planung) werden im Lärmgutachten zum Bebauungsplan „Mitt-
leres Feld“ untersucht. Notwendige lärmschützende Maßnahmen werden im 
Bebauungsplan festgesetzt. 

 

 

Lärm, Feinstaub, …) für den Ortskern zu erkaufen und den Verkehr direkt an Schule, Altenheim 
und Geschäften entlang zu zwängen, erinnert mich leider an die Schildbürger. Ein 
durchdachtes, nachhaltiges Konzept zur Ortsentwicklung kann ich leider nicht erkennen.  
Das Verkehrsgutachten mag den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, es bescheinigt aber sicher nicht die verkehrstechnische Sinnhaftigkeit der 
Baugebiete an dieser Stelle, noch geht es auf die Auswirkungen der Baugebiete auf die 
Verkehrssituation in Hochdorf als Ganzes ein. 
 
Sonstige Infrastruktur 
Für mich ist aus den Vorplanungen nicht ersichtlich, in wie weit die sonstigen infrastrukturellen 
Voraussetzungen (Wasser, Abwasser, schnelles Internet, Strom- und Gasversorgung, …) berei ts 
beleuchtet wurden und gegeben sind. Beim letzten Hochwasser war die Kanalisation in dem 
Bereich Obeswiesenweg und Roßwälder Straße jedenfalls nicht in der Lage, den Wassermassen 
gerecht zu werden. Ist bereits klar, welche aufwändigen großflächigen Modernisierungen an 
der Bestandsinfrastruktur (bis in den Ortskern hinein?) die beiden Neubaugebiete nach sich 
ziehen?  
 
Lärmbelästigung 
Die vorliegenden Lärmschutzgutachten berücksichtigen leider ausschließlich die Bewertung der 
Schallimmissionen für die beiden geplanten Baugebiete. Der durch die bestehenden 
Gewerbegebiete südlicher der Roßwälder Straße und durch den Verkehrslärm verursachte Lärm 
bedingt laut Gutachten hohe Anforderungen an die schalltechnischen Schutzmaßnahmen an 
die neuen Baugebiete und deren Bebauung. Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind mehr als 
nachvollziehbar, sind doch bereits heute in der Bestandsbebauung im Osten von Hochdorf 
nördlich der geplanten Baugebiete (Albert-Schweitzer-Straße, Sicherstraße, Stellestraße, ...) 
trotz großem Abstand die störenden Lärmquellen deutlich zu hören. Insbesondere im Sommer 
sind die lästigen Geräusche der metallverarbeitenden Betriebe im Gewerbegebiet südlich der 
Roßwälder Straße leider bereits heute regelmäßig zu hören, mutmaßlich weil dort im Sommer 
mit geöffneten Toren produziert wird. Weitere großflächige Gewerbeflächen, insbesondere für 
metallverarbeitende Betriebe, die deutlich näher an die oben genannten Wohngebiete 
heranrücken, machen mir Angst. Leider bin ich hiervon auch direkt betroffen. 
 
Die Lärmschutzgutachten mögen den Anforderungen an die reine Genehmigungsfähigkeit der 
Baugebiete genügen, sie berücksichtigen aber in keinster Weise die Lärmbelästigung, die durch 
die Baugebiete selber auf die umliegende Bebauung verursacht werden. Es ist bezeichnend, 
dass für das Lärmschutzgutachten zum Bebauungsplan „Obeswiesen“ nicht einmal der zu 
erwartende Schalleintrag durch das geplante Bebauungsgebiet „Mittleres Feld“ berücksichtigt 
wird. Ebenso wenig ist berücksichtig, welchen Auswirkungen der durch die Baugebiete 
verursachte zusätzliche Verkehr im ganzen Ort zu erwarten sind. Insbesondere der 
Schwerlastverkehr für metallverarbeitende Betriebe wird in absehbarer Zukunft nicht 
geräuschlos rein elektrisch durch unseren Ort schweben.  
 
In den Entwürfen zum Flächennutzungsplan und zum Bauungsplan ist als nördliche Abgrenzung 
zur Verlängerung Obeswiesenweg lediglich ein minimaler Streifen mit Büschen vorgesehen. Das 
dürfte in keinster Weise einen ausreichenden Beitrag zur Reduzierung der Lärmemission in 
angrenzende Wohngebiete bieten. Bitte gegeben Sie sich an die geplante Nordostecke des 
geplanten Baugebietes auf der Verlängerung Obeswiesenweg und schauen Sie von dort auf den 
Ort. Sie werden erstaunt sein, wie ungünstig die Topologie ist und wie viele Wohngebäude 
direkt von den geplanten zukünftigen Lärmessisionen betroffen sein werden. 
 

 

In der Bedarfsplanung für das geplante Gewerbegebiet steht folgender Satz: „Aufgrund der 
Nähe zu Wohngebieten sind im Westen „eingeschränkte Gewerbegebiete“ über 
Bebauungspläne festgesetzt, in welchen nur Betriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören“. Das Argument müsste doch für den Osten von Hochdorf auch gelten und 
zumindest die Ansiedlung metallverarbeitender Betriebe verbieten. 
  
Ich erwarte, dass als Grundlage für derart weitreichende Entscheidungen nicht nur die 
Lärmimmisionen für die geplanten Baugebiete (siehe Gutachten), sondern insbesondere und 
vielmehr auch die Auswirkungen (Lärmemission) der geplanten Baugebiete auf den 
Wohngebäudebestand berücksichtigt werden.  
  
 
Bedarf 
Es ist richtig und wichtig, die ortsansässigen Firmen zu unterstützen und ihnen 
Entwicklungsperspektiven zu schaffen. Gleichzeitig sollte sich eine nachhaltige 
Ortsentwicklungsplanung aber auch an zukünftigem Bedarf orientieren und eine Strategie zur 
Ansiedlung zukunftsfähiger Branchen beinhalten. Der aktuelle Vorentwurf „Mittleres Feld“ 
scheint dagegen mir einen speziell für fünf metallverarbeitende Betriebe und einen 
Lebensmittelmarkt zugeschnittenen Gewerbegebiet zu sein. Die Ansiedlung eines modernen 
Lebensmittelmarkts befürworte ich ausdrücklich, um die ortsnahe Versorgung langfristig 
sicherzustellen.  
 
In Anbetracht der aktuellen Situation scheint mir der Bedarf an Gewerbeflächen recht 
ambitioniert. Eine perspektivische Bedarfsmeldung der Betriebe spiegelt nicht zwingend die 
tatsächlichen Expansionspläne und –möglichkeiten wieder. Insbesondere scheinen mir der 
strukturelle Wandel und der Transformationsdruck z.B. in der Metall- und Fahrzeugindustrie 
sowie die Folgen der Corona-Krise in der Bedarfsplanung nicht hinreichend berücksichtigt. Ich 
bitte Sie, die Größe des Gewerbegebietes und die gemachten Annahmen (alle angefragten 
Firmen ziehen gleichzeitig um) zu überdenken.  
 
Es ist schön, dass sich die Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahrzenten positiv entwickel t 
hat. Meiner Beobachtung nach ist das in der für Pendler vergleichsweise günstigen Anbindung 
ins Fils- und Neckartal in Kombination mit dem ländlichen, naturnahen und ruhigen und 
beschaulichen Charakter von Hochdorf begründet. Diese Aspekte haben aktives Vereinsleben, 
Dorfgemeinschaftsgefühl, geringe Kriminalität etc. sehr positiv beeinflusst.  Auch für mich war 
die Kombination ausschlaggebend und ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder in dieser 
vergleichsweise behüteten Umgebung aufgewachsen sind.  
 
Die Gemeinde sollte sich gut überlegen, ob sie diesen dörflichen Charakter und damit die 
Anziehungskraft für Hochdorf als Wohngemeinde durch Ansiedlung falsch platzierter und 
falsch dimensionierter Gewerbegebiete  nachhaltig schaden will.  
 
Ich bitte Sie, sich nicht nur mit der reinen Genehmigungsfähigkeit de r Baugebiete, sondern 
vielmehr mit deren enormen negativen Auswirkungen auf unser (noch) schönes Dorf zu 
befassen. Meiner festen Überzeugung nach werden hier übertriebene Eingriffe in die 
Landschaft, den ländlichen Charakter des Dorfes und die ruhige Wohnidylle gemacht.  
 
Bitte seien Sie sich Ihrer Verantwortung für die Bürger Ihrer Gemeinde bewusst.  
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Diese Punkte betreffen das Baugebiet „Mittleres Feld“ und sind hier vollstän-
digkeitshalber dargestellt.

Zum dörflichen Charakter und Wohngemeinde: Durch entsprechende (gestal-
terische) Maßnahmen (Festsetzungen, Bauvorschriften, Gestaltungsleitlini-
en) wird die Gemeinde eine ortsbildverträgliche Einfügung des Wohngebiets 
sicherstellen. 

Die Dimensionierung der Plangebiete wird dem bestehenden dringenden 
Wohnflächen- und Gewerbeflächenbedarf gerecht und ist damit dringend not-
wendig für eine gesicherte Entwicklung der Gemeine Hochdorf. 

 

 

In der Bedarfsplanung für das geplante Gewerbegebiet steht folgender Satz: „Aufgrund der 
Nähe zu Wohngebieten sind im Westen „eingeschränkte Gewerbegebiete“ über 
Bebauungspläne festgesetzt, in welchen nur Betriebe zulässig sind, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören“. Das Argument müsste doch für den Osten von Hochdorf auch gelten und 
zumindest die Ansiedlung metallverarbeitender Betriebe verbieten. 
  
Ich erwarte, dass als Grundlage für derart weitreichende Entscheidungen nicht nur die 
Lärmimmisionen für die geplanten Baugebiete (siehe Gutachten), sondern insbesondere und 
vielmehr auch die Auswirkungen (Lärmemission) der geplanten Baugebiete auf den 
Wohngebäudebestand berücksichtigt werden.  
  
 
Bedarf 
Es ist richtig und wichtig, die ortsansässigen Firmen zu unterstützen und ihnen 
Entwicklungsperspektiven zu schaffen. Gleichzeitig sollte sich eine nachhaltige 
Ortsentwicklungsplanung aber auch an zukünftigem Bedarf orientieren und eine Strategie zur 
Ansiedlung zukunftsfähiger Branchen beinhalten. Der aktuelle Vorentwurf „Mittleres Feld“ 
scheint dagegen mir einen speziell für fünf metallverarbeitende Betriebe und einen 
Lebensmittelmarkt zugeschnittenen Gewerbegebiet zu sein. Die Ansiedlung eines modernen 
Lebensmittelmarkts befürworte ich ausdrücklich, um die ortsnahe Versorgung langfristig 
sicherzustellen.  
 
In Anbetracht der aktuellen Situation scheint mir der Bedarf an Gewerbeflächen recht 
ambitioniert. Eine perspektivische Bedarfsmeldung der Betriebe spiegelt nicht zwingend die 
tatsächlichen Expansionspläne und –möglichkeiten wieder. Insbesondere scheinen mir der 
strukturelle Wandel und der Transformationsdruck z.B. in der Metall- und Fahrzeugindustrie 
sowie die Folgen der Corona-Krise in der Bedarfsplanung nicht hinreichend berücksichtigt. Ich 
bitte Sie, die Größe des Gewerbegebietes und die gemachten Annahmen (alle angefragten 
Firmen ziehen gleichzeitig um) zu überdenken.  
 
Es ist schön, dass sich die Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahrzenten positiv entwickel t 
hat. Meiner Beobachtung nach ist das in der für Pendler vergleichsweise günstigen Anbindung 
ins Fils- und Neckartal in Kombination mit dem ländlichen, naturnahen und ruhigen und 
beschaulichen Charakter von Hochdorf begründet. Diese Aspekte haben aktives Vereinsleben, 
Dorfgemeinschaftsgefühl, geringe Kriminalität etc. sehr positiv beeinflusst.  Auch für mich war 
die Kombination ausschlaggebend und ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder in dieser 
vergleichsweise behüteten Umgebung aufgewachsen sind.  
 
Die Gemeinde sollte sich gut überlegen, ob sie diesen dörflichen Charakter und damit die 
Anziehungskraft für Hochdorf als Wohngemeinde durch Ansiedlung falsch platzierter und 
falsch dimensionierter Gewerbegebiete  nachhaltig schaden will.  
 
Ich bitte Sie, sich nicht nur mit der reinen Genehmigungsfähigkeit de r Baugebiete, sondern 
vielmehr mit deren enormen negativen Auswirkungen auf unser (noch) schönes Dorf zu 
befassen. Meiner festen Überzeugung nach werden hier übertriebene Eingriffe in die 
Landschaft, den ländlichen Charakter des Dorfes und die ruhige Wohnidylle gemacht.  
 
Bitte seien Sie sich Ihrer Verantwortung für die Bürger Ihrer Gemeinde bewusst.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts ist eine Maßnahme des beschlos-
senen Ortsentwicklungskonzepts 2023 der Gemeinde Hochdorf. Dabei ist 
eine Kooperation mit der Klimaschutzagentur des Landkreises vorgesehen.

Geschäftsstelle: Ansprechpartner:

e21 die Energiegruppe e.V. Bastian Zinßer
c/o Rolf-Dieter Kolbe Breitwiesenweg 7
Schillerstr. 8 73269 Hochdorf
73269 Hochdorf Tel. 07153 958548
www.e21-hochdorf.de info@e21-hochdorf.de
info@e21-hochdorf.de

e21 • Bastian Zinßer • Breitwiesenweg 7 • 73269 Hochdorf

Gemeinde Hochdorf
per eMail als PDF an: info@hochdorf.de
Kirchheimer Str. 53
73269 Hochdorf

05.02.2021

Stellungnahme
zu den Vorentwürfen der

Bebauungspläne
Obeswiesen und Mittleres Feld

Übersicht

Worum geht es?
Der Verein e21-die Energiegruppe e.V. nimmt hiermit Stellung und gibt Anregungen zu den geplanten
Baugebieten Obeswiesen und Mittleres Feld am Ortsausgang Richtung Roßwälden. Grundlage sind die im
Januar öffentlich ausgelegten Vorentwürfe der Bebauungspläne. Hierbei betrachten wir die Thematik der
Energie (Strom, Heizung, Verkehr). Über die Notwendigkeit der Baugebiete an sich, die Architektur und
andere Belange soll keine Aussage getroffen werden.

Der e21 ist bewusst, dass sich nicht alle Vorschläge und Forderungen im Folgenden auf die Regelungen
im Bebauungsplan beziehen bzw. darin regeln lassen bzw. geregelt werden sollten. Teilweise müssen
Regelungen beispielsweise im Kaufvertrag der Grundstücke zwischen Gemeinde und BauherrIn geregelt
werden. Des weiteren sind auch Hinweise enthalten, welche letztendlich als Tipps für die BauherrInnen zu
verstehen sind. An welcher Stelle Vorgaben sinnvollerweise umzusetzen sind, ist von der Gemeinde zu
klären, da diese die Verfahrensschritte am besten kennt. Die e21 ist offen für Ideen, Vorschläge und freut
sich auf eine lebhafte Diskussion.
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Wer ist die e21?
Die Gemeinde Hochdorf hat vor ca. 20 Jahren eine Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21
veranstaltet. Aus einer Gruppe am Themenkomplex Energie interessierten Bürgern hat sich im Jahre 2003
die e21 die Energiegruppe e.V. als eingetragener und gemeinnützig anerkannter Verein gegründet. Viele
der  Mitglieder  arbeiten  im  Energiebereich,  sei  es  als  Ingenieur,  Naturwissenschaftler  oder  als
Handwerker. Unter anderem hat die e21 die Photovoltaikanlagen auf dem Jugendhaus und der Schule in
den Jahren 2005 und 2006 organisiert und gebaut und verwaltet diese noch heute. Des weiteren wurden
immer wieder Solarspaziergänge, Infoveranstaltungen und Kinoabende zu Energiethemen durchgeführt.
Weitere Informationen finden sich auch auf der Vereinshomepage unter www.e21-hochdorf.de. Die e21
möchte ab sofort wieder etwas mehr im Dorf mitwirken und sieht diese Stellungnahme als einen Schritt
hiervon. Über eine tatkräftige Unterstützung freuen wir uns.

Grundsätzliches
Sowohl international, europäisch, national, landesweit als auch in vielen Städten und Gemeinden werden
Klimaziele diskutiert und auch festgelegt. Manche europäischen Länder haben Gas-und Ölheizungen daher
bereits seit Jahren in Neubauten verboten. Viele Kommunen wollen klimaneutral werden, bzw. sind es
bereits. Auch Hochdorf muss zum Klimaschutz beitragen. Ein „Weiter so wie bisher“ kann es nicht geben.
Auch die Gemeinde Hochdorf sollte ein Konzept zum Klimaschutz erstellen. Hierzu ist die Bevölkerung
herzlich eingeladen und die e21 steht mit Rat und Tat zur Seite.
Der Bereich „Wohnen und Bauen“ ist einer der großen Energieverbraucher. Ein heute gebautes Gebäude
steht für viele Jahrzehnte, somit wird heute über die Zukunft entschieden. Da die Zeit drängt, bleibt keine
Zeit, diese Diskussion auf das nächste Baugebiet zu verschieben. Die neuen Baugebiete Obeswiesen und
Mittleres Feld sollten ein Leuchtturm (-projekt) sein,  der die  ersten Schritte  auf dem Weg zu einem
klimaneutralen Hochdorf bis zum Jahr 2030-2040 beleuchtet. Im Nachbarort gibt es bereits ein solches
Projekt: www.gruenes-leben-am-schafhaus.de

Hauptforderung
Die e21 fordert in den Neubaugebieten Obeswiesen und Mittleres Feld (und allen weiteren Baugebieten
und  Baumaßnahmen)  auf  eine  effiziente  Energienutzung  zu  achten,  die  Klimaziele  des  Pariser
Klimaabkommens  umzusetzen  und  daher  nur  noch  Gebäude  zuzulassen,  welche  im  Jahresmittel
mindestens so viel Energie erzeugen, als auf dem Grundstück verbraucht wird oder überdurchschnittlich
sparsam sind. Dabei ist die Heizung/Klimatisierung und der Stromverbrauch für Beleuchtung und Geräte
zu betrachten. Es wäre wünschenswert, auch die Mobilität zu berücksichtigen.

Der e21 ist bewusst, dass dies insbesondere in Gewerbebetrieben nicht immer vollständig erreicht werden
kann.  Dies  hängt  im  Gewerbebereich  sehr  stark  von  der  Art  des  Gewerbes  ab.  Sollte  die
Energieerzeugung entsprechend dem eigenen Verbrauch nicht zu erreichen sein, so sind zumindest alle
wirtschaftlich  sinnvollen  Möglichkeiten  zur  Energiegewinnung auf  dem Grundstück  heranzuziehen.  Im
Einfamilienhaus ist das Ziel fast immer zu erreichen, das Mehrfamilienhaus liegt dazwischen. Die Grenze
wie  der  Begriff  „wirtschaftlich  sinnvoll“  auszulegen  ist,  soll  im  weiteren  Verfahren  debattiert  und
festgelegt werden.

Begründung
Nach  dem Pariser  Klimaabkommen  müssen  die  CO2-Emissionen  soweit  abgesenkt  werden,  dass  die
Temperaturerwärmung (Treibhauseffekt) auf max. 2 °C begrenzt wird. Vieles deutet darauf hin, dass
sogar nur 1,5 °C zulässig sind. Bild 1 zeigt, dass zwischen 2040 und 2050 die CO2-Emissionen auf Null (0!)
abgesenkt werden müssen. Es bleiben somit zwischen 19 und 29 Jahren Zeit, auf eine Energiewirtschaft
ohne fossile Energien umzustellen. Je später mit der Reduktion begonnen wird, desto schneller müssen
die Reduktionsschritte erfolgen. Dies führt dazu, dass auch noch recht neue Anlagen (z. B. Heizungen)
vor dem Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden müssen, was wirtschaftliche Verluste verursacht. 

Neubauten haben eine  Lebensdauer  von über  100 Jahren und Sanierungen sind üblicherweise  nicht
innerhalb der ersten 30 Jahren zu erwarten. Hieraus ergibt sich zwingend, dass alle Neubauten möglichst
wenig Energie verbrauchen müssen, möglichst sogar Energie im Überschuss für andere Gebäude und
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen des Bebauungsplans werden die Punkte Klima, Klimaschutz und 
Klimaanpassung behandelt (s. Begründung und Umweltbericht). Siehe Fol-
geseiten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Wer ist die e21?
Die Gemeinde Hochdorf hat vor ca. 20 Jahren eine Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21
veranstaltet. Aus einer Gruppe am Themenkomplex Energie interessierten Bürgern hat sich im Jahre 2003
die e21 die Energiegruppe e.V. als eingetragener und gemeinnützig anerkannter Verein gegründet. Viele
der  Mitglieder  arbeiten  im  Energiebereich,  sei  es  als  Ingenieur,  Naturwissenschaftler  oder  als
Handwerker. Unter anderem hat die e21 die Photovoltaikanlagen auf dem Jugendhaus und der Schule in
den Jahren 2005 und 2006 organisiert und gebaut und verwaltet diese noch heute. Des weiteren wurden
immer wieder Solarspaziergänge, Infoveranstaltungen und Kinoabende zu Energiethemen durchgeführt.
Weitere Informationen finden sich auch auf der Vereinshomepage unter www.e21-hochdorf.de. Die e21
möchte ab sofort wieder etwas mehr im Dorf mitwirken und sieht diese Stellungnahme als einen Schritt
hiervon. Über eine tatkräftige Unterstützung freuen wir uns.

Grundsätzliches
Sowohl international, europäisch, national, landesweit als auch in vielen Städten und Gemeinden werden
Klimaziele diskutiert und auch festgelegt. Manche europäischen Länder haben Gas-und Ölheizungen daher
bereits seit Jahren in Neubauten verboten. Viele Kommunen wollen klimaneutral werden, bzw. sind es
bereits. Auch Hochdorf muss zum Klimaschutz beitragen. Ein „Weiter so wie bisher“ kann es nicht geben.
Auch die Gemeinde Hochdorf sollte ein Konzept zum Klimaschutz erstellen. Hierzu ist die Bevölkerung
herzlich eingeladen und die e21 steht mit Rat und Tat zur Seite.
Der Bereich „Wohnen und Bauen“ ist einer der großen Energieverbraucher. Ein heute gebautes Gebäude
steht für viele Jahrzehnte, somit wird heute über die Zukunft entschieden. Da die Zeit drängt, bleibt keine
Zeit, diese Diskussion auf das nächste Baugebiet zu verschieben. Die neuen Baugebiete Obeswiesen und
Mittleres Feld sollten ein Leuchtturm (-projekt) sein,  der die  ersten Schritte  auf dem Weg zu einem
klimaneutralen Hochdorf bis zum Jahr 2030-2040 beleuchtet. Im Nachbarort gibt es bereits ein solches
Projekt: www.gruenes-leben-am-schafhaus.de

Hauptforderung
Die e21 fordert in den Neubaugebieten Obeswiesen und Mittleres Feld (und allen weiteren Baugebieten
und  Baumaßnahmen)  auf  eine  effiziente  Energienutzung  zu  achten,  die  Klimaziele  des  Pariser
Klimaabkommens  umzusetzen  und  daher  nur  noch  Gebäude  zuzulassen,  welche  im  Jahresmittel
mindestens so viel Energie erzeugen, als auf dem Grundstück verbraucht wird oder überdurchschnittlich
sparsam sind. Dabei ist die Heizung/Klimatisierung und der Stromverbrauch für Beleuchtung und Geräte
zu betrachten. Es wäre wünschenswert, auch die Mobilität zu berücksichtigen.

Der e21 ist bewusst, dass dies insbesondere in Gewerbebetrieben nicht immer vollständig erreicht werden
kann.  Dies  hängt  im  Gewerbebereich  sehr  stark  von  der  Art  des  Gewerbes  ab.  Sollte  die
Energieerzeugung entsprechend dem eigenen Verbrauch nicht zu erreichen sein, so sind zumindest alle
wirtschaftlich  sinnvollen  Möglichkeiten  zur  Energiegewinnung auf  dem Grundstück  heranzuziehen.  Im
Einfamilienhaus ist das Ziel fast immer zu erreichen, das Mehrfamilienhaus liegt dazwischen. Die Grenze
wie  der  Begriff  „wirtschaftlich  sinnvoll“  auszulegen  ist,  soll  im  weiteren  Verfahren  debattiert  und
festgelegt werden.

Begründung
Nach  dem Pariser  Klimaabkommen  müssen  die  CO2-Emissionen  soweit  abgesenkt  werden,  dass  die
Temperaturerwärmung (Treibhauseffekt) auf max. 2 °C begrenzt wird. Vieles deutet darauf hin, dass
sogar nur 1,5 °C zulässig sind. Bild 1 zeigt, dass zwischen 2040 und 2050 die CO2-Emissionen auf Null (0!)
abgesenkt werden müssen. Es bleiben somit zwischen 19 und 29 Jahren Zeit, auf eine Energiewirtschaft
ohne fossile Energien umzustellen. Je später mit der Reduktion begonnen wird, desto schneller müssen
die Reduktionsschritte erfolgen. Dies führt dazu, dass auch noch recht neue Anlagen (z. B. Heizungen)
vor dem Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden müssen, was wirtschaftliche Verluste verursacht. 

Neubauten haben eine  Lebensdauer  von über  100 Jahren und Sanierungen sind üblicherweise  nicht
innerhalb der ersten 30 Jahren zu erwarten. Hieraus ergibt sich zwingend, dass alle Neubauten möglichst
wenig Energie verbrauchen müssen, möglichst sogar Energie im Überschuss für andere Gebäude und
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Verbraucher erzeugen sollten. Insbesondere dürfen keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen (Kohle,
Heizöl, Flüssiggas oder Erdgas) eingebaut werden, da diese zwangsweise CO2 emittieren und später oft
nur teuer umgerüstet werden können.

Vorgaben
Es  können  beispielsweise  Vorgaben  gemacht  werden,  dass  die  Gebäude  einen  deutlich  besseren
Energiestandard als gesetzlich zulässig (EnEV) zu erfüllen haben. Für die Wärmeversorgung bieten sich
die KfW-Effizienzhäuser an. 
Die e21 fordert das KfW-Effizienzhaus 40 für die Wohngebäude und KfW 55 für die Gewerbegebäude
vorzugeben. Selbstverständlich darf auch besser gebaut werden. Vorteil  dieser Methode ist, dass hier
entsprechende Berechnungen etabliert sind und auch überprüft werden können. 
Sowohl für den Stromverbrauch als auch für die Heizung sollten auch Vorgaben zur Bedarfsdeckung vor
Ort gemacht werden. Dabei sind Werte für den Jahresdurchschnittswert und die direkt genutzte Energie
zu unterscheiden. Die Höhe der Werte muss im Laufe des Verfahrens diskutiert und festgelegt werden.
Dabei soll auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden.

Solargebot
Am einfachsten  und  meist  am  wirtschaftlichsten  ist  der  Energieüberschuss  durch  Energiegewinnung
mittels  Solarenergie zu  erreichen.  Daher schlägt  die  e21 ein Solargebot,  ähnlich  der Solarpflicht  der
Städte  Waiblingen  und Tübingen  vor.  Das  Gebot  lautet,  alle  sinnvoll  zu  nutzenden  Dachflächen  mit
Solaranlagen zu belegen. Die Investitionskosten hierfür sind überschaubar und üblicherweise in 10 bis 20
Jahren durch Einsparungen wieder erwirtschaftet. Die BauherrInnen profitieren von dem Gebot also.

Flachdächer
Auf Flachdächern können Solaranlagen in ihrer Ausrichtung recht frei gewählt werden. In der Praxis bietet
es sich an, die Anlagen parallel zum Gebäude auszurichten. Bei Photovoltaikanlagen kommt häufig die
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Bild  1:  Je  später  mit  der  Reduktion  von CO2-Emissioinen  begonnen wird,  desto  schneller  muss  die
Reduktion erfolgen, was wirtschaftliche Schäden verursacht. Nach der gelben Linie haben wir noch 20
Jahre Zeit die CO2-Emissioinen auf Null zu senken. Warten wir noch fünf Jahre, so haben wir nur noch
10 Jahre Zeit.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Festlegung eines bestimmten Energiestandards soll nicht erfolgen. Im 
Bereich der Familienhäuser soll dies der Bauherrschaft überlassen werden. 
Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass im Verlauf des Bebauungsplan-
verfahrens die KfW-Förderung angepasst wurde, sodass aktuell eine Förde-
rung bei KfW-Effienzhaus 40 zum Tragen kommt. Für die Mehrfamilienhäuser 
behält sich die Gemeinde vor, energetische Standards als Verkaufs- bzw. 
Zuschlagskriterium im Rahmen der Investorenauswahlverfahren zu fordern.

Ein „Solargebot“ ist inzwischen durch die Landesregierung bzw. durch die 
Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) gegeben. Eine zusätzliche Fest-
setzung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Regelung zur Anbringung 
bzw. dem Verzicht von Sekuranten ist im Bebauungsplan nicht möglich. Die 
Gestaltung von Solaranlagen auf den Gründächern soll im Gestaltungshand-
buch behandelt werden. 

Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzung, welche die Anbringung an Fas-
saden einschränkt oder verbietet.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Verbraucher erzeugen sollten. Insbesondere dürfen keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen (Kohle,
Heizöl, Flüssiggas oder Erdgas) eingebaut werden, da diese zwangsweise CO2 emittieren und später oft
nur teuer umgerüstet werden können.

Vorgaben
Es  können  beispielsweise  Vorgaben  gemacht  werden,  dass  die  Gebäude  einen  deutlich  besseren
Energiestandard als gesetzlich zulässig (EnEV) zu erfüllen haben. Für die Wärmeversorgung bieten sich
die KfW-Effizienzhäuser an. 
Die e21 fordert das KfW-Effizienzhaus 40 für die Wohngebäude und KfW 55 für die Gewerbegebäude
vorzugeben. Selbstverständlich darf auch besser gebaut werden. Vorteil  dieser Methode ist, dass hier
entsprechende Berechnungen etabliert sind und auch überprüft werden können. 
Sowohl für den Stromverbrauch als auch für die Heizung sollten auch Vorgaben zur Bedarfsdeckung vor
Ort gemacht werden. Dabei sind Werte für den Jahresdurchschnittswert und die direkt genutzte Energie
zu unterscheiden. Die Höhe der Werte muss im Laufe des Verfahrens diskutiert und festgelegt werden.
Dabei soll auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden.

Solargebot
Am einfachsten  und  meist  am  wirtschaftlichsten  ist  der  Energieüberschuss  durch  Energiegewinnung
mittels  Solarenergie zu  erreichen.  Daher schlägt  die  e21 ein Solargebot,  ähnlich  der Solarpflicht  der
Städte  Waiblingen  und Tübingen  vor.  Das  Gebot  lautet,  alle  sinnvoll  zu  nutzenden  Dachflächen  mit
Solaranlagen zu belegen. Die Investitionskosten hierfür sind überschaubar und üblicherweise in 10 bis 20
Jahren durch Einsparungen wieder erwirtschaftet. Die BauherrInnen profitieren von dem Gebot also.

Flachdächer
Auf Flachdächern können Solaranlagen in ihrer Ausrichtung recht frei gewählt werden. In der Praxis bietet
es sich an, die Anlagen parallel zum Gebäude auszurichten. Bei Photovoltaikanlagen kommt häufig die
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Bild  1:  Je  später  mit  der  Reduktion  von CO2-Emissioinen  begonnen wird,  desto  schneller  muss  die
Reduktion erfolgen, was wirtschaftliche Schäden verursacht. Nach der gelben Linie haben wir noch 20
Jahre Zeit die CO2-Emissioinen auf Null zu senken. Warten wir noch fünf Jahre, so haben wir nur noch
10 Jahre Zeit.

Ost-West Ausrichtung zum Einsatz. 

Sekuranten und andere Hindernisse auf dem Dach

Als  Absturzsicherung werden auf Flachdächern meist  Sekuranten (Metallösen) angebracht,  damit  sich
Dacharbeiter daran mittels Gurt und Seil sichern können. Diese Sekuranten stehen oft der Solarnutzung
entgegen, weil diese „an der falschen Stelle“ angebracht sind. Die e21 möchte darauf hinweisen, dass die
Sekuranten  an  „passender  Stelle“  gesetzt  werden,  bzw.  erwähnen,  dass  es  Photovoltaiksysteme mit
integiertem  Personensicherungssystem  (wie  auf  dem dem Hochdorfer  Rathaussaal)  gibt.  Somit  sind
Sekuranten  und  damit  Durchdringungen  der  Dachhaut  überflüssig.  Ebenso  verhält  es  sich  mit
Lüftungsrohren, Wasserabläufen, Kaminen und Antennenanlagen. Diese sind möglichst im Norden des
Daches anzubringen, damit keine Flächen für die Energiegewinnung verloren gehen.

Fassadenanlagen
Aufgrund der flachen Einstrahlung der Sonnenstrahlung im Winter sind Flachdächer zur Energiedeckung
im  Winter  nicht  optimal.  Daher  bietet  sich  die  Nutzung  der  Südfassade  mit  senkrecht  montierten
Solarmodulen  bzw.  Solarkollektoren  insbesondere  zur  Unterstützung  der  Heizung  an.  Auch  große
Fensterflächen sorgen im Süden für solare Gewinne. 

Begrünung
Die  e21  begrüßt  es,  dass  die  Flachdächer  zu  begrünen  sind.  Dies  führt  zu  ausgeglicheneren
Temperaturen, insbesondere im Sommer. Hierdurch sinkt der Bedarf an Energie für Klimatisierung. Des
weiteren wird der Hochwasserschutz verbessert. Gründächer schließen eine Solarnutzung nicht aus, bzw.
bieten bei einer Photovoltaikanlage aufgrund der kühlenden Wirkung sogar einen kleinen Vorteil.  Die
gewünschte Retention (Wasserrückhaltevermögen) wird durch die PV-Anlagen nur gering beeinflusst. Das
Dachsubstrat selbst kann zur Beschwerung (Befestigung) der Solaranlagen dienen. 
Die  e21  möchte  darauf  hinweisen,  dass  eine  frühzeitige  Planung  der  beteiligten  Gewerke  (Statik,
Solarfirma, Dachdecker,  Dachbegrüner)  sinnvoll  ist,  um die Kosten zu reduzieren und den Bauablauf
sinnvoll zu gestalten.

Regenwassernutzung
Der Bebauungsplanentwurf empfiehlt Zisternen und somit eine Regenwassernutzung. Die e21 regt an,
diese  verpflichtend zu  machen,  und als  „Zuschuss“ den  Erlass  der  Abwassergebühren  für  benutztes
Regenwasser zu beschließen. Regenwasserleitungen von den Toiletten in den Hausinstallationsraum und
ein Leerrohr von der Zisterne sind vorzusehen.
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Bild 2: PV-Anlagen auf Gründach
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Die Entwässerungskonzeption sieht die Rückhaltung von Niederschlagswas-
ser auf Gründächern und in Regenrückhaltebecken vor. Zisternen können 
durch Private zusätzlich eingesetzt werden und der Rückhaltung sowie der 
Brauchwassernutzung dienen; sind aber aufgrund der hohen Grundwasser-
stände gegen Auftrieb zu sichern. Der verpflichtende Einsatz soll daher nicht 
im Bebauungsplan festgesetzt werden.

Die örtliche Bauvorschrift zu den Solaranlagen wird überarbeitet. Es 
werden keinen einschränkenden Vorgaben für die Anbringung auf den 
Flachdächern mehr formuliert..

Ost-West Ausrichtung zum Einsatz. 

Sekuranten und andere Hindernisse auf dem Dach

Als  Absturzsicherung werden auf Flachdächern meist  Sekuranten (Metallösen) angebracht,  damit  sich
Dacharbeiter daran mittels Gurt und Seil sichern können. Diese Sekuranten stehen oft der Solarnutzung
entgegen, weil diese „an der falschen Stelle“ angebracht sind. Die e21 möchte darauf hinweisen, dass die
Sekuranten  an  „passender  Stelle“  gesetzt  werden,  bzw.  erwähnen,  dass  es  Photovoltaiksysteme mit
integiertem  Personensicherungssystem  (wie  auf  dem dem Hochdorfer  Rathaussaal)  gibt.  Somit  sind
Sekuranten  und  damit  Durchdringungen  der  Dachhaut  überflüssig.  Ebenso  verhält  es  sich  mit
Lüftungsrohren, Wasserabläufen, Kaminen und Antennenanlagen. Diese sind möglichst im Norden des
Daches anzubringen, damit keine Flächen für die Energiegewinnung verloren gehen.

Fassadenanlagen
Aufgrund der flachen Einstrahlung der Sonnenstrahlung im Winter sind Flachdächer zur Energiedeckung
im  Winter  nicht  optimal.  Daher  bietet  sich  die  Nutzung  der  Südfassade  mit  senkrecht  montierten
Solarmodulen  bzw.  Solarkollektoren  insbesondere  zur  Unterstützung  der  Heizung  an.  Auch  große
Fensterflächen sorgen im Süden für solare Gewinne. 

Begrünung
Die  e21  begrüßt  es,  dass  die  Flachdächer  zu  begrünen  sind.  Dies  führt  zu  ausgeglicheneren
Temperaturen, insbesondere im Sommer. Hierdurch sinkt der Bedarf an Energie für Klimatisierung. Des
weiteren wird der Hochwasserschutz verbessert. Gründächer schließen eine Solarnutzung nicht aus, bzw.
bieten bei einer Photovoltaikanlage aufgrund der kühlenden Wirkung sogar einen kleinen Vorteil.  Die
gewünschte Retention (Wasserrückhaltevermögen) wird durch die PV-Anlagen nur gering beeinflusst. Das
Dachsubstrat selbst kann zur Beschwerung (Befestigung) der Solaranlagen dienen. 
Die  e21  möchte  darauf  hinweisen,  dass  eine  frühzeitige  Planung  der  beteiligten  Gewerke  (Statik,
Solarfirma, Dachdecker,  Dachbegrüner)  sinnvoll  ist,  um die Kosten zu reduzieren und den Bauablauf
sinnvoll zu gestalten.

Regenwassernutzung
Der Bebauungsplanentwurf empfiehlt Zisternen und somit eine Regenwassernutzung. Die e21 regt an,
diese  verpflichtend zu  machen,  und als  „Zuschuss“ den  Erlass  der  Abwassergebühren  für  benutztes
Regenwasser zu beschließen. Regenwasserleitungen von den Toiletten in den Hausinstallationsraum und
ein Leerrohr von der Zisterne sind vorzusehen.
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Bild 2: PV-Anlagen auf Gründach

Geplante Randabstände verhindern 80 % der Solarfläche

Solaranlagen werden in Solarthermische Anlagen (Solarthermie) zur Warmwasserbereitung und Photo-
voltaikanlagen zur Stromerzeugung unterteilt. Die e21 versteht den Bebauungsplan so, dass beide Arten
von Solaranlagen erlaubt sind und hält dies selbstverständlich auch für sinnvoll. 
In  den  Bebauungsplanentwürfen  sind  für  Solaranlagen  Höhenbegrenzungen  von  1,50  m und  Rand-
abstände von 1,50 m vorgesehen, damit die Anlagen optisch nicht zu sehr hervorstechen. Die e21 hält die
geplante Höhenbegrenzung aus optischen Gründen für sinnvoll, damit die Solaranlagen nicht zu sehr aus
dem Dach hervorstehen. Die Bilder  3 und  4 stellen die Vorschriften im Bebauungsplanentwurf grafisch
dar. 
Bild  4 stellt anschaulich dar, wie die Randabstände die für eine Solaranlage nutzbare Fläche drastisch
einschränken. In diesem Beispiel mit einem 10 x 5 m² großen Haus mit 0,5 m Dachüberstand verringert
sich die für Solaranlagen nutzbare Dachfläche von 66 m² auf 14 m². Somit sind nur 21 % der Fläche
nutzbar. Sollten noch eine Lichtkuppel, Rohrentlüfter oder Kamine hinzukommen, so wird der Bau einer
Solaranlage unmöglich.
Die e21 fordert daher, die Randabstände von der Höhe der Solaranlage abhängig zu machen. Aktuelle
Solarstromanlagen haben nur eine sehr geringe Höhe von 0,3 bis 0,5 m (siehe blau eingezeichnet in
Bild 3). Die e21 schlägt folgende Formulierung vor: „Solaranlagen dürfen auf der Dachfläche an jeder
Stelle nicht höher sein als der Abstand von der äußeren Dachkante. Dabei darf eine Maximalhöhe von
1,50 m über der Attika an keiner Stelle überschritten werden.“
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Bild 3: Zulässig sind Solaranlagen mit einer Höhe von 1,50 m bei einem Abstand von 1,50 m von der
Gebäudemaueraußenkante  (in  schwarz  eingezeichnet).  Aktuelle  Photovoltaikanlagen  sind  deutlich
niedriger und können näher an den Dachrand gesetzt werden, ohne sichtbar zu sein.
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung der 
Baumstandorte beidseitig der Ost-West-Achse dient der Begrünung des 
Straßenraums, sodass hier keine Reduzierung der Baumstandorte erfolgen 
soll. Unter Berücksichtigung der Option des Bebauungsplans, von den fest-
gesetzten Standorten um bis 3,5 m abzuweichen und den grundstücksbrei-
ten Baugrenzen, bestehen ausreichend Möglichkeiten, das Gebäude und die 
Solaranlagen ohne Einschränkungen durch Verschattung auszurichten. Die 
Festsetzung bzgl. der Abweichung vom festgesetzten Baumstandort 
wird dahingehend ergänzt.

Geplante Randabstände verhindern 80 % der Solarfläche

Solaranlagen werden in Solarthermische Anlagen (Solarthermie) zur Warmwasserbereitung und Photo-
voltaikanlagen zur Stromerzeugung unterteilt. Die e21 versteht den Bebauungsplan so, dass beide Arten
von Solaranlagen erlaubt sind und hält dies selbstverständlich auch für sinnvoll. 
In  den  Bebauungsplanentwürfen  sind  für  Solaranlagen  Höhenbegrenzungen  von  1,50  m und  Rand-
abstände von 1,50 m vorgesehen, damit die Anlagen optisch nicht zu sehr hervorstechen. Die e21 hält die
geplante Höhenbegrenzung aus optischen Gründen für sinnvoll, damit die Solaranlagen nicht zu sehr aus
dem Dach hervorstehen. Die Bilder  3 und  4 stellen die Vorschriften im Bebauungsplanentwurf grafisch
dar. 
Bild  4 stellt anschaulich dar, wie die Randabstände die für eine Solaranlage nutzbare Fläche drastisch
einschränken. In diesem Beispiel mit einem 10 x 5 m² großen Haus mit 0,5 m Dachüberstand verringert
sich die für Solaranlagen nutzbare Dachfläche von 66 m² auf 14 m². Somit sind nur 21 % der Fläche
nutzbar. Sollten noch eine Lichtkuppel, Rohrentlüfter oder Kamine hinzukommen, so wird der Bau einer
Solaranlage unmöglich.
Die e21 fordert daher, die Randabstände von der Höhe der Solaranlage abhängig zu machen. Aktuelle
Solarstromanlagen haben nur eine sehr geringe Höhe von 0,3 bis 0,5 m (siehe blau eingezeichnet in
Bild 3). Die e21 schlägt folgende Formulierung vor: „Solaranlagen dürfen auf der Dachfläche an jeder
Stelle nicht höher sein als der Abstand von der äußeren Dachkante. Dabei darf eine Maximalhöhe von
1,50 m über der Attika an keiner Stelle überschritten werden.“
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Bild 3: Zulässig sind Solaranlagen mit einer Höhe von 1,50 m bei einem Abstand von 1,50 m von der
Gebäudemaueraußenkante  (in  schwarz  eingezeichnet).  Aktuelle  Photovoltaikanlagen  sind  deutlich
niedriger und können näher an den Dachrand gesetzt werden, ohne sichtbar zu sein.

Bäume
In den Gebieten sind Straßenbäume und Bäume auf den Baugrundstücken vorgesehen. Die e21 begrüßt
dies, da Bäume u. a. Schatten spenden, das lokale Klima verbessern, den Wasserhaushalt regulieren und
Tieren Lebensraum bieten. Des weiteren sorgen sie auch dafür, dass die Menschen sich wohler fühlen. 

Aus Sicht einer besseren solaren Nutzung der Dachflächen, regt die e21 jedoch an, die Bäume bevorzugt
auf der Südseite der Straßen zu pflanzen. Alternativ auf der Nordseite der Gebäude. Sollte dies nicht
möglich sein, dann zumindest auf Lücken – zwischen den Gebäuden. Hierdurch fallen die Schatten der
Bäume hauptsächlich auf die Straße und nicht auf das Dach des daneben stehenden Gebäudes. Bild  5
veranschaulicht die Situation. Somit bleibt die Straße kühler und die Dächer für eine solare Nutzung
sonniger.
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Bild  4:  Aufgrund  der  großen  Randabstände  von  1,50  m  wird  die  für  Solaranlagen  zur  Verfügung
stehende Fläche deutlich verringert. In dem gezeichneten Beispielgebäude von 10 x 5 m² von 66 m² auf
14 m², was einer Reduzierung um 79 % entspricht.
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Es ist nicht beabsichtigt, das Gebiet mit Gas bzw. fossilen Brennstoffen zu 
versorgen. Die Wärmeversorgung der einzelnen Haushalte soll somit alter-
nativ zur Gasheizung z.B. durch Pelletheizungen, solarunterstütze Systeme 
aber auch Wärmepumpen erfolgen. Die kommunalen Grundstücke mit den 
Mehrfamilienhäusern sollen in Investorenauswahlverfahren gegen Konzept 
und Kaufgebot vergeben werden. Im Rahmen dieser Verfahren werden sei-
tens der Kommune Vorgaben zur energetischen Versorgung formuliert. Es 
sollen Energiekonzepte vorgelegt werden. Es wird beabsichtigt, dass alle 
Mehrfamilienhäuser eine gemeinsame Energieversorgung haben

Mit Einführung der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) ist die Bau-
herrschaft verpflichtet, PV-Anlagen am Gebäude anzubringen, wodurch 
Strom vor Ort produziert wird. Eine zusätzliche Festsetzung im Bebauungs-
plan wird darüberhinaus als nicht erforderlich erachtet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, ein entspre-
chendes Kapitel im Gestaltungshandbuch aufzunehmen.
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Bild  5:  Stehen  Bäume  zu  nahe  an  der  Südseite  eines  Hauses,  kommt  es  im  Winter  zu  starken
Abschattungen  auf  dem Hausdach.  Daher  sollten  Bäume  auf  der  dem Haus  entfernten  Straßenseite
gepflanzt werden.

Beheizung der Gebäude
Auf Grund oben genannter Klimaschutzziele sollten keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr ge-
baut werden. Dies bedeutet, dass sowohl Ölheizungen, als auch Gasheizungen (Flüssiggas und Erdgas)
nicht gebaut werden sollten. Eine Ausnahme kann vorübergehend für Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
gemacht werden. 

Zum Einsatz können unter dem Gesichtspunkt der CO2-Freiheit folgende Heizsysteme kommen:
• Wärmepumpen mit Luft, Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Grundwasser als Wärmequelle
• Holzpelletheizungen oder Scheitholzheizungen
• Solarthermische Anlagen
• (kalte) Nahwärmenetze
• Elektrische Heizsysteme in Passivhäusern
• Andere CO2-freie Heizsysteme, sofern diese nachhaltig sind.

Wärmepumpen  und  elektrische  Heizsysteme  müssen  unter  dem  Gesichtspunkt  der  CO2-Freiheit  mit
Ökostrom betrieben werden. Dessen Anteil im Stromnetz steigt und muss weiter gesteigert werden. 
Die  e21  fordert,  dass  der  Strom  nach  Möglichkeit  direkt  innerhalb  des  Baugebietes  erzeugt  wird,
zumindest im Jahresdurchschnitt.

Niedrigsttemperaturheizsysteme
Sowohl Wärmepumpen als auch die meisten anderen Heizsysteme (Brennwert)  arbeiten am effizient-
esten, wenn die Temperaturen im Heizkreis möglichst gering sind. Dies lässt sich mit Flächenheizungen
(Fußboden, Wand, Decke) oder großen Heizkörpern gut realisieren.
Daher schlägt die e21 eine Vorgabe vor, die Heizkreise so auszulegen, dass die notwendigen Vorlauf-
temperaturen höchstens 45 °C betragen. Dies sichert die Möglichkeit, bei einem späteren Heizungsumbau
nicht die Heizkörper austauschen zu müssen.

Pufferspeicher
Solare Energie wird nicht immer zeitgleich zum Verbrauch eingestrahlt. Daher sind Speicher notwendig.
Über Pufferspeicher (Wassertank, Boiler, Gebäudesubstanz) lässt sich die Energie aus den Mittagsstunden
in  den  Abend  bis  in  die  Nacht  hinein  verschieben.  Wasserspeicher  sind  im  Vergleich  zu  Batterien
günstiger, umweltfreundlich und lange haltbar. 
Die  e21  empfiehlt  dringend  Pufferspeicher  (sowohl  für  die  Heizung,  als  auch  für  warmes  Wasser)
mindestens  doppelt  so  groß  auszulegen,  wie  dies  üblicherweise  im Heizungsbau  ohne  regenerativer
Energien üblich ist.  Insbesondere beim Warmwasser sollte der Vorrat  so groß sein, dass eine Nach-
heizung erst am nächsten Tag zur Mittagszeit erforderlich wird.
Die e21 wendet sich gegen den Einsatz  von elektrischen Durchlauferhitzern. Diese weisen zwar  sehr
geringe  Wärmeverluste  auf,  benötigen  aber  kurzzeitig  sehr  hohe  Spitzenleistungen,  welche  von
Photovoltaikanlagen nicht erbracht werden und verhindern so eine hohe Eigenversorgung vor Ort. Auch
mit  Batteriespeichern  wird  dies  nicht  deutlich  verbessert.  Eine  Ausnahme  kann  für  selten  genutzte
Abnahmestellen (z. B. Waschbecken privates Gäste WC) gemacht werden.

Holzheizungen
Holzheizungen verwerten (im Idealfall) Holzreste und bieten den Vorteil, auch hohe Vorlauftemperaturen
(60 bis 80 °C) bereitstellen zu können, wie sie in Altbauten teilweise notwendig sind. Zudem wird bei der
Verbrennung von Holz nur das CO2 frei, welches der Baum bei seinem Wachstum aus der Atmosphäre
entnommen hat. Über einen Zeitraum eines Baumlebens ist eine Holzheizung somit CO2 frei. Seit Jahren
sind auch Brennwert-Pelletkessel verfügbar,  welche die im Brennstoff enthaltene Energie besser aus-
nutzen. Wie alle Brennwertgeräte sind auch diese auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen. Daher
sollten Holzpelletheizungen im Neubau nur noch als Brennwertgerät eingebaut werden. Biomasse gezielt
zur energetischen Verwertung anzupflanzen, ist unter Flächengesichtspunkten recht ineffektiv. Zumal es
dem Wald gut tut, wenn dort Totholz liegen bleibt.
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, ein entspre-
chendes Kapitel im Gestaltungshandbuch aufzunehmen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, ein entspre-
chendes Kapitel im Gestaltungshandbuch aufzunehmen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, ein entspre-
chendes Kapitel im Gestaltungshandbuch aufzunehmen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es ist beabsichtigt, ein entspre-
chendes Kapitel im Gestaltungshandbuch aufzunehmen.

Beheizung der Gebäude
Auf Grund oben genannter Klimaschutzziele sollten keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr ge-
baut werden. Dies bedeutet, dass sowohl Ölheizungen, als auch Gasheizungen (Flüssiggas und Erdgas)
nicht gebaut werden sollten. Eine Ausnahme kann vorübergehend für Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)
gemacht werden. 

Zum Einsatz können unter dem Gesichtspunkt der CO2-Freiheit folgende Heizsysteme kommen:
• Wärmepumpen mit Luft, Tiefenbohrung, Erdkollektor oder Grundwasser als Wärmequelle
• Holzpelletheizungen oder Scheitholzheizungen
• Solarthermische Anlagen
• (kalte) Nahwärmenetze
• Elektrische Heizsysteme in Passivhäusern
• Andere CO2-freie Heizsysteme, sofern diese nachhaltig sind.

Wärmepumpen  und  elektrische  Heizsysteme  müssen  unter  dem  Gesichtspunkt  der  CO2-Freiheit  mit
Ökostrom betrieben werden. Dessen Anteil im Stromnetz steigt und muss weiter gesteigert werden. 
Die  e21  fordert,  dass  der  Strom  nach  Möglichkeit  direkt  innerhalb  des  Baugebietes  erzeugt  wird,
zumindest im Jahresdurchschnitt.

Niedrigsttemperaturheizsysteme
Sowohl Wärmepumpen als auch die meisten anderen Heizsysteme (Brennwert)  arbeiten am effizient-
esten, wenn die Temperaturen im Heizkreis möglichst gering sind. Dies lässt sich mit Flächenheizungen
(Fußboden, Wand, Decke) oder großen Heizkörpern gut realisieren.
Daher schlägt die e21 eine Vorgabe vor, die Heizkreise so auszulegen, dass die notwendigen Vorlauf-
temperaturen höchstens 45 °C betragen. Dies sichert die Möglichkeit, bei einem späteren Heizungsumbau
nicht die Heizkörper austauschen zu müssen.

Pufferspeicher
Solare Energie wird nicht immer zeitgleich zum Verbrauch eingestrahlt. Daher sind Speicher notwendig.
Über Pufferspeicher (Wassertank, Boiler, Gebäudesubstanz) lässt sich die Energie aus den Mittagsstunden
in  den  Abend  bis  in  die  Nacht  hinein  verschieben.  Wasserspeicher  sind  im  Vergleich  zu  Batterien
günstiger, umweltfreundlich und lange haltbar. 
Die  e21  empfiehlt  dringend  Pufferspeicher  (sowohl  für  die  Heizung,  als  auch  für  warmes  Wasser)
mindestens  doppelt  so  groß  auszulegen,  wie  dies  üblicherweise  im Heizungsbau  ohne  regenerativer
Energien üblich ist.  Insbesondere beim Warmwasser sollte der Vorrat  so groß sein, dass eine Nach-
heizung erst am nächsten Tag zur Mittagszeit erforderlich wird.
Die e21 wendet sich gegen den Einsatz  von elektrischen Durchlauferhitzern. Diese weisen zwar  sehr
geringe  Wärmeverluste  auf,  benötigen  aber  kurzzeitig  sehr  hohe  Spitzenleistungen,  welche  von
Photovoltaikanlagen nicht erbracht werden und verhindern so eine hohe Eigenversorgung vor Ort. Auch
mit  Batteriespeichern  wird  dies  nicht  deutlich  verbessert.  Eine  Ausnahme  kann  für  selten  genutzte
Abnahmestellen (z. B. Waschbecken privates Gäste WC) gemacht werden.

Holzheizungen
Holzheizungen verwerten (im Idealfall) Holzreste und bieten den Vorteil, auch hohe Vorlauftemperaturen
(60 bis 80 °C) bereitstellen zu können, wie sie in Altbauten teilweise notwendig sind. Zudem wird bei der
Verbrennung von Holz nur das CO2 frei, welches der Baum bei seinem Wachstum aus der Atmosphäre
entnommen hat. Über einen Zeitraum eines Baumlebens ist eine Holzheizung somit CO2 frei. Seit Jahren
sind auch Brennwert-Pelletkessel verfügbar,  welche die im Brennstoff enthaltene Energie besser aus-
nutzen. Wie alle Brennwertgeräte sind auch diese auf niedrige Rücklauftemperaturen angewiesen. Daher
sollten Holzpelletheizungen im Neubau nur noch als Brennwertgerät eingebaut werden. Biomasse gezielt
zur energetischen Verwertung anzupflanzen, ist unter Flächengesichtspunkten recht ineffektiv. Zumal es
dem Wald gut tut, wenn dort Totholz liegen bleibt.
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Wärmepumpen
Eine  Wärmepumpe  „pumpt“  Wärmeenergie  aus  einer  kalten  Umgebung  (Außen)  auf  ein  höheres
Wärmeniveau (Innen). Hierzu ist ein elektrischer Antrieb notwendig. Somit kann Wärme aus der Umwelt
genutzt werden. Üblicherweise werden aus 1 kWh Strom 2 bis 5 kWh Wärmeenergie (Jahresarbeitszahl
JAZ). Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm, desto effektiver arbeitet eine Wärme-
pumpe. 

Erdgas
Erdgas setzt zwar auf der einen Seite bei der Verbrennung pro kWh Wärme ca. 10 bis 20 % weniger CO 2

frei als Heizöl, auf der anderen Seite entweichen aber bei der Förderung und Transport aus undichten
Bohrungen und Pipelines solche Mengen an Erdgas, dass der Vorteil dahinschmilzt. Dazu sei erwähnt, das
Erdgas aus Methan besteht, welches ein vielfaches an Treibhauspotential besitzt als CO2.

Was ist mit Wasserstoff bzw. Power2Gas?

Methan (Erdgas) kann aus (überschüssigem) Strom + Wasser + CO2 auch künstlich hergestellt werden.
Hierzu wird zunächst aus Wasser (H2O) mithilfe von Strom Wasserstoff (H2) erzeugt, welcher mittels
chemischer Verfahren in Methan (CH4) alias Erdgas umgewandelt wird. Bei der Umwandlung geht ca. die
Hälfte der Energie verloren, weshalb diese Verfahren nur mit nahezu kostenlosem Überschussstrom aus
erneuerbaren Energien Sinn ergibt. Derzeit und in den nächsten 10 bis 20 Jahren stehen keine solch
großen  Mengen  an  Überschussstrom  zur  Verfügung.  Im  Rahmen  der  Umstellung  auf  Erneuerbare
Energien  wird  es  längerfristig  zu  solchen  Überschüssen  an  Strom  kommen,  welche  zur  künstlichen
Gasherstellung  genutzt  werden.  Diese  Gasmengen  werden  aber  zunächst  für  Anwendungen  in  der
Prozessindustrie  (z.  B.  Kunststoff-,  Arzneimittel-  und  Stahlindustrie)  benötigt,  bevor  diese  für  die
Energiewirtschaft  interessant  werden. Auch wenn man die Wirkungsgradkette  Gas => Kraftwerk =>
Strom => Wärmepumpe betrachtet, so ist es sinnvoller diesen Umweg zu gehen, anstelle das Gas direkt
in Wohnungen zu verbrennen, insbesondere in Zusammenhang mit Kraft-Wärme-Kopplung. 

Kaltes Nahwärmenetz

Die e21 regt an, die Baugebiete auf den Einsatz eines kalten Nahwärmenetzes zu untersuchen. Hierfür
gibt es Dienstleister, welche solche Netze ohne Mehrkosten für die Gemeinde betreiben.

Folgende Wärmenetze werden unterschieden:

• Fernwärme,  wird bei  sehr hohen Temperaturen (meist  deutlich größer 100 °C) aus großen
Heizkraftwerken  ausgekoppelt  und  über  weite  Entfernungen  transportiert.  Beispiel:
Kohlekraftwerk in Altbach.

• Nahwärme,  wird  lokal  bei  hohen  Temperaturen  (typischerweise  60  bis  80  °C)  aus  nahe
gelegenen  Heizwerken  oder  Blockheizkraftwerken  (BHKW)  über  geringe  Entfernungen  trans-
portiert. Beispiel: Holzhackschnitzelwärmenetz Breitwiesenareal.

• Kalte Nahwärme, wird bei Wassertemperaturen nahe der Umgebungstemperatur (10 bis 25 °C)
transportiert.

Kalte Nahwärmenetze bieten folgende Vorteile:
• Die Rohrleitungen müssen nicht isoliert werden, da die Temperatur im Bereich der Erdtemperatur

liegt. Hierdurch sehr niedrige Verluste.
• Selbst die Rohrleitungen im Boden können noch Wärme aus dem Boden holen, anstatt wie bei

üblichen Nah- und Fernwärmenetzen Wärme im Boden zu verlieren. 
• Werden  die  Rohre  neben  dem  Kanalrohr  verlegt,  kann  ein  Wärmerückgewinnung  aus  dem

Abwasser ohne weitere Kosten erfolgen.
• Es können kostengünstige Kunststoffschläuche zum Einsatz kommen, ähnlich der Trinkwasser-

und Gasversorgung.
• Wärmespeicher zur Glättung von Erzeugungs- und Bedarfsspitzen sind einfach zu realisieren, da

e21 die Energiegruppe e.V. 9 von 14  Stell.Nahme. Obeswiesen/Mittleres Feld. 1.0



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Obeswiesen“ gem. § 13b BauGB, Vorentwurf, Fassung vom 20.11.2020
Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB, Auslegung: 04.01.2021 - 05.02.2021

54Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen

Stand: 10.06.2024

Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 02 e21 die Energiegruppe 
e.V.

Verein
Schillerstraße, Hochdorf

05.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Wärmeversorgung im Baugebiet soll dezentral erfolgen. Jedes Gebäude 
versorgt sich eigenständig, sodass auf die Einrichtung eines Wärmenetzes 
verzichtet wird.

Wärmepumpen
Eine  Wärmepumpe  „pumpt“  Wärmeenergie  aus  einer  kalten  Umgebung  (Außen)  auf  ein  höheres
Wärmeniveau (Innen). Hierzu ist ein elektrischer Antrieb notwendig. Somit kann Wärme aus der Umwelt
genutzt werden. Üblicherweise werden aus 1 kWh Strom 2 bis 5 kWh Wärmeenergie (Jahresarbeitszahl
JAZ). Je geringer die Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm, desto effektiver arbeitet eine Wärme-
pumpe. 

Erdgas
Erdgas setzt zwar auf der einen Seite bei der Verbrennung pro kWh Wärme ca. 10 bis 20 % weniger CO 2

frei als Heizöl, auf der anderen Seite entweichen aber bei der Förderung und Transport aus undichten
Bohrungen und Pipelines solche Mengen an Erdgas, dass der Vorteil dahinschmilzt. Dazu sei erwähnt, das
Erdgas aus Methan besteht, welches ein vielfaches an Treibhauspotential besitzt als CO2.

Was ist mit Wasserstoff bzw. Power2Gas?

Methan (Erdgas) kann aus (überschüssigem) Strom + Wasser + CO2 auch künstlich hergestellt werden.
Hierzu wird zunächst aus Wasser (H2O) mithilfe von Strom Wasserstoff (H2) erzeugt, welcher mittels
chemischer Verfahren in Methan (CH4) alias Erdgas umgewandelt wird. Bei der Umwandlung geht ca. die
Hälfte der Energie verloren, weshalb diese Verfahren nur mit nahezu kostenlosem Überschussstrom aus
erneuerbaren Energien Sinn ergibt. Derzeit und in den nächsten 10 bis 20 Jahren stehen keine solch
großen  Mengen  an  Überschussstrom  zur  Verfügung.  Im  Rahmen  der  Umstellung  auf  Erneuerbare
Energien  wird  es  längerfristig  zu  solchen  Überschüssen  an  Strom  kommen,  welche  zur  künstlichen
Gasherstellung  genutzt  werden.  Diese  Gasmengen  werden  aber  zunächst  für  Anwendungen  in  der
Prozessindustrie  (z.  B.  Kunststoff-,  Arzneimittel-  und  Stahlindustrie)  benötigt,  bevor  diese  für  die
Energiewirtschaft  interessant  werden. Auch wenn man die Wirkungsgradkette  Gas => Kraftwerk =>
Strom => Wärmepumpe betrachtet, so ist es sinnvoller diesen Umweg zu gehen, anstelle das Gas direkt
in Wohnungen zu verbrennen, insbesondere in Zusammenhang mit Kraft-Wärme-Kopplung. 

Kaltes Nahwärmenetz

Die e21 regt an, die Baugebiete auf den Einsatz eines kalten Nahwärmenetzes zu untersuchen. Hierfür
gibt es Dienstleister, welche solche Netze ohne Mehrkosten für die Gemeinde betreiben.

Folgende Wärmenetze werden unterschieden:

• Fernwärme,  wird bei  sehr hohen Temperaturen (meist  deutlich größer 100 °C) aus großen
Heizkraftwerken  ausgekoppelt  und  über  weite  Entfernungen  transportiert.  Beispiel:
Kohlekraftwerk in Altbach.

• Nahwärme,  wird  lokal  bei  hohen  Temperaturen  (typischerweise  60  bis  80  °C)  aus  nahe
gelegenen  Heizwerken  oder  Blockheizkraftwerken  (BHKW)  über  geringe  Entfernungen  trans-
portiert. Beispiel: Holzhackschnitzelwärmenetz Breitwiesenareal.

• Kalte Nahwärme, wird bei Wassertemperaturen nahe der Umgebungstemperatur (10 bis 25 °C)
transportiert.

Kalte Nahwärmenetze bieten folgende Vorteile:
• Die Rohrleitungen müssen nicht isoliert werden, da die Temperatur im Bereich der Erdtemperatur

liegt. Hierdurch sehr niedrige Verluste.
• Selbst die Rohrleitungen im Boden können noch Wärme aus dem Boden holen, anstatt wie bei

üblichen Nah- und Fernwärmenetzen Wärme im Boden zu verlieren. 
• Werden  die  Rohre  neben  dem  Kanalrohr  verlegt,  kann  ein  Wärmerückgewinnung  aus  dem

Abwasser ohne weitere Kosten erfolgen.
• Es können kostengünstige Kunststoffschläuche zum Einsatz kommen, ähnlich der Trinkwasser-

und Gasversorgung.
• Wärmespeicher zur Glättung von Erzeugungs- und Bedarfsspitzen sind einfach zu realisieren, da
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keine Isolierung und kein Drucktank notwendig sind.
• Aufgrund der niedrigen Temperaturen, können solarthermische Anlagen sehr effizient bei schon

geringer Sonneneinstrahlung Wärme in das kalte Nahwärmenetz einspeisen.
• Aufgrund der niedrigen Temperaturen ist es möglich, Abwärme von Gewerbebetrieben, oder aus

Kühlanlagen (Supermarkt) in das System einzuspeisen und z. B. in Wohnungen zu nutzen.
• Das  Gebiet  Obeswiesen könnte  so  vom Gewerbegebiet  Mittleres  Feld  mit  Abwärme  versorgt

werden.  Des  weiteren  existiert  in  der  Nähe  ein  Gewerbebetrieb  mit  Abwärme,  welcher  ggf.
eingebunden werden kann.

Selbstverständlich kann mit Wassertemperaturen von 10 bis 25 °C nicht direkt geheizt (30 bis 40 °C
notwendig)  oder  gar  Duschwasser  (40  bis  60  °C  notwendig)  bereitgestellt  werden.  Hierzu  ist  eine
Wärmepumpe notwendig, welche aber auf Grund der für Wärmepumpen hohen Quelltemperatur (10 bis
25 °C anstelle von üblicherweise -20 bis 15 °C) sehr hohe Jahresarbeitszahlen aufweist und somit mit
einem geringen Strombedarf sehr effizient arbeitet.

Photovoltaik und Heizung
Eine einfache und wirtschaftliche Lösung, damit ein Gebäude mindestens so viel Energie erzeugt, als es
verbraucht,  ist  die  Installation  einer  Photovoltaikanlage.  Insbesondere  im  Zusammenhang  mit  einer
Wärmepumpe kennt die e21 einige Gebäude, welche im Jahresschnitt mehr Energie auf dem eigenen
Grundstück erzeugen, als sie im Jahr verbrauchen. Werden die Systeme gut aufeinander abgestimmt, so
sind  Eigenversorgungsraten  von  über  50  %  realisierbar.  Dabei  rechnen  sich  solche  Systeme  auch
finanziell. 

Die Bilder 7, 8 und 9 zeigen das Beispiel eines Einfamilienhauses in der Region Stuttgart, welches mehr
Energie erzeugt als es verbraucht. In diesem Haus ist nur Standardtechnik eingebaut. Trotzdem benötigt
es nur 10 % der Energie eines zulässigen Neubaus und nur 4 % des Bestands. 
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Bild  6:  Ein  kaltes  Nahwärmenetz  transportiert  Wärme  nahezu  verlustfrei  und  ermöglicht
sowohl  die  Abwärmenutzung  als  auch  die  Einbindung  aller  regenerativer  Energien.
[Wikipedia]
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B 02 e21 die Energiegruppe 
e.V.

Verein
Schillerstraße, Hochdorf

05.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Inzwischen gilt die Photo-
voltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO), siehe dazu oben.
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Bild  7: Kennzahlen  eines  Wohnhauses in  der  Region  Stuttgart,  welches  mehr Energie  erzeugt  als  es
verbraucht.

Bild 8: Energieflüsse in dem Haus für Heizung, Warmwasser und Strom für eine Familie.
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Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 02 e21 die Energiegruppe 
e.V.

Verein
Schillerstraße, Hochdorf

05.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Für die Straßenbeleuchtung werden LED-Leuchten zum Einsatz kommen. 
Die Hinweise zur Stromart werden zur Kenntnis genommen, diese ist jedoch 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Zu Parkplätzen:
Es sollen kostenlose Parkmöglichkeiten entlang des Obeswiesenwegs ent-
stehen, da die bisherigen Parkmöglichkeiten in diesem Bereich entfallen. In-
nerhalb des Gebiets werden keine weiteren öffentlichen Stellplätze vorgese-
hen, das Parken auf der Straße soll nicht ermöglicht werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung be-
rücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung be-
rücksichtigt.
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Bild  9: Energiewerte im ersten Betriebsjahr.  Das Haus erzeugt ungefähr 50 % mehr Energie  als es
verbraucht. Es wird ca. doppelt so viel Energie ins Netz eingespeist, als das Haus Strom beziehen muss. 

Verkehr

Straßenbeleuchtung
Die Straßenbeleuchtung muss energiesparend aufgebaut werden. Hierzu werden sicherlich LED-Leuchten
zum Einsatz kommen.
Die e21 regt an, dass neben energiesparenden Leuchten auch moderne Konzepte auf ihre Einsatzmöglich-
keiten untersucht werden. Beispielsweise muss die Beleuchtung nicht die ganze Nacht brennen. Hier kann
z. B. mit Bewegungsmeldern eine bedarfsgerechte Beleuchtung sichergestellt werden. Moderne Systeme
erkennen,  in  welche  Richtung  sich  jemand  bewegt  und  schalten  auch  die  Straßenlaterne  vor  dem
Fußgänger rechtzeitig ein. Die Systeme können selbstlernend sein, sodass die Leuchten bei entsprech-
ender Nutzung (z. B. im Berufsverkehr, oder Schulweg) dauerhaft leuchten.
Die e21 fordert, dass der Strom für die Beleuchtung aus 100 % regenerativer Energie bezogen wird.
Dabei sollte  die  Energiemenge (zumindest im Jahresmittel)  innerhalb der Baugebiete oder zumindest
innerhalb der Gemeinde erzeugt werden. 

Öffentliche Parkplätze
Die e21 regt an, dass in beiden Baugebieten keine kostenlosen öffentlichen Parkplätze entstehen sollen,
auch nicht auf der Straße. Hierdurch wird das energieintensive Verkehrsmittel Auto nicht mit öffentlichen
Geldern subventioniert. Die Kosten der Parkplätze sind auf die Benutzer umzulegen. 

Lademöglichkeit für Elektroautos
Die meisten Elektroautos werden zuhause geladen. Jedoch sind für Besucher auch öffentlich nutzbare
Ladepunkte in den Baugebieten bereitzuhalten. Diese Ladestationen sind mit Ökostrom zu versorgen.

Carsharing
Es ist ein Stellplatz für ein Carsharingfahrzeug vorzusehen. Das Fahrzeug sollte vollelektrisch angetrieben
sein.

Supermarkt Parkplatz
Der Parkplatz des Supermarktes nimmt eine große Fläche ein, welche sich im Sommer erfahrungsgemäß
auch stark aufheizt. 
Die e21 möchte anregen, den Parkplatz teilweise mittels Solaranlagen zu überdachen, was auch einen
gewissen Schutz gegen Regen bietet. Beispielsweise könnte ein offener Solar-Gangway vom Supermarkt-
eingang  zur  Bushaltestelle  geschaffen  werden.  Alternativ  sind  mehr  Bäume  zu  pflanzen.  Auf  dem
Parkplatz des EDEKA in Reichenbach kommen fast doppelt so viele Bäume auf einen Parkplatz.

Fuß- und Radwege
Die e21 begrüßt die Fortführung des Rad- und Fußweges von der Einmündung Obeswiesenweg bis zum
Kreisverkehr  im  Gewerbegebiet.  Auch  die  Fußwege  innerhalb  des  Baugebietes  sind  sinnvoll,  da  sie
Umwege ersparen. 
Die  e21  möchte  anregen,  dass  die  Passage  durch  das  Mischgebiet  auch  für  Radfahrer  (ggf.  im
Schritttempo) zu öffnen ist. Insbesondere sollen die Bewohner des Gebietes gut zu Fuß oder mit dem
Fahrrad ins Gewerbegebiet kommen können, da dort ein Supermark geplant ist. Zwischen Supermarkt
und  Bushaltestelle  sollten  Zebrastreifen  angebracht  werden,  damit  die  Fußgänger  gefahrloser  die
Straßenseite wechseln können.
Die Bäume am Fuß- und Radweg stehen nördlich des Weges. Die e21 schlägt vor, die Bäume zwischen
Straße und Radweg zu pflanzen. Dies dient zum einen einer besseren Trennung des Weges von der
Straße (Sicherheitsgefühl), zum anderen bieten die Bäume dann immer wieder ein Stück Schatten, was
im Sommer den Fußgängern und Radfahrern willkommen ist. Des weiteren regt die e21 an, dass die
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B 02 e21 die Energiegruppe 
e.V.

Verein
Schillerstraße, Hochdorf

05.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Dieser Hinweis bezieht sich auf das Baugebiet „Mittleres Feld“ und ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens „Obeswiesen“.

Die Hinweise beziehen sich auf das Baugebiet „Mittleres Feld“, siehe oben.

Zu Bäumen am Fuß- und Radweg: 
Die vorgesehenen Bäume wurden auf der nördlichen Seite angeordnet, um 
einen erforderlichen Abstand zur Kreisstraße einzuhalten und um das Licht-
raumprofil der Straßen nicht einzuschränken. Siehe Stellungnahme A 01, VII. 
Straßenbauamt.

Zu Bushaltestelle: Siehe Stellungnahme A 01, IX. Nahverkehr/ Infrastruktur-
planung.

Verkehr
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Fußgänger rechtzeitig ein. Die Systeme können selbstlernend sein, sodass die Leuchten bei entsprech-
ender Nutzung (z. B. im Berufsverkehr, oder Schulweg) dauerhaft leuchten.
Die e21 fordert, dass der Strom für die Beleuchtung aus 100 % regenerativer Energie bezogen wird.
Dabei sollte  die  Energiemenge (zumindest im Jahresmittel)  innerhalb der Baugebiete oder zumindest
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sein.
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Der Parkplatz des Supermarktes nimmt eine große Fläche ein, welche sich im Sommer erfahrungsgemäß
auch stark aufheizt. 
Die e21 möchte anregen, den Parkplatz teilweise mittels Solaranlagen zu überdachen, was auch einen
gewissen Schutz gegen Regen bietet. Beispielsweise könnte ein offener Solar-Gangway vom Supermarkt-
eingang  zur  Bushaltestelle  geschaffen  werden.  Alternativ  sind  mehr  Bäume  zu  pflanzen.  Auf  dem
Parkplatz des EDEKA in Reichenbach kommen fast doppelt so viele Bäume auf einen Parkplatz.

Fuß- und Radwege
Die e21 begrüßt die Fortführung des Rad- und Fußweges von der Einmündung Obeswiesenweg bis zum
Kreisverkehr  im  Gewerbegebiet.  Auch  die  Fußwege  innerhalb  des  Baugebietes  sind  sinnvoll,  da  sie
Umwege ersparen. 
Die  e21  möchte  anregen,  dass  die  Passage  durch  das  Mischgebiet  auch  für  Radfahrer  (ggf.  im
Schritttempo) zu öffnen ist. Insbesondere sollen die Bewohner des Gebietes gut zu Fuß oder mit dem
Fahrrad ins Gewerbegebiet kommen können, da dort ein Supermark geplant ist. Zwischen Supermarkt
und  Bushaltestelle  sollten  Zebrastreifen  angebracht  werden,  damit  die  Fußgänger  gefahrloser  die
Straßenseite wechseln können.
Die Bäume am Fuß- und Radweg stehen nördlich des Weges. Die e21 schlägt vor, die Bäume zwischen
Straße und Radweg zu pflanzen. Dies dient zum einen einer besseren Trennung des Weges von der
Straße (Sicherheitsgefühl), zum anderen bieten die Bäume dann immer wieder ein Stück Schatten, was
im Sommer den Fußgängern und Radfahrern willkommen ist. Des weiteren regt die e21 an, dass die
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Weiterführung des Rad- und Fußweges vom Kreisverkehr an Richtung Roßwälden zügig umgesetzt wird.
Hierzu sind die Radverbände anzuhören.

Bushaltestelle
Die e21 begrüßt die Einrichtung einer Bushaltestelle im Gewerbegebiet. Inwieweit es sinnvoll ist, die Linie
144 (Plochingen-Reichenbach-Hochdorf-Notzingen-Kirchheim) in der Fahrtzeit zu verlängern, oder ob man
ggf. eine kleine Linie Reichenbach-Ziegelhof-Hochdorf-Gewerbegebiet-Roßwälden einrichten könnte, ist zu
prüfen.

Unterzeichner
Diese Stellungnahme wurde innerhalb der e21 diskutiert, mehrheitlich beschlossen und erfolgt im Namen
des Vereins e21 die Energiegruppe e.V.

Mit sonnigen Grüßen

Dr.-Ing. Bastian Zinßer 
(Vorstand Schatzmeister e21)
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B 03 Einwohner/in
Breitwiesenweg, Hochdorf

06.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Das Wohngebiet „Obeswiesen“ wird bedarfsgerecht entwickelt. In diesem 
Sinne sollen neben Einfamilien- und Doppelhäusern auch mehrere Mehrfami-
lienhäuser entstehen, in denen  auch Wohnraum für einkommensschwächere 
Gruppen geschaffen wird. Aktuell weist Hochdorf einen im Kreisvergleich un-
terdurchschnittlichen Anteil an Mehrfamilienhäusern auf. Die Gemeinde hat 
seit 2004 keine zusammenhängenden Wohnbauflächen im nennenswerten 
Umfang entwickelt oder ausgewiesen. Nach ca. 15 Jahren der intensiven Ent-
wicklung aus dem Bestand ist die Gemeinde mit ihrer Innenentwicklung an 
die Grenzen gestoßen, sodass sie ab 2018 mit dem Wohngebiet „Hofäcker 
I“ die letzte im Flächennutzungsplan noch verfügbare Wohnbaufläche umge-
setzt hat, um dem hohen Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden.

Leerstehende (Wohn-) Gebäude stellen ein überregionales Problem dar, für 
das es nur wenige (nicht restriktive) Eingriffsmöglichkeiten und (rechtliche) In-
strumentarien gibt. Die Gemeindeverwaltung hat in der Vergangenheit Eigen-
tümer/innen mit leerstehenden Immobilien oder freistehenden Baugrundstü-
cken punktuell kontaktiert und die Aktivierung des Gebäudes/ Grundstückes 
abgefragt. Zudem steht die Gemeinde den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern dabei beratend zur Seite. 

1

strumberger@schreiberplan.de

Von: Stockburger, Alisa <a.stockburger@hochdorf.de>
Gesendet: Montag, 8. Februar 2021 08:23
An: strumberger@schreiberplan.de
Betreff: WG: Stellungnahme zu den Vorentwürfen der Bebauungspläne "Obeswiesen" und "Mittleres 

Feld"

Kategorien: Bearbeiten

Liebe Frau Strumberger,  
 
untenstehend erhalten Sie die erste von zwei weiteren Einwendungen von Seiten der Öffentlichkeit. Da wir am 
Freitagnachmittag eine Serverumstellung hatten, gehen wir davon aus, dass die Einwendungen rechtzeitig 
eingingen. Die zweite Einwendung lasse ich Ihnen in einer weiteren Mail zukommen.  
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

Liebe Grüße 
Alisa Stockburger 

Gemeinde Hochdorf 
Kirchheimer Straße 53 
73269 Hochdorf 
Tel.: 07153/5006-50 
Fax: 07153/5006-60 
Email: a.stockburger@hochdorf.de
Web : www.hochdorf.de 

 
Von: Kuttler, Gerhard <g.kuttler@hochdorf.de>  
Gesendet: Samstag, 6. Februar 2021 14:37 
An: Stockburger, Alisa <a.stockburger@hochdorf.de> 
Betreff: Fwd: Stellungnahme zu den Vorentwürfen der Bebauungspläne "Obeswiesen" und "Mittleres Feld" 
 
War wohl noch rechtzeitig eingegangen. Wir hatten den Server ja runtergefahren... 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Gerhard Kuttler 
-mobil- 
 
 
Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

Von: Andreas Zinßer <Andreas.Zinsser@web.de> 
Datum: 6. Februar 2021 um 12:11:05 MEZ 
An: info <info@hochdorf.de> 
Betreff: Stellungnahme zu den Vorentwürfen der Bebauungspläne "Obeswiesen" und 
"Mittleres Feld" 

  

Guten Tag Herr Bürgermeister Kuttler, 

sehr geehrte Gemeinderät*innen, 

2

mein Name ist Andreas Zinßer und bin im Dezember nach Hochdorf gezogen. Da ich mit 
einem Hochdorfer verheiratet bin, kenne ich den Ort seit fast anderthalb Jahrzehnten. Ich 
möchte mich zu den geplanten Neubaugebieten „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ äußern. 
Mehr noch: Ich möchte Einwendungen gegen beide Bebauungspläne erheben. 

Hochdorf ist ein beschaulicher Ort, in dem Familien ruhig leben möchten. Familien, deren 
arbeitende Mitglieder sich Lärm und Dreck der Großstädte in der Region Stuttgart jeden Tag 
„antun müssen“. Menschen, die froh sind, abends in ein ruhiges Umfeld heimzukommen. Sich 
am Wochenende von der Arbeit und ihren Begleiterscheinungen wie Lärm, Stau, 
Gesundheitsbelastungen unterwegs und an den Arbeitsorten, ausruhen zu können. Völlig 
richtig ist daher von der Region für Hochdorf die „Eigenentwicklung“ vorgesehen. Das Dorf 
soll behutsam im Wandel sein. Menschen, die hier aufgewachsen sind, möchten hier 
möglicherweise bauen und bleiben. Andere möchten zwar in der Landeshauptstadt, im Filstal 
oder in Kirchheim arbeiten, brauchen aber einen ruhigen Rückzugsort und möchten ebenfalls 
in Hochdorf wohnen. 

Als ich hiergezogen bin, mich informierte und feststellte, wie viele Baugebiete Sie aktuell 
planen, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Nicht nur Hofäcker I und II, Obeswiesen, Mittleres 
Feld, Kirchheimer Straße beim Bauernhof Geiger und auch noch dort, wo das wunderschöne 
Bauernhaus in der Kirchheimer Straße neulich abgerissen wurde. Sie beabsichtigen also, den 
Ort an nahezu sämtlichen Ecken und Enden für die nächsten zehn und mehr Jahre zur Baustelle 
zu machen! Da frage ich mich schon: Geht’s noch?! Ich verstehe, dass eine Gemeinde wachsen 
möchte. Ich vertrete auch selbst die Meinung, dass bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht 
wird. Aber denken Sie ernsthaft, Einfamilienhaussiedlungen wie das neue „Obeswiesen“-
Gebiet tragen dazu etwas bei? Ich möchte darauf insistieren, dass über Alternativen 
nachgedacht wird. Dringend! Lehnen Sie diesen Bebauungsplan ab und machen Sie sich erst 
mal grundlegende, vernünftige Gedanken. Betrachten Sie bitte einmal die simple Wahrheit, 
dass Sie auf Teufel komm raus das Dorf ausdehnen möchten – aber allein im Breitwiesenweg, 
in dem ich wohne, drei Häuser leer oder fast leer stehen! Ich bin sicher, das trifft auf viele 
Straßen und Wege in Hochdorf zu. 

Warum erarbeiten Sie nicht ein Konzept, wie der grassierende und massive Leerstand gefüllt 
werden kann? Warum müssen stattdessen Landschaft, landwirtschaftliche Flächen und 
altehrwürdige Bauschönheiten riesigen, völlig überdimensionierten Neubaugebieten weichen? 
Der laufende demografische Wandel zeigt uns deutlich: Die Gesellschaft überaltert, wir 
brauchen auf absehbare Zeit weniger (!) Gebäude. Gleichzeitig sterben die Ökosysteme, von 
denen wir abhängen, auf Grund der Klimakrise. Es ist dringend erforderlich, den 
Wachstumswahn zu hinterfragen. Hochdorf muss nicht um sechs Neubaugebiete wachsen – 
schon gar nicht gleichzeitig! Machen Sie die Häuser voll! Schauen Sie, wie Sie alte Menschen, 
die oft allein in einem Haus leben, in dem zwei Familien bezahlbaren Wohnraum finden 
könnten, davon überzeugen können, ihren überschüssigen Platz zu vermieten. Davon 
profitieren junge Familien genauso wie die alten, oft sehr einsamen Menschen. 
Nachbarschaftliches Miteinander, wie es so entstehen kann, sollte in einem Dorf wie unserem 
doch selbstverständlich sein. Zwingen Sie Erben von Hochdorfer Häusern dazu, schnell zu 
handeln und den leeren Wohnraum in angemessener Zeit zur Verfügung zu stellen. Warum 
muss ein Haus fünf Jahre leer stehen, nachdem die bisherigen Eigentümer gestorben sind und 
die Nachkommen in Berlin und Hamburg leben? Eigentum verpflichtet. 

Stattdessen planen Sie die Versiegelung weiterer Flächen, möchten den Ort in eine einzige 
Großbaustelle verwandeln! Aber das reicht noch nicht. Liest man das Lärmschutz- und das 
Verkehrsgutachten, wird einem schlecht. Der Baulärm wäre ja irgendwann vorbei, aber den 
Verkehrslärm, den Sie nach Hochdorf zu holen planen, macht mich sprachlos. 4.399 
zusätzliche Fahrten in den beiden Neubaugebieten „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ täglich! 
Im Querschnitt 10.200 Fahrten auf der Roßwälder Straße westlich Einmündung Ostring – am 
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 03 Einwohner/in
Breitwiesenweg, Hochdorf

06.02.2021

Eingang am 06.02.2021 
per E-Mail 

Die Gemeinde Hochdorf ist sich der Verkehrs- und Lärmproblematiken be-
wusst und ergreift entsprechende Maßnahmen zur Bewältigung der Konflikte. 
Dazu gehören u.a. die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit von 50 auf 30 
km/h in der Ortsdurchfahrt. Die Gemeinde beabsichtigt ein gesamtörtliches 
Verkehrskonzept zu erstellen, um die Verkehre anders zu leiten (s. Stellung-
nahme B 01). 
Durch entsprechende Maßnahmen (Erweiterung des ÖPNV-Angebotes an 
der Roßwälder Straße, Car-Sharing-Angebote, Ausbau Radwegenetz) wer-
den im Plangebiet und seinem Umfeld Anreize geschaffen, um den MIV-Anteil 
(motorisierter Individualverkehr) zu verringern. 

Zu Edeka:
Dieser Hinweis bezieht sich auf das Baugebiet „Mittleres Feld“ und ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens „Obeswiesen“.

Zu Solaranlagen auf dem Flachdach siehe Stellungnahme Nr. B 02. Die örtli-
che Bauvorschrift bzgl. Abstand zur Außenwand wird geändert.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. An der Entwicklung des 
Wohngebiets „Obeswiesen“ wird zur Deckung des dringenden Wohnraum-
bedarfs festgehalten. 
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mein Name ist Andreas Zinßer und bin im Dezember nach Hochdorf gezogen. Da ich mit 
einem Hochdorfer verheiratet bin, kenne ich den Ort seit fast anderthalb Jahrzehnten. Ich 
möchte mich zu den geplanten Neubaugebieten „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ äußern. 
Mehr noch: Ich möchte Einwendungen gegen beide Bebauungspläne erheben. 

Hochdorf ist ein beschaulicher Ort, in dem Familien ruhig leben möchten. Familien, deren 
arbeitende Mitglieder sich Lärm und Dreck der Großstädte in der Region Stuttgart jeden Tag 
„antun müssen“. Menschen, die froh sind, abends in ein ruhiges Umfeld heimzukommen. Sich 
am Wochenende von der Arbeit und ihren Begleiterscheinungen wie Lärm, Stau, 
Gesundheitsbelastungen unterwegs und an den Arbeitsorten, ausruhen zu können. Völlig 
richtig ist daher von der Region für Hochdorf die „Eigenentwicklung“ vorgesehen. Das Dorf 
soll behutsam im Wandel sein. Menschen, die hier aufgewachsen sind, möchten hier 
möglicherweise bauen und bleiben. Andere möchten zwar in der Landeshauptstadt, im Filstal 
oder in Kirchheim arbeiten, brauchen aber einen ruhigen Rückzugsort und möchten ebenfalls 
in Hochdorf wohnen. 

Als ich hiergezogen bin, mich informierte und feststellte, wie viele Baugebiete Sie aktuell 
planen, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Nicht nur Hofäcker I und II, Obeswiesen, Mittleres 
Feld, Kirchheimer Straße beim Bauernhof Geiger und auch noch dort, wo das wunderschöne 
Bauernhaus in der Kirchheimer Straße neulich abgerissen wurde. Sie beabsichtigen also, den 
Ort an nahezu sämtlichen Ecken und Enden für die nächsten zehn und mehr Jahre zur Baustelle 
zu machen! Da frage ich mich schon: Geht’s noch?! Ich verstehe, dass eine Gemeinde wachsen 
möchte. Ich vertrete auch selbst die Meinung, dass bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht 
wird. Aber denken Sie ernsthaft, Einfamilienhaussiedlungen wie das neue „Obeswiesen“-
Gebiet tragen dazu etwas bei? Ich möchte darauf insistieren, dass über Alternativen 
nachgedacht wird. Dringend! Lehnen Sie diesen Bebauungsplan ab und machen Sie sich erst 
mal grundlegende, vernünftige Gedanken. Betrachten Sie bitte einmal die simple Wahrheit, 
dass Sie auf Teufel komm raus das Dorf ausdehnen möchten – aber allein im Breitwiesenweg, 
in dem ich wohne, drei Häuser leer oder fast leer stehen! Ich bin sicher, das trifft auf viele 
Straßen und Wege in Hochdorf zu. 

Warum erarbeiten Sie nicht ein Konzept, wie der grassierende und massive Leerstand gefüllt 
werden kann? Warum müssen stattdessen Landschaft, landwirtschaftliche Flächen und 
altehrwürdige Bauschönheiten riesigen, völlig überdimensionierten Neubaugebieten weichen? 
Der laufende demografische Wandel zeigt uns deutlich: Die Gesellschaft überaltert, wir 
brauchen auf absehbare Zeit weniger (!) Gebäude. Gleichzeitig sterben die Ökosysteme, von 
denen wir abhängen, auf Grund der Klimakrise. Es ist dringend erforderlich, den 
Wachstumswahn zu hinterfragen. Hochdorf muss nicht um sechs Neubaugebiete wachsen – 
schon gar nicht gleichzeitig! Machen Sie die Häuser voll! Schauen Sie, wie Sie alte Menschen, 
die oft allein in einem Haus leben, in dem zwei Familien bezahlbaren Wohnraum finden 
könnten, davon überzeugen können, ihren überschüssigen Platz zu vermieten. Davon 
profitieren junge Familien genauso wie die alten, oft sehr einsamen Menschen. 
Nachbarschaftliches Miteinander, wie es so entstehen kann, sollte in einem Dorf wie unserem 
doch selbstverständlich sein. Zwingen Sie Erben von Hochdorfer Häusern dazu, schnell zu 
handeln und den leeren Wohnraum in angemessener Zeit zur Verfügung zu stellen. Warum 
muss ein Haus fünf Jahre leer stehen, nachdem die bisherigen Eigentümer gestorben sind und 
die Nachkommen in Berlin und Hamburg leben? Eigentum verpflichtet. 

Stattdessen planen Sie die Versiegelung weiterer Flächen, möchten den Ort in eine einzige 
Großbaustelle verwandeln! Aber das reicht noch nicht. Liest man das Lärmschutz- und das 
Verkehrsgutachten, wird einem schlecht. Der Baulärm wäre ja irgendwann vorbei, aber den 
Verkehrslärm, den Sie nach Hochdorf zu holen planen, macht mich sprachlos. 4.399 
zusätzliche Fahrten in den beiden Neubaugebieten „Obeswiesen“ und „Mittleres Feld“ täglich! 
Im Querschnitt 10.200 Fahrten auf der Roßwälder Straße westlich Einmündung Ostring – am 
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Tag! Ich bin von der Schwarenbergstraße in Stuttgart hergezogen, durch die täglich 
abertausende Fahrzeuge fahren. Ein gesundheitlicher Horror sondersgleichen! Und das wollen 
Sie ernsthaft in Hochdorf haben? Wohnen Sie denn nicht alle selbst im Ort?! Dieser Zumutung 
für Anwohner*innen und den gesamten Ort möchte ich entschlossen entgegentreten. Im 
Übrigen haben wir eine Klimakrise zu bewältigen. Wir müssen Autofahrten reduzieren, nicht 
sie noch notwendig machen. 

Es erschließt sich mir weiter nicht, wer außer den Betreibenden des EDEKA überhaupt einen 
größeren EDEKA in Hochdorf braucht? Hier kann es sich nur um niedere Beweggründe 
handeln. Weil andere – Reichenbach! – das haben, müssen wir es auch haben, basta! Benötigt 
wird ein Supermarkt der von Ihnen geplanten Größe nicht, zumindest nicht von der 
Bevölkerung. In Reichenbach sind ein großer EDEKA, ein Penny und Lidl ansässig. In 
Roßwälden ist ein Netto, in Plochingen sind Aldi und Rewe. Tatsächlich bin ich für eine strikte 
Verkehrswende, weg vom Auto, hin zu mehr Fuß- und Radverkehr. Aber das erreichen Sie 
doch nicht mit einem riesigen Supermarkt am Ortsrand! Schon jetzt ist es mühselig und 
aufwendig, im EDEKA einkaufen zu gehen, wenn man – wie ich! – zu Fuß geht. Deshalb 
fahren fast alle mit dem Auto hin. Ein großer Supermarkt wäre zur Versorgung der älteren 
Menschen, der Familien mit kleinen Kindern oder den zu Fuß gehenden und Radfahrenden 
allerhöchstens im Ortskern sinnvoll. Dort hat er augenscheinlich keinen passenden Platz. Und 
denken Sie, die Hochdorfer*innen hätten die Sache mit dem EDEKA auf dem Breitwiesenareal 
vergessen? Dort sollte die Bevölkerung mit einem Seniorenwohnheim auf dem Supermarkt 
geködert werden. Das wurde gottlob verhindert – und jetzt möchten Sie gleich ein ganzes 
Neubaugebiet in die Gegend hauen, einzig, um den ersehnten großen EDEKA zu bekommen? 
Den, wie ich nochmals betonen möchte, meines Erachtens gar niemand braucht?! 

Außer der Verkehrs- brauchen wir angesichts der Klimakrise auch eine Energiewende. Weg 
von fossilen Brennstoffen, hin zur hundertprozentigen Nutzung von erneuerbaren Energien. 
Bebauungsplanentwürfe, welche die Nutzung des Großteils der Dachflächen der geplanten 
Gebäude für die Nutzung von Solarthermie und Photovoltaik aus „optischen Gründen“ 
verbieten, sind ein Relikt aus dem fossilen Zeitalter. Denn genau das tun die vorgesehenen 
Abstandsvorschriften von 1,5 Metern. Dadurch schrumpft die nutzbare Dachfläche auf ein 
Minimum des möglichen zusammen. Brauchen wir nicht eigentlich Ortsquartiere, die mehr 
Energie erzeugen als sie „verbrauchen“? Bebauungspläne, welche die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen so massiv behindern, dürfen auf keinen Fall beschlossen werden! 

Ich möchte Ihre Zeit nicht überbeanspruchen. Sie werden meinen Standpunkt verstanden 
haben. Ich bitte Sie eindringlich: Beschließen Sie die beiden Neubaugebiete „Obeswiesen“ 
und „Mittleres Feld“ nicht! Dagegen sprechen die Identität Hochdorfs, die Erfordernisse des 
Kampfes gegen die Klimakrise sowie die notwendigen Maßnahmen zur Verkehrs- und 
Energiewende. So unverhältnismäßig umfangreich „auf der grünen Wiese“ neu zu bauen ist 
nicht zeitgemäß und bedeutet ein unabsehbar großes Opfer für die folgenden Generationen. 
Baut man nicht eigentlich, um den Nachkommenden etwas hinterlassen zu können? Die beiden 
geplanten Neubaugebiete treiben die Zerstörung des zentralen Erbes unserer Enkel – unser 
Planet mit einem funktionierenden Ökosystem – mit voran. 

Wir heutigen tragen die Verantwortung. Sie als Bürgermeister und Gemeinderät*innen ganz 
besonders. Handeln Sie bitte entsprechend. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Zinßer 

--
Andreas Zinßer 
Breitwiesenweg 7 
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 04 Einwohner/in
Obeswiesenweg, Hoch-
dorf

05.02.2021

Eingang am 08.02.2021
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Zunahme an Gewerbelärm wird durch die Ausweisung des Wohngebiets 
„Obeswiesenweg“ nicht begründet. Gegenüber Immissionen aus dem beste-
henden Gewerbegebiet wird hingegen durch die Neubebauung eine größere 
Abschirmung erreicht.
Eine Zunahme des Überschwemmungsrisikos wird durch die Neubebauung 
ebenfalls nicht begründet. Somit geht die Ausweisung des Gebiets „Obeswie-
sen“ nicht mit zusätzlichen Kosten für die Nachrüstung von Bestandsgebäu-
den einher.

Zu Überschwemmungsrisiko:
Das Entwässerungskonzept für das Wohngebiet „Obeswiesen“  wird mit der 
Unteren Wasserrechtsbehörde abgestimmt. Die sich hieraus ergebenden An-
forderung zur Vermeidung eines Überschwemmungsrisikos werden im Rah-
men des Bebauungsplans über entsprechende Vorgaben zur Rückhaltung 
von Regenwasser (Dachbegrünung, Schotterrasen, Regenrückhaltebecken 
etc.) festgesetzt. Zudem sollen zukünftig Maßnahmen ergriffen werden, um 
die bestehende Hochwasserproblematik im Bereich des Spielplatzes Obes-
wiesenweg zu entschärfen (dies ist nicht Teil des Bebauungsplanverfahrens). 
Im Obeswiesenweg wird der bestehende Regenwasserkanal derart ange-
passt, dass dieser im weiteren Verlauf nicht mehr an den Mischwasserkanal 
anschließt und das Wasser direkt dem Talbach zugeleitet wird.
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 04 Einwohner/in
Obeswiesenweg, Hoch-
dorf

05.02.2021

Eingang am 08.02.2021
 
Das anfallende Niederschlagswasser auf privaten Grundstücken im Gebiet 
„Obeswiesen“ soll auf Gründächern zurückgehalten und verzögert in die 
Regenwasserleitung und dann in die öffentlichen Regenrückhaltebecken ab-
gegeben werden. Die Anlage von privaten Retentionsmulden ist nicht erfor-
derlich. Jedoch können Privatpersonen zusätzlich Zisternen auf ihrem Grund-
stück errichten.

Es ist nicht bekannt, dass ich im Plangebiet Drainagen oder wasserführende 
Rohrleitungen befinden.

Das Vorhandensein der genannten Kanäle ist nicht bekannt. Die Gemeinde-
verwaltung wird dazu weitere Recherchen betreiben und auf die Verfasserin/ 
den Verfasser der Stellungnahme zugehen. Der Sachverhalt betrifft das Be-
bauungsplanverfahren nicht.

Es ist davon auszugehen, dass damit die Kartendarstellungen der Lärmaus-
breitung bei freier Schallausbreitung gemeint sind. Nachdem die Bebauung 
im Gebiet fertiggestellt ist, wird sowohl Gewerbe- als auch Verkehrslärm, der 
von Süden/ Südosten einwirkt, abgeschirmt. 
Das überarbeitete Lärmgutachten kommt zum Ergebnis, dass im Bereich 
der bestehenden Bebauung am Obeswiesenweg (nördlich des Plangebiets) 
weder Schutzmaßnahmen gegen Gewerbe- noch Verkehrslärm erforderlich 
werden bzw. dass die entsprechenden Richt- bzw. Orientierungswerte für All-
gemeine Wohngebiete nicht überschritten werden.
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 04 Einwohner/in
Obeswiesenweg, Hoch-
dorf

05.02.2021

Eingang am 08.02.2021

Die Errichtung einer Lärmschutzwand am Obeswiesenweg war und ist nicht 
vorgesehen.

Zu Straßenplanung:
Die Parkierung auf der Straße soll zukünftig nicht mehr erfolgen, sodass die 
gesamte Fahrbahn für Anlieferverkehr aber auch Begegnungsverkehr zur 
Verfügung steht. Der Fahrverkehr soll zukünftig durch das neue Wohngebiet 
abgewickelt werden - das Öffnen des Pollers ist dazu nicht erforderlich.

Die Bebauungsplanverfahren zu den Plangebieten „Obeswiesen“ und „Mitt-
leres Feld“  sehen Erschließungs- und Entwässerungskonzepte vor, die im 
Einzelnen durch spezifische Gutachten  (Baugrundgutachten) gestützt und 
durch übergeordnete Behörden genehmigt werden. Aufgrund ausreichender 
Ver- und Entsorgungsstrukturen, ist eine Integration bzw. der umliegenden 
Bebauung nicht vorgesehen bzw. auch nicht erforderlich. Auf die Stellungnah-
me B 01 wird verwiesen.
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 05 Einwohner/in
Breitwiesenweg, Hochdorf

03.02.2021

Eingang am 08.02.2021

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Zu 1. und 2.:
Die Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Klima, Luft und Boden werden 
als mittel bis hoch eingestuft. Verursacher von Eingriffen sind zur Vermei-
dung oder Minimierung von Beeinträchtigungen verpflichtet. Unvermeidba-
re erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit von Naturhaushalt 
und Landschaftsbild sind auszugleichen. Neben Vermeidungsmaßnahmen 
während der Bauphase, soll der Eingriff in Teilen durch die Umsetzung eines 
Bodenverwertungskonzepts (Oberbodenauftrag) ausgeglichen werden. Da-
mit lassen sich weniger hochwertige Böden aufwerten. Die naturschutzrecht-
lichen Eingriffe werden ausgeglichen. Dazu wird auf den Umweltbericht und 
die darin enthaltende Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung verwiesen.

Durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet wird kei-
ne Existenzgefährdung der bewirtschaftenden Landwirte begründet. Die an-
grenzenden ackerbaulichen Nachbarflächen können weiterhin bewirtschaftet 
werden.
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64Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
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Nr. Name 
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

B 05 Einwohner/in
Breitwiesenweg, Hochdorf

03.02.2021

Eingang am 08.02.2021

Zu 3.:
Siehe oben.

Zu 4.:
Mit Entwicklung des Wohngebiets Obeswiesen findet durch Anlegen von 
Grünflächen (blütenreiche Wiesen), Heckenstrukturen und Bäumen eine Auf-
wertung zugunsten des Artenschutzes statt. 
Es sei darauf hingewiesen, dass eine der wesentlichen Gründe für das Arten-
sterben in Monokulturen auf landwirtschaftlichen Flächen liegt. 

Die artenschutzrechtliche Untersuchung ergab keine Anhaltspunkte auf das 
Vorhandensein von Schwalben, Turmfalken oder des Roten Milans. Die Emp-
fehlung der Unteren Naturschutzbehörde, Möglichkeiten für an Gebäude 
brütende Vogelarten und Gebäude bewohnende Fledermausarten an neuen 
Gebäude zu schaffen (beispielsweise in die Fassade integrierte Nistkästen), 
wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen (s. Stellungnahme Nr. 
A 01). Darüberhinaus werden im Bebauungsplan weitere Hinweise bezüglich 
dem Artenschutz gegeben, die im weiteren berücksichtigt werden sollen (in-
sektenfreundliche Beleuchtung etc.)


